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Abklrzungen

AFU Amt fir Umwelt Kanton Zug

AFW Amt fiir Wald und Wild Kanton Zug

aGF anrechenbare Geschossflache

AGW Anlagegrenzwert (NIS)

AltlvV Altlasten-Verordnung (SR 814.680)

ARV Amt fir Raum und Verkehr Kanton Zug

BAFU Bundesamt fir Umwelt

BAV Bundesamt fur Verkehr

BBP Bebauungsplan

BO Bauordnung

CKW Chlorierte Kohlenwasserstoffe

CO2 Kohlendioxid

CP Chlorparaffine

DTV Durchschnittlicher Tagesverkehr

EG USG Einfihrungsgesetz zum Bundesgesetz iber den Umweltschutz Kanton
Zug (811.1)

ES Empfindlichkeitsstufe

ESTI Eidgendssisches Starkstrominspektorat

FrSV Freisetzungsverordnung (SR 814.911)

GEP Genereller Entwasserungsplan

GSchG Gewasserschutzgesetz (SR 814.20)

GSchV Gewasserschutzverordnung (SR 814.201)

GSM-R Global System for Mobile Communications-Rail

IGW Immissionsgrenzwert (Larm, NIS)

ISOS Bundesinventar der schutzenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationa-
ler Bedeutung

IVS Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz

KbS Kataster der belasteten Standorte

KW Kohlenwasserstoffe

Lr Beurteilungspegel (Larm)

LRV Luftreinhalte-Verordnung (SR 814.318.142.1)

LSV Larmschutz-Verordnung (SR 814.41)

LW Lastwagen

MIV Motorisierter Individualverkehr

NIS Nichtionisierende Strahlung

NO2 Stickstoffdioxid

NOx Stickoxide

OMEN Orte mit empfindlicher Nutzung (NIS)

ov Offentlicher Verkehr

PAK Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe

PBG Planungs- und Baugesetz Kanton Zug (721.11)

PBV Prufperimeter fir Bodenverschiebungen

PCB Polychlorierte Biphenyle

PET Physiologisch aquivalente Temperatur

PFAS Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen
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PM10
PP
PW
SNBS
SNP
StFV
USG
UVB
UvP
UVPV
VBBo
VOC
VVEA

Wwz
ZUDK

Particulate Matter < 10 um (Feinstaub)

Parkplatz

Personenwagen

Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz

Sondernutzungsplan

Storfallverordnung (SR 814.012)

Umweltschutzgesetz (SR 814.01)

Umweltvertraglichkeitsbericht

Umweltvertraglichkeitsprifung

Verordnung Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (SR 814.011)
Verordnung Uber Belastungen des Bodens (SR 814.12)

Volatile Organic Compounds (Flichtige organische Verbindungen)
Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen
(SR 814.600)

Wasserwerke Zug

Zentralschweizer Umweltdirektorenkonferenz
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Zusammenfassung und Gesamtbeurteilung

Ausgangslage

Das LG-Areal ist der ehemalige Firmensitz der Landis & Gyr AG. Der Planungsperi-
meter umfasst rund 10 Hektaren und liegt an prominenter Lage unmittelbar westlich
des Bahnhofs Zug. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird die planungsrechtliche
Grundlage geschaffen, um das Areal entsprechend den im Richtprojekt formulierten
Entwicklungszielen aufzuwerten.

Ziel ist, das LG-Areal zu einem belebten, gemischt genutzten Stadtquartier mit hoher
Dichte zu entwickeln. Die Entwicklung zeichnet sich durch publikumsorientierte Erdge-
schossnutzungen fur Quartierversorgung, Begegnung, Freizeit und Kultur sowie durch
vielfaltigen Wohnraum und attraktive und vielseitig nutzbare Dienstleistungsflachen
aus. Eine qualitativ hochstehende Gestaltung und Begriinung des 6ffentlichen Raums
gewahrleistet eine hohe Aufenthaltsqualitat auf Strassen und Platzen.

Der Bebauungsplan LG-Areal ermdéglicht maximal 1'703 Parkplatze, womit der Schwel-
lenwert fur die UVP-Pflicht von 500 Parkplatzen tberschritten wird.

Der vorliegende Umweltvertraglichkeitsbericht (UVB) gibt Auskunft Gber die Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens und die vorgesehenen Massnahmen zum Schutz der
Umwelt. Umweltschutzfachstelle ist das Amt fiir Umwelt (AFU) des Kantons Zug.

Verkehr

Der Parkplatzbedarf im BBP-Perimeter wurde im Rahmen des Verkehrsgutachtens be-
stimmt. Dabei ist gemass Parkplatzreglement der Stadt Zug sowohl bei der Nutzung
Wohnen als auch Gewerbe eine hohe Spannweite zwischen 10% bzw. 20% bis 100%
des Grenzbedarfs moglich. Das festgelegte (reduzierte) Parkplatzangebot von maximal
1'623 Parkplatzen liegt im unteren Bereich der Bandbreite gemass Parkplatzreglement
von minimal 713 bis maximal 4'264 Parkplatzen.

Gesamthaft sind im BBP-Perimeter maximal 1'703 Parkplatze moglich (1'623 PP + 55
PP o6ffentliche Nutzung + 25 Carsharing-PP), verglichen mit dem Bestand ein Plus von
182 Parkplatzen. Die Gesamtzahl der Parkplatze in den Stammarealen Stid und Nord
von heute 2'188 Parkplatzen erhéht sich mit dem Bebauungsplan auf maximal 2'370
Parkplatze. Ohne Parkplatze fiir 6ffentliche Nutzungen (55 PP) und Carsharing (25 PP)
sind es maximal 2'290 Parkplatze. Gemass bestehendem Sondernutzungsplan sind in
den Stammarealen Suid und Nord ohne Park+Ride maximal 2'300 Parkplatze zulassig.

Fur die einzelnen Parkierungsgebiete wurde die Verkehrserzeugung je Nutzergruppe
anhand der Parkplatzzahlen berechnet und auf das Strassennetz umgelegt. Mit Bebau-
ungsplan resultiert eine Zunahme des Verkehrsaufkommens (DTV) von heute 5'960
Fahrten/Tag auf 6'270 Fahrten/Tag.

Das Rahmenmobilitatskonzept auf Stufe Bebauungsplan zeigt Massnahmen zur Len-
kung des Mobilitatsverhaltens in Richtung einer nachhaltigen Mobilitat, unter Férderung
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des OV, Fuss- und Veloverkehrs auf. Dagegen soll der MIV zukiinftig eine untergeord-
nete Rolle spielen. Die Vorgaben zur Parkierung und zu den Veloabstellplatzen bei
Neubauten, Aufstockungen und neubauahnlichen Umnutzungen sind in Mobilitatskon-
zepten zu konkretisieren.

Die Leistungsbeurteilung ergibt im Prognosezustand 2040 an den Anschlussknoten des
Areals und an den benachbarten Knoten auch mit Sperrung der Dammstrasse und mit
Bebauungsplan eine ausreichende Verkehrsqualitat (Qualitatsstufe D und héher). Am
Knoten Aabach-/Chamerstrasse (LSA) liegt die Verkehrsqualitat unabhangig vom Be-
bauungsplan in der Stufe E. Ein Spurausbau auf der Aabachstrasse soll die Leistungs-
fahigkeit dieses Knotens erhdhen.

Umweltauswirkungen

Aufgrund der verscharften Abgasnormen und von technologischen Verbesserungen bei
den Fahrzeugen werden die NOx- und Feinstaubemissionen des Verkehrs in den kom-
menden Jahren trotz Verkehrswachstum weiter abnehmen. Hinzu kommt der weiterge-
hende Ersatz fossiler Energietrager fir die Warme- und Kalteversorgung durch erneu-
erbare Energien, in Verbindung mit erhdhten Anforderungen an den Energiestandard
der Gebaude. Die bereits heute tiefe NO2-Belastung von unter 30 ug/m? wird sich nicht
erhdhen, sondern tendenziell abnehmen. Die PM10-Belastung dlrfte unabhangig vom
Projekt unter dem Grenzwert von 20 pg/m? verbleiben.

In der Bauphase ist mit Massnahmen der Massnahmenstufe B dafir zu sorgen, dass
die Emissionen von NOx, PM10 und Staub so gering wie mdglich gehalten werden.

Die IGW fur Strassenverkehrslarm nach Anhang 3 LSV konnen bei allen Gebauden/
Baubereichen innerhalb des BBP-Perimeters eingehalten werden. Bei den Gebauden
Baubereich 18 (CS#1), 20 (CS#2) und 21 (CS#3) werden die IGW fur Wohnnutzung an
den zur Aabach-/Nordstrasse exponierten Fassaden ohne Massnahmen teilweise iber-
schritten. Durch geeignete planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen kon-
nen die Anforderungen an die Anderung von Nutzungsplanen in larmbelasteten Gebie-
ten eingehalten werden (Art. 29 LSV). Die Einhaltung der IGW wird im Bebauungsplan
gestiitzt auf die neuen Vorgaben von Art. 24 Abs. 2 USG gesichert und istim Rahmen
des Baubewilligungsverfahrens nachzuweisen.

Die durch den Mehrverkehr aus dem BBP-Perimeter allein erzeugten Larmimmissionen
halten die Planungswerte ein (Art. 7 LSV). Der Mehrverkehr fihrt entlang des ber-
geordneten Strassennetzes weder zu wahrnehmbar starkeren Larmimmissionen (Art. 8
LSV) noch zu neuen Uberschreitungen der IGW (Art. 9 LSV). Die Anforderungen der
LSV konnen erflllt werden.

Der Industrie- und Gewerbelarm auf dem LG-Areal setzt sich zusammen aus dem Larm
der Parkierungsanlagen (Siemens-Parkhaus, Tiefgaragen), des arealinternen Verkehrs
(ausserhalb offentlicher Strassen), des Guterumschlags und der haustechnischen Anla-
gen (Heizungs-, Liftungs- und Klimaanlagen). Die IGW fiir Wohnnutzung nach Anhang
6 LSV konnen bei allen Gebauden/Baubereichen innerhalb des BBP-Perimeters ohne
zusatzliche Massnahmen eingehalten werden (Art. 29 LSV).
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Der von den neuen Anlageteilen erzeugte Larm halt die Planungswerte bei den Gebau-
den/Baubereichen innerhalb und ausserhalb des BBP-Perimeters ein (Art. 7 LSV). Bei
den Gebauden Baubereich 2 (AM#1) und 22 (CS#4) wird der Planungswert fiir Wohn-
nutzung nachts im Einflussbereich der Ein- und Ausfahrten der neuen Tiefgaragen
Uberschritten. In diesen Bereichen sind Gewerbe- oder nicht larmempfindliche Nutzun-
gen zulassig. Wohnraume sind moglich, wenn sie durch planerische, gestalterische
oder bauliche Massnahmen abgeschirmt werden kénnen. Allenfalls kbnnen Anordnung
und Ausgestaltung der Ein- und Ausfahrten optimiert werden. Die Einhaltung der Pla-
nungswerte ist im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens nachzuweisen.

In der Bauphase ist mit Massnahmen der Massnahmenstufe B dafir zu sorgen, dass
Larmstorungen durch die Bauarbeiten minimiert werden. Dazu zahlen insbesondere die
Einhaltung der Ruhezeiten, Zeitbeschrankung flr larmintensive Arbeiten sowie der Ein-
satz larmarmer Bauverfahren.

Die Warme- und Kalteversorgung des LG-Areals wird kinftig grossteils mit erneuerba-
ren Energien erfolgen. Als Méglichkeiten stehen die Nutzung des Tiefengrundwassers,
die Eingliederung in den Energieverbund Circulago sowie die Nutzung der Fundierung

als Energiepfahle (bei neuen Gebauden) im Vordergrund. Neubauten und Erweiterun-

gen von bestehenden Gebauden missen einen Teil der von ihnen benétigten Elektrizi-
tat selber erzeugen. Die Massnahmen werden im Rahmen des Baubewilligungsverfah-
rens konkretisiert.

Mit der teilweisen Offenlegung des Siehbachs wird das urspriingliche Gewasser im
Siedlungsraum wieder wahrnehmbar und erlebbar. Aus 6kologischer Sicht soll der
Siehbach méglichst naturnah gestaltet und lediglich die Strassenquerungen oder Haus-
zugange eingedolt ausgefiihrt werden. Mit der Spezialbaulinie werden die naturraumli-
chen Interessen sowie die ortsbaulichen Anspriiche bestmdglich berlcksichtigt und
aufeinander abgestimmt.

Der Kataster der belasteten Standorte (KbS) des Kantons Zug verzeichnet im Projekt-
perimeter die beiden Betriebsstandorte 11_B_126c¢c ("belastet, keine schadlichen oder
lastigen Einwirkungen zu erwarten”) und 11_B_126h ("belastet, weder liberwachungs-
noch sanierungsbediirftig”). Die lange industrielle Nutzung hat Belastungen im Unter-
grund verursacht, die aber zu einem grossen Teil bereits entfernt wurden. Dies zeigt
sich auch darin, dass nur noch zwei kleinere Arealbereiche im KbS eingetragen sind.
Nicht bertcksichtigt sind dabei allféllige CKW-Belastungen im tieferen Grundwasser so-
wie PFAS-Belastungen. Erst weitere Abklarungen werden zeigen, mit welchen Mass-
nahmen die Bedingungen von Art. 3 AltlV erfiillt werden kdnnen. Bei den Bauvorhaben
auf dem LG-Areal fallen noch unbekannte Mengen an Rickbau- und Aushubmaterial
an. Unter Berlcksichtigung der vorgesehenen Massnahmen kénnen diese der korrek-
ten Verwertung bzw. Entsorgung zugefuhrt werden. Die Planung und Umsetzung der
weiteren altlasten- und abfallrechtlichen Abklarungen erfolgt in Abstimmung mit dem
AFU.

Mit der Schaffung von Ruderal- und Trockenstandorten, der teilweisen Offenlegung des
Siehbachs sowie natirlich ausgebildeten Retentionsbereichen entstehen dkologisch



Basler & Hofmann

Stadtraum

Kulturdenkmaler

Ubrige Umweltbereiche

Massnahmen

Bebauungsplan LG-Areal Zug, UVB-Hauptuntersuchung 4

wertvolle Freiflachen, welche zusammen mit den begriinten Dachflachen arealiibergrei-
fend als Vernetzungsraume dienen. Damit weist das Areal trotz hoher baulicher Dichte
ausreichend Flachen mit unterschiedlichen Habitatqualitaten auf, welche nicht zuletzt
dank zahlreicher Baumpflanzungen einen wichtigen Beitrag zum innerstadtischen 6ko-
logischen Ausgleich und zur Verbesserung des Stadtklimas leisten.

Das LG-Areal wird als Gesamtensemble strukturiert. Die historischen Bauten werden
stimmig in das Gesamtensemble integriert und verleihen dem Areal als Zeitzeugen ei-
nen unverwechselbaren Charakter. Eine qualitativ hochwertige Gestaltung und Begri-
nung des offentlichen Raums gewahrleistet eine hohe Aufenthaltsqualitat auf Strassen
und Platzen. Das Projekt erfiillt die Forderung nach baulicher Verdichtung bei hoher
stadtebaulicher Qualitat.

Die Erarbeitung des Projekts wurde durch die kantonale Denkmalpflege begleitet. Die
stadtebauliche Komposition ermdglicht eine differenzierte, zusammenhangende Stadt-
morphologie unter Einbezug der historischen Bestandsgebaude. Die Héhenentwicklung
im Areal nimmt auf die historischen Gebaude Rucksicht. Das Vorhaben steht im Ein-
klang mit den Vorgaben des ISOS und des Denkmalschutzes.

In den Ubrigen relevanten Umweltbereichen Erschitterungen, Licht, NIS, Grundwasser,
Abwasser, Boden und Archaologie sind die massgebenden Umweltschutzvorschriften
mit geeigneten Massnahmen einhaltbar.

Eine Zusammenstellung der vorgesehenen Massnahmen zum Schutz der Umwelt und
der weiteren Umweltabklarungen auf Stufe Baugesuch findet sich am Ende dieses Be-
richtes (Kapitel 23).

Gesamtbeurteilung

Die Umweltabklarungen zum Bebauungsplan LG-Areal fihren zum Schluss, dass die
Umweltschutzvorschriften beim Bau und Betrieb der geplanten Umbauten und Erweite-
rungen mit den vorgesehenen Massnahmen zum Schutz der Umwelt eingehalten wer-
den konnen.
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1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Das LG-Areal ist der ehemalige Firmensitz der Landis & Gyr AG. Der Planungsperi-
meter umfasst rund 10 Hektaren und liegt an prominenter Lage unmittelbar westlich
des Bahnhofs Zug. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird die planungsrechtliche
Grundlage geschaffen, um das Areal entsprechend den im Richtprojekt formulierten
Entwicklungszielen aufzuwerten.

Fur das Areal liegt ein Richtkonzept aus dem Jahr 2021 vor, welches die Grundeigentu-
mer der Stadt Zug als Grundlage flr die Erarbeitung des Richtprojekts und des Bebau-
ungsplans eingereicht haben. Das stadtebauliche Richtkonzept ist die Grundlage fiir
die Weiterentwicklung und Aufwertung des Gebietes. Dieses Konzept wurde von der
Stadt Zug und den beauftragten Planern schrittweise in ein Richtprojekt Uberfihrt.

Ziel ist, das LG-Areal zu einem belebten, gemischt genutzten Stadtquartier mit hoher
Dichte zu entwickeln. Die Entwicklung zeichnet sich durch publikumsorientierte Erdge-
schossnutzungen fur Quartierversorgung, Begegnung, Freizeit und Kultur sowie durch
vielfaltigen Wohnraum und attraktive und vielseitig nutzbare Dienstleistungsflachen
aus. Anhang 1-1 gibt eine Ubersicht (iber die Geb&ude und Nutzungsverteilung ge-
mass Richtprojekt. Eine qualitativ hochstehende Gestaltung und Begriinung des o6ffent-
lichen Raums gewahrleistet eine hohe Aufenthaltsqualitat auf Strassen und Platzen.

Flr das bestehende Areal bzw. den Sondernutzungsplan wurde noch keine Umweltver-
traglichkeitsprifung (UVP) durchgefiihrt. Aufgrund des Umfangs der geplanten Umbau-
ten und Erweiterungen ist fir den Bebauungsplan eine UVP erforderlich.

Die Firma Basler & Hofmann AG wurde von der Stadt Zug mit der Erstellung des Um-
weltvertraglichkeitsberichtes (UVB) und des Larmgutachtens beauftragt.

1.2 Raumplanerische Aspekte
Das LG-Areal ist gemass kantonalem Richtplan sowohl dem Zentrumsgebiet als auch
dem Verdichtungsgebiet || zugewiesen.

Fir das Gesamtareal, bestehend aus den Teilgebieten Stammareal Siid, Stammareal
Nord und Schleife, besteht ein Sondernutzungsplan, welcher vom Regierungsrat erst-
mals 2003 (Plan-Nr. 7151) und am 16. September 2008 in gednderter Version geneh-
migt wurde (Landis & Gyr SBB-West, Plan-Nr. 7072). Der Bebauungsplan LG-Areal ba-
siert auf den Beschlussinhalten des Sondernutzungsplans 7072 und Gbernimmt die ent-
sprechenden Inhalte im Situationsplan und in den Bestimmungen im Grundsatz. Die
entsprechenden Beschlussinhalte des Sondernutzungsplans werden mit Inkrafttreten
des Bebauungsplans LG-Areal obsolet. Damit kann der Sondernutzungsplan 7072 voll-
standig aufgehoben werden. Zur Sicherung der relevanten Inhalte des Sondernut-
zungsplans 7072 ausserhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans LG-Areal
werden die bisher nicht gesicherten Inhalte weitgehend in die sechs rechtskraftigen Be-
bauungsplane "Foyer", "Hertistrasse", "Feldhof", "Feldpark", "Gartenstadt Sid" und
"Kaufmannische Berufsschule" Uberfiihrt.
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Fir den sidlichen Teil zwischen Gubelstrasse, Aabachstrasse, Landis + Gyr-Strasse
und SBB-West besteht ein rechtsgultiger Bebauungsplan (Foyer, Plan-Nr. 7001, Ge-
nehmigungsdatum: 27.11.2009). Da das Teilgebiet B neu Bestandteil des Bebauungs-
plans LG-Areal ist, wird dieses aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans Foyer
entlassen. Inhalte, sofern mit dem Richtprojekt kompatibel, werden in den Bebauungs-
plan LG-Areal Gbernommen.

Der BBP-Perimeter LG-Areal umfasst rund 95'000 m? (vgl. Abbildung 1). Er ist in meh-
rere Baufelder bzw. Ensembles unterteilt, die in Etappen realisiert werden kdnnen. Die
Projektierung der neuen Bauten und Freiraume erfolgt erst mit dem rechtskraftigen Be-
bauungsplan (voraussichtlich 2027).

Der Zonenplan der Stadt Zug weist das LG-Areal der Bauzone mit speziellen Vorschrif-
ten BsV Landis + Gyr (ES Ill) zu. Fir das Gebiet zwischen Aabachstrasse bzw. Nord-
strasse und SBB-Gleisen sowie Gubel- und Theilerstrasse besteht Bebauungsplan-
pflicht (§ 47 Abs. 5 BO). Bestehende Bauten kdnnen, gestitzt auf das (stadtebauliche)
Gesamtkonzept, ohne Bebauungsplan erneuert und umgebaut werden (§ 47 Abs. 6
BO).

Westlich der Aabach-/Nordstrasse sowie ostlich des Gleisfelds der SBB schliessen
Wohn- und Arbeitszonen WA3, WA4 und WAS5 (ES IIl) sowie Wohnzonen W2b und
W2c (ES Il) an. Noérdlich der Feldstrasse handelt es sich um Wohn- und Arbeitszone
WAD5, sudlich der Gubelstrasse um Kernzone KC (beide ES IlI).
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Abbildung 1: Auszug Zonenplan mit Bebauungsplanperimeter (Quelle: ZugMap.ch)

Gemass der Karte "Koordination Raumplanung und Stérfall" des Kantons Zug (Stand
Januar 2023) liegt der BBP-Perimeter ausserhalb der Konsultationsgebiete von Anla-
gen, die der Storfallverordnung (StFV) unterstellt sind, wie Eisenbahnanlagen oder
Durchgangsstrassen. Der Streckenabschnitt Baar—Zug—Chollermuli gehdrt gemass An-
hang 1.2a der StFV nicht zum stdrfallrelevanten Streckennetz. Eine Koordination mit
der Storfallvorsorge ist nicht erforderlich.

Die Revision von Art. 24 USG, in Kraft seit 1. April 2026, betrifft den Larmschutz im Be-
reich der Nutzungsplanung. Gemass Art. 24 Abs. 2 USG (neu) diirfen Anderungen von
Nutzungsplanen, mit denen zusatzlicher Wohnraum geschaffen werden soll, nur be-
schlossen werden, wenn die Immissionsgrenzwerte (IGW) eingehalten werden kénnen.
Die Bestimmung stellt sicher, dass bei Umnutzungen ein Mindestlarmschutz gewahr-
leistet ist.

Art. 24 Abs. 3 (neu) sieht eine Ausnahmeregelung im Interesse der Siedlungsentwick-
lung nach innen vor, wenn die IGW nicht eingehalten werden kénnen. Die Ausnahme
ist an folgende Bedingungen gekniipft: Es muss ein Uberwiegendes Interesse an der
Siedlungsentwicklung nach innen bestehen, ein nahegelegener Erholungsraum vorhan-
den sein, und es missen Massnahmen getroffen werden, die in akustischer Hinsicht

zu einer angemessenen Wohnqualitat beitragen. Damit wird eine gezielte Ausnahme
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geschaffen, um die innere Verdichtung der Siedlungen — etwa durch Umnutzung von
ehemaligen Industriegebieten zugunsten von Wohnraum — auch in larmbelasteten
Lagen zu ermdglichen, ohne den Gesundheitsschutz aufzugeben.

Wie die durchgefiihrten Larmberechnungen zeigen, werden die IGW fir Wohnnutzung
an den zur Aabach-/Nordstrasse gerichteten Fassaden ohne Massnahmen teilweise
Uberschritten (siehe Kapitel 7.5). Zur Einhaltung der massgebenden Belastungsgrenz-
werte sind gemass Ziff. 22 der Bebauungsplanbestimmungen geeignete Massnahmen
umzusetzen. Soweit solche Massnahmen zum Schutz der betroffenen Gebaude/Bau-
bereiche verhaltnismassig sind, missen sie nach Art. 24 Abs. 2 USG vorgesehen wer-
den. Mit der Festlegung im Bebauungsplan ist sichergestellt, dass die erforderlichen
Massnahmen in der weiteren Planung geprift und umgesetzt werden.

Bleiben die IGW trotz Massnahmen Uberschritten, so ist das Vorhaben nach Art. 24
Abs. 3 USG zu beurteilen:

_ "Uberwiegendes Interesse an der Siedlungsentwicklung nach innen" (Art. 24 Abs. 3
Bst. a USG): Die Stadt Zug liegt zu wesentlichen Teilen im Verdichtungsgebiet ge-
mass kantonalem Richtplan. Das LG-Areal ist dem Verdichtungsgebiet Il zugewie-
sen. Mit dem neuen kommunalen Richtplan und der Gesamtrevision der Nutzungs-
planung reagiert die Stadt auf neue gesetzliche Grundlagen und aktuelle Herausfor-
derungen der Stadtplanung. Im Zentrum stehen eine qualitatsvolle Verdichtung, die
Schaffung von preisgtinstigem Wohnraum und eine nachhaltige und lebensfreundli-
che Entwicklung. Durch die Neubebauung und innere Verdichtung des LG-Areals,
u.a. mit dem Bau von Hochhausern, wird dem Grundsatz der haushalterischen Nut-
zung des Bodens und der vom Kanton Zug vorgegebenen Verdichtungsstrategie
entsprochen.

"Ausreichend Freirdume fiir die Erholung” (Art. 24 Abs. 3 Bst. b USG): Der Freiraum-
gestaltung kommt im Richtprojekt bzw. im Bebauungsplan LG-Areal eine zentrale
Bedeutung zu (siehe Kapitel 19.2 und 20.2). Mit der Schaffung von neuen, aufent-
haltsfreundlichen Platzen und Grinraumen wird die Freiraumqualitat fir die Bevolke-
rung erhoht. Ziff. 15 der Bebauungsplanbestimmungen legt die Gestaltungsgrund-
satze fest. Ziff. 16 und 17 prazisieren die Anforderungen an die 6kologische Gestal-
tung der Umgebungsflachen und an die Baumpflanzungen. Rund 55% der gesamten
Arealflache kommen dem 6kologischen Ausgleich zugute.

"Verbesserung der akustischen Wohnqualitat" (Art. 24 Abs. 3 Bst. c USG): Neben
ausreichenden Freirdumen missen nach Art. 24 Abs. 3 USG auch Massnahmen er-
griffen werden, welche die Wohnqualitat in akustischer Hinsicht verbessern. Gemass
Art. 29 Abs. 3 LSV (neu) missen die Massnahmen stufengerecht festgelegt werden.
Ziff. 22 der Bebauungsplanbestimmungen verpflichtet die Bauherrschaft, geeignete
planerische, bauliche oder gestalterische Massnahmen umzusetzen. Die Massnah-
men tragen in akustischer Hinsicht zu einer angemessenen Wohnqualitat bei, wenn
sie die Larmemissionen begrenzen oder die Stérung des Wohlbefindens auf andere
Weise mindern. Letzteres kann auch Massnahmen an den Gebaudefassaden (z.B.
Begruinungen, Materialwahl, Strukturierung) beinhalten, auch wenn sie den Larmpe-
gel nicht senken. Die konkrete Priifung der Massnahmen erfolgt im Rahmen des
Baubewilligungsverfahrens.
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Das LG-Areal ist eingezont und erschlossen. Der BBP-Perimeter grenzt im Westen an
die Aabach-/Nordstrasse und im Osten an die SBB-Linie 660 Thalwil-Zug—(Luzern)
bzw. die Abstellanlage der SBB (Abstellen von Zugen, Freiverlad, Unterhaltstatigkei-
ten). Gemass Art. 24 Abs. 2 USG und Art. 29 Abs. 1 LSV diirfen Anderungen von Nut-
zungsplanen in larmbelasteten Gebieten nur bewilligt werden, wenn nachgewiesen
wird, dass die IGW eingehalten werden koénnen. Drittprojekte sind zu berlcksichtigen,
wenn sie bewilligt oder offentlich aufgelegt sind (Art. 36 Abs. 2 LSV).

Der Einfluss des Strassen-, Eisenbahn- und Industrie- und Gewerbelarms auf die Nut-
zungen im BBP-Perimeter wurde im Rahmen des Larmgutachtens [8] untersucht. Die
Anforderungen an die Anderung von Nutzungsplénen in larmbelasteten Gebieten kén-
nen eingehalten werden (Art. 29 LSV). Die Einhaltung der IGW ist im Rahmen des Bau-
bewilligungsverfahrens nachzuweisen.

Weitere potenzielle Einwirkungen auf das LG-Areal durch die SBB-Linie 660 Thalwil—
Zug—(Luzern) betreffen die Bereiche Erschitterungen und Kérperschall (Kapitel 9) und
nichtionisierende Strahlung (Kapitel 12). Gemass vorlaufigen Berechnungen der SBB
fur den Ausbauschritt 2035 befinden sich die Gebdude im BBP-Perimeter ausserhalb
der jeweiligen Konfliktbereiche.

1.3 UVP-Pflicht und Verfahren

Bei der Planung von Anlagen, welche die Umwelt erheblich belasten kdnnen, ist eine
UVP erforderlich. Gemass Ziffer 11.4 des Anhangs der Verordnung Uber die Umwelt-
vertraglichkeitsprifung (UVPV) unterliegen Parkhauser und Parkplatze fur mehr als
500 Personenwagen der UVP-Pflicht. Anderungen bestehender UVP-pflichtiger Anla-
gen unterliegen der UVP, wenn sie wesentliche Umbauten, Erweiterungen oder Be-
triebsénderungen betreffen (Art. 2 Abs. 1 Bst. a UVPV), wovon im vorliegenden Fall
auszugehen ist.

Der Bebauungsplan LG-Areal ermoglicht maximal 1'703 Parkplatze (1'623 PP + 55 PP
offentliche Nutzung + 25 Carsharing-PP; siehe Kapitel 5.3), womit der Schwellenwert
fur die UVP-Pflicht von 500 Parkplatzen tberschritten wird.

Die UVP erfolgt nicht in einem eigenstandigen Verfahren, sondern lehnt sich an das
Ubergeordnete Bewilligungsverfahren an. Gemass Art. 5 Abs. 3 UVPV ist die UVP im
frihestmoglichen Zeitpunkt durchzufiihren. Kénnen die Umweltauswirkungen bereits
im Bebauungsplanverfahren abgeklart und geprift werden, dann ist die UVP entspre-
chend im Bebauungsplanverfahren durchzufiihren."

Grundlage der UVP bildet der UVB, der Auskunft Gber die Umweltauswirkungen des
Vorhabens und die vorgesehenen Massnahmen zum Schutz der Umwelt gibt. Umwelt-
schutzfachstelle ist das Amt fur Umwelt (AFU) des Kantons Zug.

Die UVB-Voruntersuchung mit Pflichtenheft fiir die Hauptuntersuchung wurde dem Amt
fir Raum und Verkehr (ARV) am 2. November 2023 zur Stellungnahme eingereicht. Mit

' Gemass Arbeitshilfe Bebauungsplan, Ein Leitfaden fiir die Praxis, Baudirektion Kanton Zug, Amt fir Raum
und Verkehr, Oktober 2019.
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Schreiben vom 5. Dezember 2023 hat das AFU zur UVB-Voruntersuchung Stellung ge-
nommen. Die daraus folgenden Prazisierungen und Hinweise wurden bei der Erarbei-
tung des Bebauungsplans und der UVB-Hauptuntersuchung berlicksichtigt.

Im Rahmen der kantonalen Vorpriifung hat das AFU zum UVB, Stand 26.02.2025, Stel-
lung genommen. Das AFU kommt in seiner Beurteilung vom 31. Juli 2025 — gestutzt
auf die ins Mitberichtsverfahren einbezogenen Fachstellen — zum Schluss, das Projekt
"Bebauungsplan L&G-Areal Zug" kénne unter Vorbehalt der gestellten Antrage als um-
weltvertraglich bezeichnet und demzufolge bewilligt werden. Die Antrage sowie Emp-
fehlungen und Hinweise des AFU wurden bei der Uberarbeitung des Bebauungsplans
und des Verkehrsgutachtens sowie der vorliegenden Aktualisierung des UVB berlck-
sichtigt.

2. Grundlagen

[11 Bebauungsplan LG-Areal Zug, Umweltvertraglichkeitsbericht — Voruntersuchung
mit Pflichtenheft fir die Hauptuntersuchung, Basler & Hofmann AG, 31. Oktober
2023.

[2] Bebauungsplan LG-Areal Zug, Voruntersuchung mit Pflichtenheft fir die UVP-
Hauptuntersuchung; Schreiben der Baudirektion Kanton Zug, Amt fir Raum und
Verkehr, 7. Dezember 2023; inkl. Stellungnahme des Amts fur Umwelt vom 5.
Dezember 2023.

[3] Salewski Nater Kretz | pool | Studio Vulkan | Emch+Berger | TEAMverkehr: Richt-
projektdossier — Stand Marz 2026, Freiraumplan 1:500.

[4] LG-Areal Zug, Beschlussbericht Richtkonzept als Grundlage fir das Bebauungs-
planverfahren, Beurteilungsgremium, 02.08.2021.
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[11] Spezialbaulinie Gewasserraum Siehbach LG-Areal, Planungsbericht nach Art. 47
RPV, Baulinienplan 1:500, Abschnitte 01 und 02, Suter von Kanel Wild AG,
16.01.2024.

[12] Siemens Schweiz AG, Werkareal Zug, Grundstlick Kat.-Nr. 289, Schadstoffbezo-
gene Liegenschaftsuntersuchung, Triatec Consulting, 03.10.2012.

[13] Siemens-Werk Zug, Areal 6, Parzelle Kat.-Nr. 289, KbS-Standort: Nr. 11_B_126c,
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[14] KbS-Standort 11_B_126¢, Antrag zur Léschung eines Teils der Parzelle 289 (Sie-
mensareal, Zug) aus dem Kataster der belasteten Standorte vom 3. Oktober
2012, Erganzende Untersuchung vom 5. Dezember 2012, Baudirektion Kanton
Zug, Amt fir Umweltschutz, 20.12.2012.

[15] Siemens Areal, Zug, "nérdlicher Bau 6 quer", Altlastentotalsanierung — Schlussbe-
richt (Baubegleitung / Sanierungsbericht). SIUM Engineering AG, 16.04.2010.

[16] Landis & Gyr, Areal Gubelstrasse, Zug, Altlastenabklarungen, Geologisches Biiro
Dr. Lorenz Wyssling AG, 17.06.1994.

[17] Siemens Zug / ZG, Technische Altlastenuntersuchung, Areal Zahlerweg. Geologi-
sches Buro Dr. Lorenz Wyssling AG, 20.06.2008.

[18] Siemens Schweiz AG, Werkareal Zug, Bau 16, Zahlerweg 11, KbS Nr.
11_B_126¢, Baugrundabklarung KbS — Untersuchungsbericht, Triatec Consulting,
23.06.2011.

[19] Historische Untersuchung und Pflichtenheft, Bahnhof Zug und Umgebung, Objekt
Nrn. B.1040, B.1067, B.1191, B.2542, B.2543, B.2544, B.2545, B.3501, B.3502,
B.3630, B.3828, B.3829, Dr. Peter P. Angehrn AG, 11. Dezember 2001.

[20] Geoportal Kanton Zug, ZugMap.ch.

3. Projektbeschreibung

3.1 Standort und Umgebung
Das LG-Areal liegt an prominenter Lage unmittelbar westlich des Bahnhofs Zug zwi-
schen Aabach-/Nordstrasse, SBB-Gleisen sowie Gubel- und Theilerstrasse.

Im Zuge der stetigen Erweiterung des einstigen Industrieareals entstanden industrielle
Grossvolumen als Konglomerate einzelner Erweiterungsbauten. Mit der Konversion
nach Aufgabe der Produktion wurden die Konglomerate von Industriebauten grossten-
teils abgebrochen und in aufeinanderfolgenden Entwicklungsschritten durch neue Bau-
ten ersetzt, ohne dass ein zusammenhangendes stadtebauliches Konzept verfolgt
wurde. Das Ergebnis ist ein Areal, das durch verschiedene Ensembles und mehrere
Einzelbauten gepragt wird.

Geplant ist die Transformation in ein durchmischtes und lebendiges Stadtquartier mit
hohem Wohnanteil. Mit dem Bau von Hochhausern wird eine sehr hohe Dichte erreicht.
In den oberen Geschossen soll Uberwiegend gewohnt werden. Gewerbe-, Biro- und
Wohnnebennutzungen werden in den unteren Geschossen angeordnet (vgl. Anhang
1-1). Das Richtprojekt definiert ferner, in welchen Gebauden publikumsorientierte Erd-
geschossnutzungen zwingend oder moglich sind. Zwischennutzungen in Bestandsge-
bauden wie auch im Freiraum sollen zur Attraktivitadtssteigerung und Etablierung des
Quartiers beitragen.

Das LG-Areal weist vielfaltige Schnittstellen zu markanten Zuger Orten auf: der Foyer-
platz zu Bahnhof und Gubelstrasse, der Ankunftsort PU Guthirt zu Bahnhof und Baarer-
strasse, der Zahlerplatz zu Gaswerkareal und Herti. Mit dem Richtprojekt soll das LG-
Areal als eigenstandiges Areal gestarkt und zugleich die Zuganglichkeit und Verbin-
dung mit den umliegenden Quartieren sichergestellt werden.
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3.2 Arealgeschichte

Die Anfange der ehemaligen Landis & Gyr gehen auf die Elektrifizierung Ende des 19.
Jahrhunderts zuriick. Am Ursprung stand das von Richard Theiler 1896 an der Hof-
strasse sudlich der Altstadt gegriindete "Electrotechnische Institut Theiler & Co.", wel-
ches Stromzahler produzierte. Die Firma wurde 1905 von Heinrich Landis und Karl
Heinrich Gyr GUbernommen, in Landis & Gyr umbenannt und spater in eine AG umge-
wandelt. 1928 erteilte der Stadtrat die Baubewilligung fir das Fabrikareal in der Eisen-
bahnschleife nordwestlich des Bahnhofs (heutiges LG-Areal). Rund ein Jahr spater
konnten die ersten Shedhallen bezogen werden. Es folgten verschiedene Ausbauetap-
pen, u.a. die Gebaude am Zahlerweg (1951-1963), bis 1971 das letzte grosse Ge-
baude, die neue Zahlerfabrik im Norden des Areals, den Betrieb aufnahm.

Unterdessen stehen die Fabriken still. Seit den 1980er-Jahren veranderte einerseits die
Digitalisierung den Fertigungsprozess und der Raumbedarf nahm massiv ab, anderer-
seits verlagerte sich die Geschéaftstatigkeit im Zuge zahlreicher Restrukturierungen und
Besitzerwechsel ins Ausland. Damit entstanden neue Nutzungsmdglichkeiten fir das
Areal. Wahrend Jahrzehnten war das Industriegelénde fiir die Offentlichkeit nicht zu-
ganglich, nun 6ffnete die einst verbotene Stadt ihre Tore.

Heute sind viele der alten Bauten verschwunden und neue Gebaude entstanden. 2018
wurde der Siemens Campus im ndrdlichen Teil des Areals eingeweiht. 2019 zog die
Zuger Stadtverwaltung ins ehemalige Verwaltungsgebaude der Landis & Gyr. Und seit
August 2019 bietet der "Freiruum" mit seiner Zwischennutzung ein attraktives Angebot
an Freizeitaktivitaten.

3.3 Geplante Bebauung

Die Entwicklungsabsichten fir das LG-Areal wurden 2017 in einem stadtebaulichen
Studienauftrag ermittelt. Das aus dem Studienauftrag hervorgegangene Siegerprojekt
von Salewski & Kretz, Pool Architekten, Studio Vulkan und mrs Ingenieure wurde ab
2018 zum Richt- und Freiraumkonzept 2021 weiterentwickelt. Dieses Konzept wurde
von der Stadt Zug und den beauftragten Planern schrittweise in ein Richtprojekt Giber-
fuhrt.

Das stadtebauliche Konzept beruht auf einer stadtebaulichen Grundstruktur eines Ge-
samtensembles, bestehend aus Teilensembles. Dieses Grundprinzip ermdglicht die In-
tegration sowohl der bestehenden Einzelbauten als auch der bestehenden Ensembles
in einen neuen Gesamtzusammenhang. Innerhalb der stadtebaulichen Grundstruktur
entstehen drei neue, differenzierte Teilgebiete: Das Gebiet zwischen Dammstrasse und
Gleisfeld, der Theilerplatz sowie das Areal 6 zwischen Zahlerweg und Aabachstrasse.
Diese Teilgebiete erganzen die bestehenden Teilbereiche Foyer im Siden und Opus in
der Mitte.

Alle Bereiche werden durch ein bergeordnetes Freiraumgeriist miteinander verbunden
und in Beziehung gesetzt. Der Foyerplatz, der Ankunftsort PU Guthirt und der Zahler-
platz bilden jeweils den Auftakt zum LG-Areal und werden so zu Schnittstellen zu den
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angrenzenden Quartieren. Der Theilerplatz, als Freiraum des Foyer Areals, und die dif-
ferenziert genutzten und gestalteten Gleisgarten sind die wesentlichen Griinrdume in-
nerhalb des LG-Areals.

Die Einbettung der Hochhauser in den stadtebaulichen Kontext beruht auf einer Hohen-
staffelung, welche die Neubauten und die Bestandsbauten in Beziehung setzt (vgl. Ab-
bildung 2). Die drei Ebenen werden wie folgt definiert:

Die Strassenebene bezeichnet die ersten beiden Geschosse bis 9 m sowie die erhal-
tenen Shedhallen und den Guterbahnhof als industrielle Zeitzeugen. Eine Ausnahme
bildet der Sockel des Baubereichs 22 (CS#4), der auf die Shedhalle (19a) Bezug
nimmt und eine H6he von 12 m aufweist.

Die Stadtebene wird auf 24 m festgelegt. Das heutige LG-Areal weist keine einheitli-
chen Traufh6éhen auf; mit den Aufstockungen von Opus und Siemens-Parkhaus
ergibt sich die Gelegenheit, die Hohe der Stadtebene neu und langfristig einheitlich
festzulegen.

Die Hochhausebene betrifft alles tiber der Stadtebene und erreicht je nach Situation
zwischen 30 und 80 m. Die Héhenentwicklung folgt dem Prinzip der Staffelung im
Ensemble.

- Legende

80m

75m

70m

60m

Abbildung 2: Hohenstaffelung LG-Areal (Quelle: Salewski Nater Kretz [3])

Das Freiraumgerist besteht aus drei Kernelementen: dem alle Baufelder verbindenden
linearen Grundgerist, den daran angelagerten 6ffentlichen Platzen und den seitlich an-
geordneten Gleisgarten (siehe Abbildung 3). Die Freiraumabfolge berlcksichtigt die
kiinftigen Anforderungen eines klimaangepassten Stadtebaus und enthalt Flachen, die
nach 6kologischen Gesichtspunkten gestaltet werden.
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Abbildung 3: Schema Freiraumgeriist (Quelle: Studio Vulkan [3])

3.4 Bauphase

Aufgrund der Grosse des Areals ist eine langerfristige Realisierungsphase zu erwarten.
Eine parzellenscharfe Etappierung kann im Rahmen des Richtprojekts nicht abschlies-
send festgelegt werden.

Um die Belastungen fir Anwohnende und Umwelt wahrend der Bauphase maoglichst
tief zu halten, werden fur die einzelnen Etappen Baulogistikkonzepte erarbeitet und mit
den jeweiligen Baugesuchen eingereicht (siehe Kapitel 6.4).

3.5 Nachbarprojekt SBB

Die SBB plant im Rahmen des Ausbauschritts 2035 den Kapazitatsausbau auf der Li-
nie 660 Thalwil-Zug—(Luzern). Dazu sind neben dem Zimmerbergbasistunnel 2 zwi-
schen Thalwil und Litti Infrastrukturausbauten, u.a. im Bahnhof Zug, sowie ein drittes
Gleis zwischen Baar und Zug vorgesehen. Auf Basis des geplanten Ausbaus hat die
SBB einen Fahrplan fiir den Zeithorizont 2035 entworfen. Das Vorprojekt wurde 2022
gestartet. Der Ausbau im Bahnhof Zug ist im Zeitraum 2029 bis 2033 geplant. Der Aus-
bau umfasst Anpassungen des Gleisfelds Nord, Anpassungen an Perrons und Zugan-
gen, den Ersatz des Operationsgebaudes sowie den Bau der neuen Personenunterfiih-
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rung Guthirt (Realisierung voraussichtlich 2029/30). Der Installationsplatz fiir den Aus-
bau wird langs des Bahndamms ausserhalb des BBP-Perimeters erschlossen, ebenso
das Operationsgebaude.

4. Systemabgrenzung und Relevanzmatrix

4.1 Zeitliche Abgrenzung

Als Ist-Zustand (Z0) werden die Daten 2024 resp. die letzt verfiigbaren Daten verwen-
det. Fur die Aspekte Verkehr, Larm und Luftreinhaltung wird als Ausgangs- bzw. Refe-
renzzustand ohne Vorhaben (Z0.1) in Ubereinstimmung mit dem kantonalen Strassen-
larmkataster das Jahr 2040 betrachtet. Als Betriebszustand mit Vorhaben (Z1) wird
vom madglichen Zeitpunkt des Endausbaus (Vollbetrieb) ebenfalls 2040 ausgegangen.
Die Differenz mit/ohne Vorhaben zeigt die Veranderung der Umweltbelastung durch
das Projekt.

4.2 Raumliche Abgrenzung

Der Projektperimeter umfasst den BBP-Perimeter LG-Areal (vgl. Abbildung 1). Die An-
lagen innerhalb des BBP-Perimeters werden aufgrund ihres engen rdumlichen und
funktionellen Zusammenhangs (innere Erschliessung, Parkierung) als Gesamtanlage
betrachtet. Als Anlagen gelten nach Art. 7 Abs. 7 USG Bauten, Verkehrswege und an-
dere ortsfeste Einrichtungen. Den Anlagen sind Fahrzeuge, Maschinen und Gerate
gleichgestellt.

Fir die Aspekte Verkehr, Strassenverkehrslarm und Luftreinhaltung wird der Untersu-
chungsperimeter in Absprache mit dem Verkehrsingenieur aufgrund der verkehrlichen
Abklarungen bestimmt (Zufahrtsstrassen mit induziertem Verkehr aus dem Projektperi-
meter von mehr als 10%).

4.3 Relevanzmatrix

Die Auswirkungen des Projekts und ihre Bedeutung fiir die Umwelt sind in der nachfol-
genden Relevanzmatrix dargestellt. Dabei wird unterschieden zwischen dem Ist-/Aus-

gangszustand vor Realisierung des Projekts, der Bauphase und dem Betriebszustand

nach Realisierung des Projekts.
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Umweltbereich Ist-/Ausgangs- Bauphase Betriebs-
zustand* zustand
(Z0/Z0.1) (z1)
Luftreinhaltung / Stadtklima X (] [ ]
Strassenverkehrslarm X L L
Betriebslarm (inkl. Baularm) X (] ([ ]
Erschitterungen / Koérperschall — ([ ] —
Energie X — )
Licht X —_ ®
Nichtionisierende Strahlung X —_— O
Grundwasser X L L
Oberflachengewasser, aquatische Okosysteme X ([ ] [ ]
Abwasser / Entwésserung X ([ ] [ ]
Boden X [ J —
Altlasten X L —
Abfille, Materialbewirtschaftung X ([ ] @)
Umweltgefahrdende Organismen** X @) —
Storfallvorsorge / Katastrophenschutz — — —
Wald — — —
Naturschutz X O O
Stadtraum, Landschaft (inkl. Erholung), Ortsbild X @) ([ ]
Kulturdenkmaler, Archologie X @] _—

Naturgefahren

* Der Ausgangszustand (Z0.1) entspricht in der Regel dem Ist-Zustand (Z0). In den Umweltbereichen, in denen
sich die Situation bis zum Realisierungshorizont unabhangig vom Projekt wesentlich verandern wird (insbeson-
dere Luftreinhaltung, Strassenverkehrslarm), werden beide Zustande dargestellt.

**Der Aspekt "invasive Neophyten" wird unter dem Umweltbereich "Boden" (Kapitel 16) behandelt.

Legende:

[ relevante Auswirkungen, detailliert zu behandeln
o geringe Auswirkungen, zu beschreiben

_— keine/nicht relevante Auswirkungen

X wird im UVB dargestellt

4.4 Bemerkungen zu den nicht relevanten Umweltbereichen
Folgende Umweltbereiche sind fur das Vorhaben nicht relevant und werden in den

nachfolgenden Kapiteln nicht weiter behandelt:

Das heutige und kiinftige LG-Areal beherbergt keine Betriebe, welche relevante Stoffe
und Mengen gemass Storfallverordnung lagern oder umsetzen. Das Projekt unterliegt

damit nicht der StFV.
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Innerhalb und im Umkreis des Projektperimeters befindet sich kein Wald. Der Umwelt-
bereich Wald ist nicht relevant.

Die synoptische Gefahrenkarte weist fur das LG-Areal lediglich am westlichen Rand
eine geringe Gefahrdung, ausgehend vom Gebiet westlich der Aabachstrasse aus. Der
Hochwasserschutz ist gewahrleistet. Hochwasser werden weiterhin tber den Entlas-
tungskanal des Siehbachs abgeleitet.

5. Verkehrsgrundlagen

Das folgende Kapitel fasst die wesentlichen Erkenntnisse des Verkehrsgutachtens [6]
zusammen.

5.1 Verkehrserschliessung

Das LG-Areal liegt im Zentrum der Stadt Zug an verkehrlich optimal erschlossener
Lage. Der Bahnhof Zug liegt in unmittelbarer Fusswegdistanz. Mit dem geplanten Aus-
bau des Bahnhofs erhalt das Areal via Personenunterfiihrung Guthirt einen direkten Zu-
gang zu den Bahnperrons. Bushaltestellen liegen ebenfalls unmittelbar an das Areal
angrenzend an der Gubel- und Nordstrasse.

Von Norden nach Suiden verlauft die kantonale Veloroute, welche gemass kantonalem
Richtplan als Velobahn (richtungsgetrennt mit Radstreifen von je 1.8 m Breite) durch
das LG-Areal geflihrt wird. Die Velobahn auf der Dammstrasse ist Bestandteil des kan-
tonalen Velowegnetzes (Richtplananpassung 23/2). Die Fuhrung der Velobahn wurde
im Vorfeld der Erarbeitung des Richtprojekts gemeinsam durch Kanton und Stadt fest-
gelegt. Anbindungen bestehen Richtung Osten und Westen. Die Arealanbindung fir
den Veloverkehr ist optimal. Das Gleiche gilt fur den Fussverkehr.

Die MIV-Anbindung an das Ubergeordnete Strassennetz erfolgt tber die drei bestehen-
den Erschliessungsachsen Dammstrasse, Landis + Gyr-Strasse und Theilerstrasse.
Das Betriebs- und Gestaltungskonzept Dammstrasse sieht vor, die Dammstrasse fur
den MIV auf Héhe der Personenunterfuhrung Guthirt zu unterbrechen. Die Unterbre-
chung der Dammstrasse schafft unabhangig vom Bebauungsplan die Voraussetzungen
fur die sichere und attraktive Flihrung des Ubergeordneten Fuss- und Veloverkehrs,
indem Schleichverkehr durch das Areal verhindert wird. Die Zone mit erh6htem Fuss-
und Veloverkehrsaufkommen wird vom MIV entlastet. Der gewonnene Verkehrsraum
kommt dem Aussenraum zugute.
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Sondernutzungsplan

Aufhebung P+R-Anlage

Bestand

Privatrechtliche Vereinbarung

Offentliche Parkplatze

Abbildung 4: Auszug Betriebs- und Gestaltungskonzept Dammstrasse (Quelle: Emch+Berger WSB)

5.2 Parkierung

Im Sondernutzungsplan "Landis & Gyr SBB-West" (Plan-Nr. 7072, 16.09.2008) ist das
maximale Parkplatzangebot fir die Teilgebiete Stammareal Siid, Stammareal Nord und
Schleife definiert. Weiter sind die Berechnungsmethodik, das Mobilitdtsmanagement
sowie das Fahrtenaufkommen geregelt. Das Mobilitatsmanagement sowie die Bestim-
mungen zum Fahrtenaufkommen sind an die Bedingung gekniipft, dass der Regie-
rungsrat gestutzt auf § 12 Abs. 2 Bst. a EG USG Rahmenbedingungen fiir den ruhen-
den Verkehr fir speziell bezeichnete Gebiete und fiir Objekte mit hohem Verkehrsauf-
kommen erlasst. Da die entsprechenden Vorgaben auf kantonaler Ebene nicht umge-
setzt wurden, gelten die betreffenden Beschlussinhalte als tiberholt.

Fir die Teilgebiete Stammareal Std und Nord ist ein Parkplatzangebot von maximal
2'500 Parkplatzen festgelegt. Der BBP-Perimeter befindet sich mehrheitlich im Stamm-
areal Sud (1'700 PP, davon mind. 200 P+R SBB), das Baufeld 11 ist Teil des Stamm-
areals Nord (800 PP).

Die bestehende Park+Ride-Anlage wird schrittweise aufgehoben. Es besteht kein Ein-
trag im kantonalen Richtplan, zudem sollen zentrumsnahe Park+Ride-Anlagen nicht
mehr geférdert werden.

Der BBP-Perimeter weist heute 1'391 Parkplatze auf. Verschiedene Grundeigentiimer
haben Parkplatze auf anderen Grundstiicken erstellt oder vertraglich abgetauscht. Den
Nutzungen im BBP-Perimeter sind deshalb insgesamt 1'521 Parkplatze zugeordnet.

Im Rahmen von privatrechtlichen Vereinbarungen zwischen sieben Grundeigentimern
(Thoba Immobilien, Park Lane Zug AG / Stadt Zug, UBS Fund Management (Switzer-
land) AG, SBB, Alfred Mller AG, OVD Kinegram AG) wurde ein Kontingent von 1'010
Parkplatzen inklusive dessen Verteilung festgelegt.

Die Stadt Zug besitzt und betreibt an der Dammstrasse 38 6ffentliche Parkplatze. Das
Angebot soll kiinftig beibehalten werden, die Parkplatze sollen jedoch nicht mehr im
Strassenraum angeordnet werden. Die 38 offentlichen Parkplatze werden auf voraus-
sichtlich zwei bis drei Standorte verteilt.
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5.3 Parkplatznachweis

Der Parkplatzbedarf im BBP-Perimeter wurde durch das Buro TEAMverkehr auf Grund-
lage des giiltigen Parkplatzreglements der Stadt Zug und mittels einer angepassten Be-
rechnungsmethodik bestimmt [6]. Die Berechnung erfolgte fur die drei Nutzflachen-Sze-
narien Basis (entspricht dem Richtprojekt), Gewerbe Maximum und Wohnen Maximum.

Der Perimeter liegt in der Zentrumszone A. Gemass Reglement liegt der effektive Be-
darf bei 20-100% (Bewohnende, Besuchende/Kundschaft) bzw. 10—100% des Grenz-
bedarfs (Beschaftigte). Fir den BBP-Perimeter (Szenario Basis) resultiert eine Band-

breite gemass Parkplatzreglement von minimal 713 bis maximal 4'264 Parkplatzen.

Im Rahmen des Bebauungsplans wird das Parkplatzangebot auf maximal 1'623 Park-
platze festgelegt (vgl. Tabelle 1). Fir Beschaftigte, Besuchende und Kundschaft wird
vom Mindestbedarf gemass Parkplatzreglement ausgegangen. Fur Bewohnende darf
héchstens der Maximalbedarf realisiert werden. Es kénnen jedoch insgesamt nur so
viele Parkplatze erstellt werden, dass das Maximalangebot der privatrechtlichen Ver-
einbarung (Kapitel 5.2) und des Sondernutzungsplans nicht tberschritten wird. Fur die
Eigentimer ohne Entwicklungsabsichten im Richtprojekt wird die bestehende Anzahl
Parkplatze als maximales Angebot festgelegt.

Eigentiimer PF-Angebot (Szenario Basis)

Bewohnende Besch. | Bes. Kund. | Total

PF Anteil PF PF PF (max.)
Thoba Immaobilien AG 135 72% 3 4 4 146
Park Lane Zug / Stadt Zug 121 69% 12 4 25 162
UBS Fund Management 162 34% 31 10 81 284
SBB 153 72% 12 5 13 183
Alfred Miller AG 91 48% 14 4 32 141
OVD Kinegram AG — 94 — — 94
PK Credit Suisse Group — — - — 1542
Swiss Prime Site Group — — - — 296
Siemens Schweiz AG — — — - 163
7 Anterl des Maximalbedarfs (100%) 182 1623

2130 FF in TG Foyer ausserhalb BBP

Tabelle 1: Parkplatzangebot BBP LG-Areal (Szenario Basis) [6]

Eine Plausibilisierung des Parkplatzbedarfs anhand der VSS-Norm 40 281 ergibt einen
Mindestbedarf (2'102 PP), der iber dem maximalen Angebot gemass Bebauungsplan
liegt (1'623 PP). Dieses entspricht somit einer Reduktion gegentber dem Mindestbe-
darf nach VSS-Norm.

Das Angebot fiir Besuchende und Kundschaft von 182 Parkplatzen (Szenario Basis)
kann mit Vorteil im zentralen Siemens-Parkhaus zusammengefasst werden, grundsatz-
lich ist Pooling jedoch in allen Parkierungsanlagen mdglich. Damit steht Besuchenden
und Kundschaft ein genugend grosses, einfach auffindbares Parkplatzangebot zur Ver-
figung, wodurch sich Suchverkehr innerhalb des LG-Areals vermeiden lasst. Durch
Mehrfachnutzungen kann das Angebot fir Besuchende und Kundschaft um 20% auf
145 Parkplatze reduziert werden [6].
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Die Tiefgaragen fir die privaten Parkplatze werden uber die drei Erschliessungsachsen
Dammestrasse, Landis + Gyr-Strasse und Theilerstrasse sowie das Grundstiick GS 289
direkt ab Aabachstrasse erschlossen. Das 6ffentliche Siemens-Parkhaus ist von Nor-
den her Uber die Theiler- und Dammstrasse an das Ubergeordnete Strassennetz ange-
bunden.

Daruber hinaus soll auf dem LG-Areal ein Angebot an Carsharing-Parkplatzen zur Ver-
figung stehen. Als oberer Richtwert wird von 1 Carsharing-PP pro 100 PP ausgegan-
gen. Es resultieren 25 Carsharing-Parkplatze. Die Zahl der Carsharing-Parkplatze darf
hdher sein, bei gleichzeitiger Reduktion anderer Parkplatze. Die tatsachlich zu erstel-
lende Zahl der Carsharing-Parkplatze ist im Rahmen der Bauprojekte festzulegen.

Gemass SBB ist im Bereich des Bahnhofs weiterhin eine reduzierte Anzahl Parkplatze
fur "6ffentliche Mobilitatsangebote" nétig. Die SBB geht von 17 Parkplatzen aus.

Gesamthaft sind im BBP-Perimeter maximal 1'703 Parkplatze moglich (1'623 PP + 55
PP o6ffentliche Nutzung + 25 Carsharing-PP), verglichen mit dem Bestand ein Plus von
182 Parkplatzen. Die Gesamtzahl der Parkplatze in den Stammarealen Siid und Nord
von heute 2'188 Parkplatzen erhéht sich mit dem Bebauungsplan auf maximal 2'370
Parkplatze. Ohne Parkplatze fiir 6ffentliche Nutzungen (55 PP) und Carsharing (25 PP)
sind es maximal 2'290 Parkplatze. Gemass Sondernutzungsplan sind in den Stamm-
arealen Sud und Nord ohne Park+Ride maximal 2'300 Parkplatze zulassig (vgl. Kapitel
5.2).

Bei der Zunahme des Parkplatzangebots (+182 PP) zeigt sich eine Verschiebung von
den Parkplatzen fiir Beschéaftigte (-360 PP) zu Bewohnenden (+662 PP). Hinzu kom-
men kleinere Zunahmen (Besuchende, Kundschaft, Carsharing) bei gleichzeitiger Auf-
hebung von Park+Ride-Parkplatzen (-214 PP).

5.4 Verkehrsaufkommen

Das Verkehrsaufkommen wurde anhand von Erfahrungswerten flr das spezifische Ver-
kehrspotenzial? ermittelt [6]. Dabei wurden die einzelnen Parkierungsanlagen zu Gebie-
ten zusammengefasst (Theilerplatz, Mitte, Areal 6, Landis + Gyr-Strasse, Slidost; vgl.
Abbildung 5). Fir diese Gebiete wurde die Verkehrserzeugung je Nutzergruppe anhand
der Parkplatzzahlen berechnet und auf das Strassennetz umgelegt. Mit Bebauungsplan
resultiert eine Zunahme des Verkehrsaufkommens (DTV) von heute 5'960 Fahrten/Tag
auf 6'270 Fahrten/Tag (vgl. Tabelle 2).

2 Spezifisches Verkehrspotenzial = Summe der Zu- und Wegfahrten pro Parkplatz und Tag.



Basler & Hofmann

Anlieferung

Bebauungsplan LG-Areal Zug, UVB-Hauptuntersuchung 21

L -
—— Parkplotz
[ Tiefgarage/Parkhaus

= Erschliessung MIV

Bestand

Siemens Nord (294 PF),
mm |ousserhalb BBP-Perimeter

[ Parkierungsgebiete

Mitte: Parkhaus Siemens 1
und Dammstr. (442 PF)

T e
L+G-Strasse [y “

—1(450 PP) W

I _ . |

Stidwest (288 PF), ‘

ousserhalb BB imete: -

Abbildung 5: Zuteilung der Parkierungsanlagen zu Gebieten [6]

DTV [Fz/Tag]
Gebiet Bestand BBP Verdanderung
Theilerplatz 1050 1120 +70
Mitte 1680 1'880 +200
Areal 6 130 380 +250
L+GStrasse 1770 1770 0
Siidost 1330 1120 210
Total 5'960 6'270 +310

Tabelle 2: Verkehrserzeugung BBP LG-Areal [6]

Die Anlieferung erfolgt Gber sekundare Achsen ab dem Ubergeordneten Arealerschlies-
sungsnetz (siehe Abbildung 6). Diese Anlieferungs- und Erschliessungsachsen sind in
die Platzbereiche integriert. Entlang der Velobahn auf der Dammstrasse ist aus Sicher-
heitsgriinden auf Anlieferungsbereiche zu verzichten. Die Baufelder zwischen der
Dammstrasse und dem SBB-Trassee werden rickwartig erschlossen. Diese Anliefe-
rungsachse ist im Unterschied zur Dammstrasse durchgangig.

Die zweite Hauptachse fur die Anlieferung bildet der Zahlerweg. Die Anlieferungsachse
des CS-Areals (Bereich Freiruum) verlauft als Parallelachse zur Nordstrasse (baulich
abgetrennt). Eine sekundare Achse besteht zwischen den Baubereichen 21 (CS#3)
und 19b (CS#5) fur den Fall einer zukiinftigen Beanspruchung des Baulinienraums
durch die Kantonsstrasse.
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Abbildung 6: Anlieferung LG-Areal (Quelle: Studio Vulkan [3])

Da sich mit dem Bebauungsplan der Anteil Wohnnutzungen gegentiber dem Anteil Ge-
werbenutzungen stark erhoht, ist davon auszugehen, dass sich der Anlieferungsver-
kehr nicht wesentlich verandert.

5.5 Verkehrsbelastungen

Die Verkehrsmengen (DTV) im Ist-Zustand 2024 und im Prognosezustand 2040 basie-
ren auf den Daten des kantonalen Verkehrsmodells 2024 und 2040. Der im BBP-Peri-
meter erzeugte Verkehr wird aufgrund der in Abbildung 7 dargestellten Verteilung auf
das Ubergeordnete Strassennetz umgelegt. Die Verkehrsverteilung basiert auf der Ver-
kehrserhebung an den Anschlussknoten (Oktober 2025) [6]. Die Verkehrsbelastungen
werden gemass den Wachstumsraten des kantonalen Verkehrsmodells auf den Prog-
nosezustand 2040 hochgerechnet.



Basler & Hofmann

Bebauungsplan LG-Areal Zug, UVB-Hauptuntersuchung

23

— BT 1] =
4 ll,.%erdmir! \ ...[ : :
.l.‘l.l.’ [:’1
=Ly e B

o
a3

{ =
L ‘:J -
o T .
L I=x [ It |
-:‘-'..éi " . I
G

Yy i.t.’;’. b .
’," @® @ Porkierungsanlagen

<6/ a4 = Erschliessung Parkierung
4 \L;kr’% : e \erkehrsverteilung

WS,
€ irkehaarsn. 4

Abbildung 7: Verkehrsverteilung MIV [6]

Durch die geplante Sperrung der Dammstrasse werden das Siemens-Parkhaus und die
Parkhauser im Sidosten kunftig anders erschlossen. Die Erschliessung des Siemens-
Parkhauses erfolgt kiinftig ausschliesslich von Norden tGber den Knoten Theiler-/Nord-
strasse, wahrend heute ein Teil der Fahrten tGber den Kreisel Damm-/Gubelstrasse er-
folgt. Ahnliches gilt fiir die Parkierungsanlagen im Siidosten, welche heute von Norden
und Siiden erschlossen werden. Gemass Erhebung hat sich gezeigt, dass ein wesentli-

cher Teil des heutigen Quell-/Zielverkehrs des BBP-Perimeters innerhalb des Areals
Uber die Dammstrasse verkehrt und nicht den direkten Weg auf das Gibergeordnete

Strassennetz wahlt. Durch die Sperrung der Dammstrasse wird dieser Verkehr auf die
Gubel-, Aabach- und Nordstrasse verlagert. Abbildung 8 zeigt die Verkehrsmengen im

Ist-Zustand 2024 und im Prognosezustand 2040 fir die Szenarien:

_ ohne Sperre Dammstrasse (A)
_ mit Sperre Dammstrasse (B)
_ mit Bebauungsplan (C)

Der projektbedingte Mehrverkehr entspricht der Veranderung vom Zustand B zu C.
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Strecke DTV Ist-Zustand (2024) Strecke DTV 2040
A B C A B C
K5-S1 10400 | 10400 | 10'560 | | K5-S1 10°900 | 10900 | 11'060
K4-K5 8700 | 11090 | 11250 | [ K4-K5 9100 | 11490 | 11650
K3-K4 8900 | 11290 | 11450 | | K3-K4 9300 | 11690 | 11850
K2-K3 9'100 | 11490 | 11650 | | K2-K3 9200 | 11590 | 11750
K2-52 9300 | 9300 | 9310 | [ K2-S2 9200 | 9200 | 9210
K1-K2 6100 | 7'650 | 7630 | | K1-K2 5900 | 7450 | 7430
xL K1-K7 8100 | 8100 | 8130 | [ KI-K7 8200 | 8200 | 8230
: K7-56 10200 | 10°200 | 10°210 | | K7-56 10°000 | 10000 | 10010
! e i K7-55 10200 | 10200 | 10°210 | | K7-S5 9900 | 9900 | 9910
, ". K2-K6 8000 | 8000 | 8070 | [ K2-K6 8800 | 8800 | 8870
WS%E K6-S3 16’200 | 16'200 | 16'250 | | K6-S3 16’700 | 16’700 | 16'750
oty po : K6-54 12'100 | 12100 | 12'120 | | K6-54 12600 | 12600 | 12'620
"'c‘;..:’"‘“";' , \? K1-s7 4400 | 4400 | 4440 | | K157 3'900 | 3900 | 3'940
53'-.:'_.' ;l /; ’ & A Ausgangszustand GVM
= 'fﬁx& ‘l + K Knoten B: Sperre Dammstrasse

i
; "S4QA e Streckenabschnitt  C: Entwicklung BBP + Sperre Dammstrasse

Anteil Mehrverkehr BBP am Ge-
samtverkehr

Bedarf Veloabstellplatze

Abbildung 8: Verkehrsmengen Ist-Zustand 2024 / Prognosezustand 2040 [6]

Im Prognosezustand 2040 erhoht sich der Verkehr aus dem BBP-Perimeter (Zu- und
Wegfahrten) um rund 310 Fahrten/Tag. Dessen Anteile am Gesamtverkehr auf den Zu-
fahrtsstrassen von unter 1.5% sind gering. Beim ausgewiesenen Mehrverkehr handelt
es sich um PW-Fahrten. Da sich mit dem Bebauungsplan der Anteil Wohnnutzungen
gegenuber dem Anteil Gewerbenutzungen stark erhéht, ist davon auszugehen, dass
sich der Anlieferungsverkehr nicht wesentlich verandert.

5.6 Leistungsfahigkeit

Die Leistungsbeurteilung [6] ergibt im Prognosezustand 2040 an den Anschlussknoten
des Areals und an den benachbarten Knoten auch mit Sperrung der Dammstrasse und
mit Bebauungsplan eine ausreichende Verkehrsqualitat (Qualitatsstufe D und héher).
Am Knoten Aabach-/Chamerstrasse (LSA) liegt die Verkehrsqualitdt unabhangig vom
Bebauungsplan in der Stufe E. An diesem Knoten sind seitens Kanton Massnahmen
vorgesehen, um die Leistungsfahigkeit zu erhéhen.

5.7 Veloabstellplatze

Der Bedarf an Veloabstellplatzen wurde sowohl gemass Parkplatzreglement der Stadt
Zug als auch gemass VSS-Norm 40 065 berechnet [6]. Die Berechnung nach VSS-
Norm ergibt einen Bedarf von 6'230 Abstellplatzen, davon 2'070 Kurzzeit- und 4'160
Langzeitabstellplatze (vgl. Tabelle 3). Kurzzeitabstellplatze sind teilweise Giberdacht
(ein Drittel der Abstellplatze), ebenerdig, abschliessbar und nahe der Hauszugange
anzuordnen. Hauptsachliche Nutzergruppen sind Besuchende und Kundschaft sowie
vereinzelt Bewohnende und Beschéftigte. Langzeitabstellplatze sind gedeckt, gut zu-
ganglich und abschliessbar anzuordnen. Nutzergruppen sind Bewohnende und Be-
schaftigte.
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Bedarf Veloabstellpldtze PPR Bedarf Veloabstellplatze VSS

Eigentimer Kurzzeit Langzeit | Total Kurzzeit Langzeit | Total

Thoba Immabilien 40 220 260 210 480 690
Park Lane Zug AG 140 290 430 240 500 740
UBS Fund Management 450 780 1'230 640 1340 1980
SBB 80 330 410 270 580 850
Alfred Miiller AG 180 330 510 260 540 800
PK Credit Suisse Group 120 220 340 70 90 160
OVD Kinegram AG 90 160 250 40 50 90
Swiss Prime Site Group 260 550 810 300 480 780
Siemens Schweiz AG 0 40 40 40 100 140
Total 1’360 2'920 4'280 2’070 4’160 6’230

Tabelle 3: Mindestbedarf Veloabstellpldatze nach Parkplatzreglement und VSS-Norm (Szenario Basis) [6]

Gemass VSS-Norm kénnen in einer ersten Etappe zwei Drittel der Abstellplatze erstellt
werden. Die Flachen fir die restlichen, bei Bedarf zu erstellenden Abstellplatze sind zu
reservieren. Demzufolge sind in der ersten Etappe 4'160 Abstellplatze zu erstellen, da-
von 1'390 Kurzzeit- und 2'770 Langzeitabstellplatze. Diese Werte sind vergleichbar mit
dem Mindestbedarf gemass Parkplatzreglement.

5.8 Mobilitiatskonzept

Das Rahmenmobilitatskonzept auf Stufe Bebauungsplan [7] zeigt Massnahmen zur
Lenkung des Mobilitatsverhaltens in Richtung einer nachhaltigen Mobilitat, unter Férde-
rung des OV, Fuss- und Veloverkehrs auf. Dagegen soll der MIV zukiinftig eine unter-
geordnete Rolle spielen. Tabelle 4 gibt eine Ubersicht iiber die geeigneten Massnah-
men an diesem Standort. Der Nachweis der Massnahmen erfolgt in den Mobilitatskon-
zepten auf Stufe Bauprojekt.
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Nr. Massnahmen Nutzer- Art der
gruppe Massnahme
M1 M hmen zum M it des MIV
M1.1 | Reduziertes Parkfeldengebot W, A B baulich
M1.2 | Parkraummanagement, Parkplotzbewirt- W, A B betrieblich

schaftung, Mehrfachnutzung / Pooling

M1.3 | Ausstettung der Parkfelder mit Ladestatio- W, A baulich
nen fir EFohrzeuge
M1.4 | Carsharing W baulich,
betrieblich
M1.5 | Anlieferungskonzept W, A Baulich

M2 Massnahmen zur Férderung des OV

M2.1 | Zuganglichkeit OV Haltestellen durch gute | W, A B baulich
Anschlisse an die umliegenden Wegnetze

M3 Massnahmen zur Férderung des Fuss- und Veloverkehrs

M3.1 | Ausreichende Anzahl und otiraktive Lage W, A B baulich
der Veloobstellplatze
M32 | Weitere niitzliche Veloinfrastruktur W, A B baulich
M3.3 | Bikesharing W, A B baulich,
betrieblich

M4 Mobilitdtsmanagement fiir das Areal

M4.1 | Mobilitdtsverantwortliche Person W, A B betrieblich

M4.2 | Paket/Konsumdepot w baulich

W = Bewohner, A = Arbeitende/Beschaftigte, B = Besucher/Kunden

Tabelle 4: Massnahmen Mobilitdtsmanagement [7]

Mit der angestrebten Entwicklung und Verdichtung des LG-Areals ist zu erwarten, dass
sich der Modalsplit weg vom MIV hin zum OV, Fuss- und Veloverkehr verschiebt. Das
LG-Areal weist eine sehr hohe Bewohner- und Beschaftigtendichte auf

(> 162 (EW+AP)/ha). Bei dieser Nutzungsdichte stellen laut Bundesamt fir Raument-
wicklung der OV, Fuss- und Veloverkehr die Hauptverkehrsmittel dar. Dem MIV kommt
mit einem Anteil von rund 15% eine untergeordnete Bedeutung zu. Gleichzeitig zeigen
Auswertungen des Mikrozensus, dass die Weglange fir die verschiedenen Verkehrs-
zwecke bei zunehmender Nutzungsdichte stark abnimmt.

Die Wirksamkeit der Massnahmen wird durch die Stadt Zug im Rahmen eines Control-
lings Uberprift. Grundlage bildet das von der Grundeigentiimerschaft durchzuflihrende
Monitoring und Reporting. Bei Nichterreichung der Ziele kdnnen bestehende Massnah-
men verscharft und die Einfihrung zusatzlicher Massnahmen gepriift werden. Zustan-

digkeit und Finanzierung der Massnahmen liegen bei der Grundeigentimerschaft.

Gemass Ziff. 14 der Bebauungsplanbestimmungen sind die Vorgaben zur Parkierung

und zu den Veloabstellplatzen bei Neubauten, Aufstockungen und neubauahnlichen

Umnutzungen in Mobilitdtskonzepten zu konkretisieren. Das Mobilitatskonzept macht

insbesondere Aussagen zu:

_ Massnahmen zur Verlagerung auf den Fuss-, Velo- und 6ffentlichen Verkehr

_ die Verteilung der Parkfelder auf die Nutzungen in den Baubereichen sowie die Si-
cherstellung autoarmer Nutzungen in Mobilitdtsvereinbarungen und Mietvertragen

_ das zu schaffende Angebot an Carsharing-Autos und die raumliche Anordnung die-
ser Parkfelder
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_ die Bewirtschaftung der Parkplatze
_ die Infrastruktur fir Elektrofahrzeuge
_ das ausreichende Angebot und die nutzerfreundliche raumliche Anordnung und Aus-

gestaltung der Veloinfrastruktur (Cargobikes, Mietvelos etc.)

_ die dauerhafte Sicherstellung der Mobilitditsmassnahmen in einem Controlling

6. Luftreinhaltung / Stadtklima

6.1 Grundlagen

Die Zentralschweizer Kantone haben 2007 ihren zweiten gemeinsamen Massnahmen-
plan gegen Ubermassige Luftschadstoff-Emissionen umgesetzt bzw. in die kantonale
Umweltschutzgesetzgebung tberfiihrt.

Die Klimakarten des Kantons Zug (Planhinweiskarten) geben Hinweise fiir die Mass-
nahmenplanung bezuglich Hitzeminderung und Verbesserung des Stadtklimas.

6.2 Ist-/Ausgangszustand

Die Luftqualitat in der Zentralschweiz hat sich in den vergangenen Jahren dank einer
Vielzahl von Massnahmen deutlich verbessert. Seit einigen Jahren werden die Grenz-
werte fur Stickstoffdioxid (NOz) und Feinstaub (PM10) in der Zentralschweiz nur noch
vereinzelt Uberschritten. Im Vergleich zum Vorjahr nahmen die NO2-Belastungen 2024
erneut ab, die PM10-Belastungen verminderten sich im ganzen Gebiet um 1-2 pg/md.
Sowohl die Jahresmittel- als auch die Tagesmittelgrenzwerte wurden an allen Stand-
orten eingehalten.*

Gleichzeitig zeigen die hohen Ozonbelastungen in den haufiger auftretenden Hitzesom-
mern die Notwendigkeit auf, die Vorlauferschadstoffe von Ozon noch weiter zu reduzie-
ren. Dazu zahlen hauptsachlich Stickoxide (NOx) und leichtfliichtige organische Verbin-
dungen (VOC). Angesichts der grossen gesundheitlichen Bedeutung der feinen und
ultrafeinen Feinstaubfraktionen (PM2.5, PM1, Russ) missen auch weitere Anstrengun-
gen zur Reduktion dieser Schadstoffe unternommen werden.

Im Rahmen des interkantonalen Luftmessnetzes "in-Luft" werden auf dem Gebiet der
Stadt Zug die Messstationen "Zug, Postplatz" und "Zugerberg" sowie zwei Passiv-
sammlerstandorte fir NO2 betrieben. Am Standort "Zug, Postplatz" (in-luft-Kat. 3%, neu
Standortklasse S_T) nahmen die NO2-Messwerte seit 2015 (32.6 pug/m?®) stetig ab und
lagen 2016 erstmals unter dem Jahresmittelgrenzwert von 30 pg/mé. Seither nahm die
Belastung weiter ab und lag 2024 bei 16.2 pug/m? (vgl. Abbildung 9).

8 Zentralschweizer Massnahmenplan Luftreinhaltung I, Zentralschweizer Umweltschutzdirektoren-Konferenz,
4. Dezember 2007.

4 Luftbelastung in der Zentralschweiz: Detaillierte Messdaten 2023, Umwelt Zentralschweiz, Juni 2025.

5 Stadte mit mehr als 25'000 Einwohnern; der Standort liegt an einer stark befahrenen Strasse. Verkehr/DTV:
16'000 Fahrzeuge/Tag (LW-Anteil: 10%). Strassenabstand: 24 m.
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Abbildung 9: Jahresmittelwerte NO, Messstation Zug, Postplatz 2000-2024 (Quelle: in-Luft)

Am exponierten Standort "Zug, Neugasse" (Passivsammiler, in-luft-Kat. 28, neu Stand-
ortklasse S_T) nahmen die Messwerte seit 2011 (50.7 ug/m?®) ebenfalls ab, jedoch auf
héherem Niveau. Im Jahr 2024 wurde ein Jahresmittelwert von 22.8 ug/m?® gemessen.
Der Standort befindet sich in 8 m Strassenabstand zwischen Neugasse und Zeughaus-
gasse, unweit vom Postplatz.

Bei PM10 wird der Jahresmittelgrenzwert von 20 ug/m?® seit mehreren Jahren an allen
Zentralschweizer Standorten eingehalten. So auch am Standort "Zug, Postplatz", wo
seit 2014 durchwegs Werte unter dem Grenzwert gemessen wurden (vgl. Abbildung
10). Nach einer leichten Zunahme in den beiden Vorjahren nahm die Belastung 2023
und 2024 erneut ab und erreichte 2024 den bisher tiefsten Stand von 11 ug/m®. Der
Tagesmittelgrenzwert von 50 pg/m?® wurde ebenfalls eingehalten. Wie im Jahr zuvor
wurden keine Uberschreitungen registriert. Gemass LRV sind drei Uberschreitungen
pro Jahr erlaubt.

Hg/m3
40
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o]
20 Mu f(\v‘g‘\jﬁ\
i ”0\0\(
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Grenzwert Jahresmittelwert: 20 pg/m3

Abbildung 10: Jahresmittelwerte PM10 Messstation Zug, Postplatz 2000-2024 (Quelle: in-Luft)

6 Standort liegt naher als 50 m an einer stark befahrenen Strasse innerorts mit mehr als 5'000 Fahrzeugen pro
Tag.
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Die durchschnittliche Russbelastung tGberschritt 2022 am Standort "Zug, Postplatz" den
empfohlenen Richtwert (0.1 ug/m®) um rund das Fiinffache. Ahnlich hohe Russkonzent-
rationen wurden auch an anderen Standorten verzeichnet.

Die Ozonkonzentrationen sind nach wie vor deutlich zu hoch. Die Ozongrenzwerte wur-
den 2024 witterungsbedingt weniger haufig Uberschritten als in den Vorjahren. Den-
noch wurden samtliche Grenzwerte tberall deutlich Uberschritten.

Am Standort LG-Areal kann aufgrund der aktuellen Verkehrsmengen und der Strassen-
abstande davon ausgegangen werden, dass die NOz-Immissionen unter dem Jahres-
mittelgrenzwert von 30 pg/m?® liegen. Bei PM10 konnen in Analogie zum Standort "Zug,
Postplatz" Immissionswerte unter dem Jahresmittelgrenzwert von 20 pg/m?® erwartet
werden.

Gemass der Klimakarte des Kantons Zug unterliegt das LG-Areal insbesondere am
Tag einer sehr starken (38—41°C PET) bis extremen (> 41°C PET) Warmebelastung.
Im Bereich der Gebaude und der versiegelten Flachen ist die Hitzebildung und -spei-
cherung am starksten, im Bereich des Opus-Teichs am schwachsten. In der Nacht ist
die Uberwérmung dank des Kaltluftstroms von Norden weniger ausgepréagt (vgl. An-
hang 6-1).

6.3 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Die Emissionen im Projektperimeter stammen in erster Linie aus dem Strassenverkehr
und der Parkierung sowie untergeordnet aus der Warme- und Kalteerzeugung sowie
aus Verbrennungsprozessen.

Die bestehende Warmeversorgung des LG-Areals erfolgt (iber die Energiezentrale des
Warmeverbunds Siemensareal. Sie besteht aus einer Mehrstofffeuerung (9.3 MW) und
zwei Gas-/Olfeuerungen (je 8.0 MW), welche seit 2004 saniert sind und den Anforde-
rungen der LRV entsprechen. Geheizt wird mit Gas, Heiz6l und Reststoffen aus dem
Betrieb (Papier 64%, Karton 24% und Holz 12%). In Zukunft wird die Warme- und Kal-
teversorgung des LG-Areals grossteils mit erneuerbaren Energien erfolgen. Zu den
Emissionen aus der Energieversorgung kénnen zurzeit noch keine Angaben gemacht
werden, da diese in den einzelnen Liegenschaften auf Stufe Bauprojekt geldst wird
(siehe Kapitel 10.3).

Aufgrund des Ersatzes der bestehenden thermischen Nachverbrennung (TNV) und der
Neuorganisation der Erschliessung des OVD-Gebaudes (Baubereich 15) wird die ther-
mische Nachverbrennung als neues Gebaude mit 10 m Hohe an der Nordstrasse (Bau-
bereich 24) positioniert. Die Uberpriifung der lufthygienischen Anforderungen erfolgt im
Rahmen des Baubewilligungsverfahrens.

Bei den Emissionen des Strassenverkehrs kann kuinftig aufgrund von technologischen
Verbesserungen bei den Fahrzeugen mit einer weiteren Abnahme der Emissionen im
Untersuchungsperimeter gerechnet werden. Durch die kiinftige Uberbauung wird sich
die NO2-Belastung von unter 30 ug/m?® nicht ernéhen. Bei PM10 nehmen die Auspuff-
Emissionen — und damit die besonders schadlichen Dieselrussemissionen — als Folge
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der aktuellen und kunftigen Abgasvorschriften (EURO 6 und hdher) und der steigenden
Elektromobilitat ab. Da ein Grossteil der PM10-Emissionen durch Abrieb und Aufwirbe-
lung bedingt ist, kann allerdings nicht mit einer raschen zusatzlichen Reduktion gerech-
net werden. Die PM10-Belastung durfte unabhangig vom Projekt unter dem Grenzwert
von 20 pg/m?® verbleiben.

Parkplatzbewirtschaftung: Parkplatze fur Besuchende, Kundschaft und Beschaftigte
bei Neubauten und neubaudhnlichen Umbauten sind dauerhaft ab der ersten Minute
monetar und lenkungswirksam zu bewirtschaften.

Mobilitdtskonzept: Das Rahmenmobilitdtskonzept und die mit den jeweiligen Bauge-
suchen einzureichenden Mobilitdtskonzepte sehen Massnahmen zur Verlagerung
des MIV auf den OV, Fuss- und Veloverkehr und zur Forderung der Elektromobilitat
vor. Die Massnahmen sind dauerhaft sicherzustellen.

Angesichts der ausgepragten Uberwarmung im Stadtzentrum kommt den Massnahmen
zur Entsiegelung und Begrinung und damit zur Hitzeminderung eine besondere Be-
deutung zu. Das LG-Areal als dicht bebautes, weitgehend versiegeltes Areal stellt da-
bei erhdhte Anforderungen an die Planung. Die vorgesehenen Massnahmen stehen in
engem Zusammenhang mit dem Freiraumplan (siehe Kapitel 19 "Naturschutz"). We-
sentliche Elemente bilden die Baumpflanzungen als Schattenspender, versickerungs-
fahige und begriinte Oberflachen sowie die teilweise Offenlegung des Siehbachs.
Hinzu kommen offene Retentionsflachen, mit dem Ziel, das anfallende Meteorwasser
nicht direkt abzufiihren, sondern im Areal zu halten (siehe Kapitel 15.3). Offene Was-
serflachen entziehen an heissen Tagen der Luft die Hitze und erzeugen einen kihlen-
den Effekt. Somit wird auch die Aufenthaltsqualitat im Freien gestarkt.

Die Bodenbelage sollen einen mdglichst hohen Albedo-Wert aufweisen. Dieser gibt
Auskunft Gber die Reflexionsfahigkeit und Helligkeit einer Oberflache. Helle Materialien
(mit hoher Albedo) erwarmen sich wesentlich weniger, speichern weniger Warme und
geben sie nachts weniger stark ab. Je hdher der Albedo-Wert, desto mehr tragt die
Oberflache zur Hitzeminderung bei. Die Bodenbelage sind mit Ausnahme der reinen
Verkehrsflachen mit sickerfahigen Belagen auszubilden.

Umfangreich begriinte Dachflachen (siehe Kapitel 19.2) erhdhen die Verdunstungs-
leistung und erzeugen einen kiihlenden Effekt.

Auswahl von standortgerechten, vorzugsweise einheimischen Baumsorten, die auf
die Klimaerwarmung abgestimmt sind.

Die teilweise Offenlegung des Siehbachs sorgt mit einer schattenspendenden
Ufervegetation lokal fiir einen kiihlenden Effekt.

Integration von Retentionselementen in die Freiraumgestaltung zur lokalen Retention
des anfallenden Regenwassers (Prinzip Schwammstadt; siehe Kapitel 15.3).



Basler & Hofmann

Bauarbeiten: Massnahmen-
stufe B

Bautransporte

Staubbegrenzung

Massnahmen

Bebauungsplan LG-Areal Zug, UVB-Hauptuntersuchung 31

6.4 Projektauswirkungen in der Bauphase

Fur die Luftreinhaltung auf der Baustelle gilt die Massnahmenstufe B gemass der Bau-
richtlinie Luft des BAFU (2009, erganzte Ausgabe Februar 2016) und der Ubersichts-
broschure/Infoblatter der ZUDK "Gib 8!", d.h. es sind Basismassnahmen und spezifi-
sche Massnahmen nétig.”

Fur die Beurteilung der Bautransportemissionen kann die Vollzugshilfe "Luftreinhaltung
bei Bautransporten" (BAFU, 2001) herangezogen werden. Aufgrund der Bauarealflache
(> 5'000 m?) und des Hochbauvolumens (> 10'000 m®) handelt es sich um eine grosse
Baustelle, welche relevante Transportemissionen verursachen kann.

In Anbetracht der innerstadtischen Lage und der nach wie vor zu hohen Luftbelastung
im Kanton Zug ist zu fordern, Bautransporte entsprechend dem hdchstmdglichen Aus-
ristungsstandard abzuwickeln. Dies bedeutet zurzeit den Einsatz von Fahrzeugen der
Abgasnorm EURO 6. Mit dieser Massnahme lasst sich der Zielwert fir Flachenbaustel-
len von 10 g NOx/m?® bzw. 1'200 g CO2/m?® geméss der BAFU-Vollzugshilfe erfahrungs-
gemass sicher einhalten. Weitergehende Massnahmen sind nicht erforderlich. Mit dem
vorgesehenen Ausristungsstandard fur Transportfahrzeuge wird auch dem Minimie-
rungsgebot fiir Dieselrussemissionen entsprochen.

Staubemissionen kénnen insbesondere bei den Riickbauarbeiten, Bautransporten und
durch Aufwirbelung/Verwehung entstehen. Verschmutzungen (und damit Aufwirbelung
von Staub) auf dem o6ffentlichen Strassennetz sind zu vermeiden.

Mit den einzelnen Baugesuchen wird ein Baulogistikkonzept eingereicht, welches

Angaben zu folgenden Punkten enthalt:

_ Bauphasen, Dauer, Arbeitszeiten

_ Bauinstallationen, Baustellenerschliessung

_ Anzahl Bautransporte und Zeiten, Verkehrsfihrung, Abstimmung mit angrenzen-
den Baustellen, Warteraume fir Lastwagen, Just-in-time-Anlieferung

Die auf der Baustelle eingesetzten dieselbetriebenen Maschinen und Gerate werden

mit Partikelfiltersystemen gemass BAFU-Filterliste ausgeristet:

_ Leistung > 37 kW: alle

_ Leistung 18-37 kW: ab Baujahr 2010

Benzinbetriebene Arbeitsgerate mit 2-Takt- und 4-Takt-Motoren ohne Katalysator

sind mit Geratebenzin nach SN 181 163 zu betreiben.

Staubbekampfung:

_ Bauzufahrt und Verkehrsflachen regelmassig reinigen und wenn nétig befeuchten

_ Radwaschanlage bei der Baustellenausfahrt (bei grésseren Aushubarbeiten)

_ Bei staubintensiven Arbeiten mit Maschinen und Geraten staubmindernde Mass-
nahmen treffen (z.B. Benetzen, Erfassen, Absaugen, Staubabscheiden)

_ Abbruch-/Rickbauobjekte moglichst grossstiickig zerlegen und geeignete Staub-
bindung vorsehen (z.B. Wasserbediisung oder -vorhang)

7 Gemass Infoblatt 2 "Baubewilligung und Ausschreibung" der ZUDK gehdren Grossprojekte, fiir die ein UVB
erstellt werden muss, generell zur Massnahmenstufe B.
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_ Fur die Bautransporte werden Transportfahrzeuge verlangt, welche der Abgasnorm
EURO 6 oder hdéher entsprechen.

Die Massnahmen werden auf Stufe Baugesuch konkretisiert und in die Ausschreibun-
gen und Werkvertrage tbernommen.

6.5 Beurteilung

Aufgrund der verscharften Abgasnormen und von technologischen Verbesserungen bei
den Fahrzeugen werden die NOx- und Feinstaubemissionen des Verkehrs in den kom-
menden Jahren trotz Verkehrswachstum weiter abnehmen. Hinzu kommt der weiterge-
hende Ersatz fossiler Energietrager fir die Warme- und Kalteversorgung durch erneu-
erbare Energien, in Verbindung mit erhdhten Anforderungen an den Energiestandard
der Gebaude. Die bereits heute tiefe NO2-Belastung von unter 30 ug/m? wird sich nicht
erhdhen, sondern tendenziell abnehmen. Die PM10-Belastung durfte unabhangig vom
Projekt unter dem Grenzwert von 20 pg/m? verbleiben.

In der Bauphase ist mit Massnahmen der Massnahmenstufe B dafiir zu sorgen, dass
die Emissionen von NOx, PM10 und Staub so gering wie mdglich gehalten werden.

7. Strassenverkehrslarm

Die folgenden Ausflihrungen fassen die Grundlagen und Ergebnisse des Larmgutach-
tens [8] zusammen.

7.1 Grundlagen

Die Gebaude auf dem LG-Areal wurden ab 1929 in mehreren Ausbauetappen realisiert.
(vgl. Kapitel 3.2 "Arealgeschichte"). Wesentliche Umbauten, Erweiterungen und
Betriebsanderungen fallen in die Zeit nach Inkrafttreten des USG (1.1.1985) resp. sind
Gegenstand des Richtprojekts und des Bebauungsplans. Die Anlage gilt damit insge-
samt als neu. Die Larmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage miissen nach den
Anordnungen der Vollzugsbehorde so weit begrenzt werden als dies technisch und be-
trieblich mdglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (Art. 7 Abs. 1 Bst. a LSV) und dass die
von der Anlage allein erzeugten Larmimmissionen die Planungswerte nicht Gberschrei-
ten (Art. 7 Abs. 1 Bst. b LSV). Fir die 6ffentlichen Strassen innerhalb des LG-Areals
(Dammstrasse, Landis + Gyr-Strasse, Theilerstrasse) gelten die Planungswerte.

Die durch den Mehrverkehr auf den Zufahrtsstrassen ausserhalb des Areals erzeugten
Larmimmissionen (Sekundarlarm) dirfen fir sich allein betrachtet ebenfalls die Pla-
nungswerte nicht Gberschreiten.

Bei den Strassen ausserhalb des Areals handelt es sich um bestehende ortsfeste Anla-
gen nach Art. 8 LSV. Gemass kantonaler Praxis darf der Bebauungsplan bzw. die
Mehrbeanspruchung bestehender Verkehrsanlagen keine wesentliche Anderung verur-
sachen. Eine wesentliche Anderung liegt vor, wenn zu erwarten ist, dass der Mehrver-
kehr auf den Zufahrtsstrassen wahrnehmbar starkere Larmimmissionen erzeugt (Art. 8



Basler & Hofmann

Belastungsgrenzwerte

Verkehrs- und Larmdaten

Larmberechnung

Bebauungsplan LG-Areal Zug, UVB-Hauptuntersuchung 33

Abs. 3 LSV).2 Der Betrieb darf zudem nicht dazu fiihren, dass durch den Mehrverkehr
die IGW Uberschritten werden (Art. 9 LSV).

Die LSV legt fur Strassenverkehrslarm (Anhang 3 LSV) folgende Grenzwerte fest (Ta-
belle 5):

Empfindlichkeitsstufe Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert
(Art. 43 LSV) Lrin dB(A) Lrin dB(A) Lrin dB(A)
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
ES II* 55 45 60 50 70 65
ES III* 60 50 65 55 70 65

* Bei Raumen in Betrieben gelten um 5 dB(A) héhere Planungs- und Immissionsgrenzwerte.

Tabelle 5: Belastungsgrenzwerte fiir Strassenverkehrslarm

Da der Verkehr am Tag und in der Nacht stattfindet, sind die Tages- (06—22 Uhr) und
Nachtwerte (22-06 Uhr) massgebend.

Die Verkehrsbelastungen im Untersuchungsperimeter wurden im Rahmen des Ver-
kehrsgutachtens ermittelt (vgl. Kapitel 5.5). Die Emissionsdaten stammen aus dem
kantonalen Strassenlarmkataster (LBK 2040), basierend auf dem Strassenlarm-Emissi-
onsmodell sonROAD18.

Fir die Tag/Nacht-Aufteilung des induzierten Verkehrs wurde von der zeitlichen Vertei-
lung gemass LBK 2040 (Tag: 88.6% / Nacht: 11.4%) ausgegangen. Diese Verteilung
liegt fir den Zeitraum nachts im Vergleich zu den Richtwerten der LSV (Tag: 92.8% /
Nacht: 7.2%) auf der sicheren Seite.

Die Larmimmissionen wurden mit der Software CadnaA, Version 2026 MR1, unter An-
wendung des Strassenlarm-Modells sonROAD18 und der Norm ISO 9613-2 berechnet.
Der Beurteilungspegel (Lr) setzt sich aus der energetischen Larmbelastung Leq und
der Pegelkorrektur K1 fir Motorfahrzeuglarm gemass Anhang 3 LSV zusammen.

7.2 Ist-/Ausgangszustand

Der LBK 2040 zeigt die Larmbelastungen im Ausgangszustand 2040 auf Basis der heu-
tigen Bebauungssituation (siehe Abbildung 11). Bei einzelnen Gebauden entlang der
Aabach-/Nordstrasse werden die IGW kiinftig unabhangig vom Projekt tberschritten.

8 Als wahrnehmbar gilt eine Erhéhung des Beurteilungspegels um 1 dB(A) oder mehr.
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Abbildung 11: Auszug Strassenlarmkataster Kanton Zug (Quelle: ZugMap.ch)
grin:  Planungswert eingehalten

gelb:  Planungswert liberschritten

orange: IGW Uberschritten
blau:  keine ES

7.3 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Der Verkehr auf den 6ffentlichen Strassen innerhalb des Areals (Dammstrasse, Landis
+ Gyr-Strasse, Theilerstrasse) fuhrt zu maximalen Immissionen von 55 dB(A) am Tag
und 44 dB(A) in der Nacht (Gebaude PL#1). Die Planungswerte der ES Ill nach An-
hang 3 LSV werden Uberall eingehalten. Anhang 7-1 zeigt die maximalen Immissionen
pro Gebaude durch den induzierten Verkehr.

An der Aabach-/Nordstrasse (Strecke K4—K5; vgl. Kapitel 5.5) fihrt der Mehrverkehr in
der ES Il (Weststrasse 2) zu maximalen Immissionen von 41 dB(A) am Tag und

36 dB(A) in der Nacht. In der ES IIl wird die héchste Belastung beim Gebaude Baube-
reich 15 (Zahlerweg 11) mit 52 dB(A) am Tag und 43 dB(A) in der Nacht erreicht. Die
Planungswerte nach Anhang 3 LSV werden uberall eingehalten (vgl. Anhang 7-1).

Durch die projektbedingten Verkehrszunahmen ergeben sich Larmerhéhungen am Tag
und in der Nacht von maximal 0.1 dB(A), d.h. im nicht wahrnehmbaren Bereich (vgl.
Tabelle 6). Gegenuiber dem Ausgangszustand (bestehende Iarmempfindliche Raume)
ergeben sich keine neuen Uberschreitungen der IGW.
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Gebaude Nutzung Ausgangszustand Betriebszustand Veranderung
in dB(A) in dB(A) in dB(A)

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

SBB#1 W/B 60 50 60 50 0.0 0.0
AM#1 W/B 57 48 57 48 0.0 0.0
CS#3 W/B 67 58 67 58 0.0 0.0
CS#2 W/B 70 61 70 61 0.0 0.0
CS#4 W/B 64 56 64 56 0.0 0.1
Landis + Gyr-Strasse 1 B 63 55 63 55 0.1 0.1
CS#1 W/B 67 59 67 59 0.0 0.1
Nordstrasse 3/Gartenstadt2 ~ W/B 68 59 68 59 0.1 0.0
Aabachstrasse 20 W 64 56 64 56 0.1 0.0
Gartenstadt 4-14 W 60 51 60 51 0.0 0.1
Nordstrasse 9-13 W 67 58 67 58 0.0 0.1
Weststrasse 2 W 67 59 67 59 0.0 0.1
Zahlerweg 11 B 69 60 69 60 0.0 0.0
Theilerstrasse 1a B 65 56 65 56 0.0 0.1
Gubelstrasse 36 B 64 56 64 56 0.0 0.1
Aabachstrasse 7 S 63 54 63 54 0.0 0.1
Aabachstrasse 5 B 63 54 63 54 0.0 0.0
Grafenauweg 2/4/6/8/12 B 63 54 63 54 0.0 0.0
Gubelstrasse 32/28 B 60 50 60 50 0.0 0.0
Gubelstrasse 24 W/B 62 53 62 53 0.0 0.0

W/B:  Mischnutzung Wohnen / Betrieb (Grenzwerte fir Wohnen angewendet)
Wohnen

Betrieb (5 dB(A) hohere Grenzwerte, ohne Nachtnutzung)

Schule (gleiche Grenzwerte wie Wohnen, ohne Nachtnutzung)

»®s

Tabelle 6: Veranderung Immissionen durch Mehrverkehr BBP

Erfolgskontrolle Die prognostizierten Verkehrsmengen und ihre Auswirkungen auf den Strassenlarm ba-
sieren auf einer Reihe von Annahmen, die mit Unsicherheiten behaftet sind. Zur Uber-
prufung der Massnahmen und ihrer Wirkung verlangt das AFU gestitzt auf Art. 12 LSV
eine Erfolgskontrolle. Es ist vorgesehen, die Verkehrsveranderungen vor und nach der
Sperrung der Dammstrasse mittels geeigneter Messungen zu tberprifen (Federfiih-
rung: Stadt Zug). Die Grundziige der Erfolgskontrolle sind im Verkehrsgutachten [6]
festgehalten. Das detaillierte Konzept wird dem AFU mit dem Baugesuch fiir das Pro-
jekt Dammstrasse eingereicht.

Massnahmen _ Reduktion Parkplatzangebot: Das festgelegte Parkplatzangebot von maximal 1'623
Parkplatzen liegt im unteren Bereich der Bandbreite gemass Parkplatzreglement der
Stadt Zug von minimal 713 bis maximal 4'264 Parkplatzen.
_ Parkplatzbewirtschaftung: siehe Kapitel 6.3 (Luftreinhaltung)
_ Mobilitatskonzept: siehe Kapitel 6.3 (Luftreinhaltung)
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_ Erfolgskontrolle: Zur Uberpriifung der projektbedingten Verkehrsveréanderungen ist
eine Erfolgskontrolle durchzufiihren. Das detaillierte Konzept wird dem AFU mit dem
Baugesuch fur das Projekt Dammstrasse eingereicht.

_ Bei larmkritischen Abweichungen des tatsachlichen vom prognostizierten Mehrver-
kehr sind im Einvernehmen mit Stadt und Kanton weitergehende Massnahmen zu
prufen.

Als weitergehende Massnahmen, falls es auf dem Uibergeordneten Strassennetz, ins-
besondere auf der Aabach-/Nordstrasse, zu ibermassigen Verkehrsveranderungen
und einer wesentlichen Anderung (Art. 8 LSV) kommt, fallen Verschérfungen der be-
reits umgesetzten Massnahmen (Zustandigkeit: Stadt, Umsetzung / Finanzierung:
Grundeigentimerschaft) sowie zusatzliche Massnahmen wie der Einbau eines larm-
armen Belags oder eine Geschwindigkeitsreduktion auf der Aabach-/Nordstrasse
(Zustandigkeit: Kanton, Finanzierung: Kostenteiler Kanton/Stadt/Grundeigentimer-
schaft) in Betracht.

7.4 Projektauswirkungen in der Bauphase
Siehe Kapitel 8.4 (Baularm)

7.5 Beurteilung

Die IGW fur Strassenverkehrslarm nach Anhang 3 LSV konnen bei allen Gebauden/
Baubereichen innerhalb des BBP-Perimeters eingehalten werden. Bei den Gebauden
Baubereich 18 (CS#1), 20 (CS#2) und 21 (CS#3) werden die IGW fur Wohnnutzung an
den zur Aabach-/Nordstrasse exponierten Fassaden ohne Massnahmen teilweise iber-
schritten. Durch geeignete planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen kon-
nen die Anforderungen an die Anderung von Nutzungsplanen in larmbelasteten Gebie-
ten eingehalten werden (Art. 29 LSV). Die Einhaltung der IGW wird im Bebauungsplan
gestutzt auf die neuen Vorgaben von Art. 24 Abs. 2 USG gesichert und ist im Rahmen
des Baubewilligungsverfahrens nachzuweisen. Fur die Gebaude Baubereich 18 (CS#1
Kopfbereich) und 20 (CS#2 Gartenstadtplatz) sind die Baubewilligungen fiir die Erneu-
erung und Umbauten der Bestandsbauten bereits erteilt worden. Die Nutzungen in den
larmkritischen Bereichen an der Nordstrasse werden mit Gewerbe und Dienstleistun-
gen geplant. Die IGW werden somit eingehalten.

Die durch den Mehrverkehr aus dem BBP-Perimeter allein erzeugten Larmimmissionen
halten die Planungswerte ein (Art. 7 LSV). Der Mehrverkehr fiihrt entlang des Gber-
geordneten Strassennetzes weder zu wahrnehmbar starkeren Larmimmissionen (Art. 8
LSV) noch zu neuen Uberschreitungen der IGW (Art. 9 LSV). Die Anforderungen der
LSV kénnen erflillt werden.
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8. Betriebslarm (inkl. Baularm)

Die folgenden Ausfihrungen fassen die Grundlagen und Ergebnisse des Larmgutach-
tens [8] zusammen.

8.1 Grundlagen

Der Betriebslarm (Industrie- und Gewerbelarm) auf dem LG-Areal setzt sich zusammen
aus dem Larm der Parkierungsanlagen, des arealinternen Verkehrs (ausserhalb 6ffent-
licher Strassen), des Guterumschlags und der haustechnischen Anlagen. Dabei han-
delt es sich grossteils um neue Anlageteile (Bewilligung nach 1.1.1985) oder bestehen-
de Anlageteile wurden/werden derart geandert, dass sie einer neuen Anlage gleichge-
stellt sind. In beiden Fallen erfolgt die Beurteilung nach Art. 7 LSV. Die Larmemissio-
nen mussen nach den Anordnungen der Vollzugsbehdrde so weit begrenzt werden als
dies technisch und betrieblich moglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (Art. 7 Abs. 1 Bst.
a LSV) und dass die von der Anlage allein erzeugten Larmimmissionen die Planungs-
werte nicht Uberschreiten (Art. 7 Abs. 1 Bst. b LSV). Wird eine neue ortsfeste Anlage
geandert, so gilt ebenfalls Art. 7 LSV (Art. 8 Abs. 4 LSV).

Die LSV legt fur Industrie- und Gewerbeldrm (Anhang 6 LSV) folgende Grenzwerte fest
(Tabelle 7):

Empfindlichkeitsstufe Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert
(Art. 43 LSV) Lrin dB(A) Lrin dB(A) Lrin dB(A)
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
ES II* 55 45 60 50 70 65
ES III* 60 50 65 55 70 65

* Bei Raumen in Betrieben gelten um 5 dB(A) héhere Planungs- und Immissionsgrenzwerte.

Tabelle 7: Belastungsgrenzwerte fiir Industrie- und Gewerbelarm

Da der Betrieb am Tag und in der Nacht stattfindet, sind die Tages- (07—19 Uhr) und
Nachtwerte (19-07 Uhr) massgebend, ausser fiir Betriebsnutzung (kein Betrieb
nachts).

Die Larmbelastung setzt sich zusammen aus dem Larm der Parkierungsanlagen (Sie-
mens-Parkhaus, Tiefgaragen), des arealinternen Verkehrs (ausserhalb 6ffentlicher
Strassen), der Anlieferung bzw. des Guterumschlags und der haustechnischen Anla-
gen (Heizungs-, Liftungs- und Klimaanlagen). Die Lage der Larmquellen ist aus An-
hang 8-1 ersichtlich.

Die Larmimmissionen wurden mit der Software CadnaA, Version 2026 MR1, unter An-
wendung der Norm ISO 9613-2 berechnet. Der Beurteilungspegel (Lr) setzt sich aus
der energetischen Larmbelastung Leq und den Pegelkorrekturen K1 bis K3 zusammen.

Die Larmimmissionen der Parkierung werden nach der VSS-Norm 40 578 "La&rmimmis-
sionen von Parkierungsanlagen" berechnet. Die Larmemissionen des Parkhauses bzw.
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der Tiefgaragen bestehen aus den Anteilen der Ein- und Ausfahrten ausserhalb der An-
lagen sowie der Abstrahlung der Ein- und Ausfahrtséffnungen und der Gebaudedffnun-
gen (nur Parkhaus). Die Tag/Nacht-Aufteilung des induzierten Verkehrs wurde anhand
vergleichbarer Parkierungsanlagen geschatzt.

Der Verkehr auf den 6ffentlichen Strassen innerhalb des Areals (Dammstrasse, Landis
+ Gyr-Strasse, Theilerstrasse) wird dem Strassenverkehrslarm nach Anhang 3 LSV zu-
geordnet (siehe Kapitel 7). Die Emissionen des Ubrigen arealinternen Verkehrs
(ausserhalb 6ffentlicher Strassen) werden mit dem Strassenlarm-Modell sonROAD18
berechnet (K1 = 0). Die Geschwindigkeit wird mit 30 km/h eingesetzt.

Die Anlieferung erfolgt Gber sekundare Achsen ab dem bergeordneten Arealerschlies-
sungsnetz (vgl. Kapitel 5.4). Zu den einzelnen Anlieferungen kénnen zurzeit noch keine
konkreten Angaben gemacht werden (Anzahl, Betriebszeiten, Emissionen). Da sich mit
dem Bebauungsplan der Anteil Wohnnutzungen gegeniiber dem Anteil Gewerbenut-
zungen stark erhoht, ist davon auszugehen, dass sich der Anlieferungsverkehr nicht
wesentlich verandert.

Die Emissionen der Anlieferung bzw. des Glterumschlags bestehen aus den Anteilen
des Mandvrierens und des eigentlichen Guterumschlags. Fir neue Anlieferungen ist
mit den jeweiligen Baugesuchen der Nachweis zu erbringen, dass die Planungswerte
eingehalten werden.

Zu den haustechnischen Anlagen wie Liftungsanlagen oder Warmepumpen kdnnen
noch keine Angaben gemacht werden (Standorte, Betriebszeiten, Emissionen). Mogli-
che vorsorgliche Massnahmen sind geeignete Standortwahl/Aufstellung, emissions-
arme Gerate, Reduktion der Betriebszeiten, Schallddmpfung sowie Abschirmungen/
Einhausung und Absorption. Mit den jeweiligen Baugesuchen ist der Nachweis zu er-
bringen, dass die Planungswerte eingehalten werden.

Es werden folgende Pegelkorrekturen nach Anhang 6 LSV berlcksichtigt (Tabelle 8):

Larmquelle K1 K2 K3

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Parkhaus Siemens/PP oberirdisch 0 5 0 0 2 2
Tiefgaragen 0 5 0 0 0 0
Glterumschlag® 5 5 0 0 2 2
Verkehr auf dem Betriebsareal 0 0 0 0 0 0
Haustechnische Anlagen* 5 10 2 2 0 0

K1: Korrektur nach Ziff. 33 Abs. 1 Anh. 6 LSV, K2: Korrektur Tongehalt, K3: Korrektur Impulsgehalt
* in den Larmgutachten zu den Baugesuchen zu berticksichtigen

Tabelle 8: Pegelkorrekturen Industrie- und Gewerbelarm

Weitere Larmquellen wie Freizeitaktivitaten, Kulturveranstaltungen oder Gastronutzun-
gen fallen unter den Begriff des Alltagslarms. Diese stellen insbesondere in der Nacht
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ein Konfliktpotenzial fur die Wohnnutzungen dar. Fur Alltagslarmsituationen gibt es
keine allgemein gultige Beurteilungsmethode mit zahlenmassigen Grenzwerten. Es ist
daher jeweils eine Einzelfallbeurteilung notwendig. Bei der Anordnung der Wohnnut-
zungen ist diesen Larmquellen Rechnung zu tragen. Die Wohnnutzungen sind von den
konflikttrachtigen Nutzungen raumlich méglichst zu entflechten. Massnahmen sind im
Rahmen der Vorsorge umzusetzen, wenn sie technisch und betrieblich mdglich sowie
wirtschaftlich tragbar sind und keinen anderen héheren 6ffentlichen Interessen entge-
genstehen. Die Einschrankung der Betriebszeit, wahrend der es zu Larmbelastungen
kommen kann, ist eine wirkungsvolle Massnahme.

8.2 Ist-/Ausgangszustand
Die Belastung durch die bestehenden Larmquellen wurde bisher nicht untersucht.

8.3 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Die maximalen Larmimmissionen pro Gebaude sind in Anhang 8-2 dargestellt. Im Be-
reich der Ein- und Ausfahrten der neuen Tiefgaragen Sudost (Baubereich 2) und Areal
6 (Baubereich 22) wird der Planungswert fur Wohnnutzung von 50 dB(A) nachts teil-
weise Uberschritten. In diesen Bereichen sind Gewerbe- oder nicht larmempfindliche
Nutzungen zulassig. Fir Betriebsraume gelten um 5 dB(A) héhere Planungswerte von
65 dB(A) tags bzw. 55 dB(A) nachts. Diese kénnen ohne zusatzliche Massnahmen
eingehalten werden. Wohnraume sind moglich, wenn sie durch planerische, gestalte-
rische oder bauliche Massnahmen abgeschirmt werden kénnen.

Die Innenseiten der geschlossenen Rampen (Wande, Decken) der neuen Tiefgara-
gen sind auf einer Lange von 10 m absorbierend zu verkleiden.

Neue Anlageteile wie Anlieferungen sowie Heizungs-, Liftungs- und Klimaanlagen
mussen bei larmempfindlichen Raumen die Planungswerte nach Anhang 6 LSV
einhalten.

Bei einer Anderung des Siemens-Parkhauses durch Umbau oder Erweiterung ist mit
dem Baugesuch der Nachweis zu erbringen, dass bei den betroffenen larmempfindli-
chen Raumen die Planungswerte nach Anhang 6 LSV eingehalten werden.

Mit den jeweiligen Baugesuchen ist ein Larmgutachten einzureichen, welches die
detaillierten Massnahmen zur Einhaltung der Anforderungen der LSV aufzeigt.

8.4 Projektauswirkungen in der Bauphase

Fir die Bauarbeiten gilt die Massnahmenstufe B gemass der Bauldrm-Richtlinie des
BAFU (2006, Stand 2011), d.h. Maschinen und Gerate entsprechen dem anerkannten
Stand der Technik. Die Arbeiten finden grundsatzlich am Tag von 07 bis 12 Uhr und
von 13 bis 19 Uhr statt. Flr Arbeiten von 12 bis 13 Uhr oder von 19 bis 07 Uhr kommt
die nachst hohere Massnahmenstufe C zur Anwendung. Die eingesetzten Maschinen
und Gerate mussen in diesem Fall dem neuesten Stand der Technik entsprechen.

Zum heutigen Zeitpunkt kdnnen noch keine Angaben zu den Materialflissen wahrend
der Bauphase und damit zur Anzahl Bautransporte gemacht werden. Unabhangig von
der Massnahmenstufe werden bereits aus lufthygienischen Griinden erhdhte Anforde-
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rungen an den Ausristungsstandard der Fahrzeuge gestellt. Es werden Transportfahr-
zeuge verlangt, welche dem anerkannten Stand der Technik entsprechen (EURO 6
oder hoéher; vgl. Kapitel 6.4).

Larmarmer Rickbau (z.B. Entkernung bei geschlossener Gebaudehdille, geschoss-
weise Demontage mit Kleinbagger/Beisszange, Abtransport der Materialien Gber in-
ternen Lift, Hebeblhnen oder mit Kran/Mulden)

Alternative Verfahren zum Abbruch nach dem "schlagenden Prinzip" (z.B. Schneiden
statt Spitzen, hydraulisches Spalten, hydraulische Schere/Betonbeisser)
Alternativen zum Rammen (z.B. Bohren statt Rammen und Vibrieren)
Zeitbeschrankung fur larmintensive Bauarbeiten (07 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr)
Provisorische Abschirmungen (wo mdglich)

Orientierung der Larmbetroffenen

Anlaufstelle fir Baularmfragen

Fir die Bautransporte werden Transportfahrzeuge verlangt, welche dem anerkann-
ten Stand der Technik entsprechen (EURO 6 oder hdher; vgl. Kapitel 6.4).

Die Massnahmen werden auf Stufe Baugesuch konkretisiert und in die Ausschreibun-
gen und Werkvertrage ibernommen.

8.5 Beurteilung

Die IGW der ES Il fir Wohnnutzung von 65 dB(A) tags bzw. 55 dB(A) nachts fur Indus-
trie- und Gewerbeldrm nach Anhang 6 LSV kénnen bei allen Gebauden/Baubereichen
innerhalb des BBP-Perimeters ohne zusatzliche Massnahmen eingehalten werden (Art.
29 LSV).

Der von den neuen Anlageteilen erzeugte Larm halt die Planungswerte bei den Gebau-
den/Baubereichen innerhalb und ausserhalb des BBP-Perimeters ein (Art. 7 LSV). Bei
den Gebauden Baubereich 2 (AM#1) und 22 (CS#4) wird der Planungswert fir Wohn-
nutzung von 50 dB(A) nachts im Einflussbereich der Ein- und Ausfahrten der neuen
Tiefgaragen Uberschritten. In diesen Bereichen sind Gewerbe- oder nicht larmempfind-
liche Nutzungen zulassig. Wohnraume sind moglich, wenn sie durch planerische,
gestalterische oder bauliche Massnahmen abgeschirmt werden kénnen. Allenfalls kon-
nen Anordnung und Ausgestaltung der Ein- und Ausfahrten optimiert werden. Die Ein-
haltung der Planungswerte ist im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens nachzuwei-
sen.

In der Bauphase ist mit Massnahmen der Massnahmenstufe B dafiir zu sorgen, dass
Larmstoérungen durch die Bauarbeiten minimiert werden. Dazu zahlen insbesondere die
Einhaltung der Ruhezeiten, Zeitbeschrankung fir larmintensive Arbeiten sowie der Ein-
satz larmarmer Bauverfahren.
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9. Erschiitterungen / Korperschall

9.1 Grundlagen

_ VSS-Norm 40 312 "Erschitterungen — Erschutterungseinwirkungen auf Bauwerke",
2019.

_ Deutsche Norm DIN 4150-2 "Erschutterungen im Bauwesen — Teil 2: Einwirkungen
auf Menschen in Gebauden", Juni 1999.

9.2 Ist-/Ausgangszustand
Die heutige LG-Areal beherbergt keine Betriebe, welche Erschitterungen und abge-
strahlten Kérperschall verursachen.

Das LG-Areal befindet sich im Einflussbereich der SBB-Linien 660 (Thalwil-Zug—Fluh-
mihle) und 664 (Zug Nord—Zug Sud-Arth-Goldau). Bei Gebauden in Gleisndhe (Dis-
tanz bis ca. 50 m) kdnnen Erschutterungs- und Kérperschallimmissionen auftreten.
Weichen kénnen den Konfliktbereich erhéhen (bis ca. 60 m). Grundlage fur die Beurtei-
lung bildet die "Weisung fiir die Beurteilung von Erschiitterungen und Kérperschall bei
Schienenverkehrsanlagen", BEKS (BAFU, 1999). Dabei ist zu beachten, dass die Ein-
haltung der Anhalts- und Richtwerte nicht zwingend mit dem Komfortanspruch von
Anwohnenden gleichgesetzt werden kann. Zugsdurchfahrten kénnen bei Raumen von
gleisnahen Liegenschaften zu lastigen Erschitterungseinwirkungen (spurbar) und ab-
gestrahltem Kérperschall (horbar) fuhren.

9.3 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Die kiinftige Uberbauung sieht (iberwiegend Wohnnutzungen und untergeordnet Ge-
werbe-, Buro- und Wohnnebennutzungen vor. Aufgrund dieser Nutzungen sind keine
Erschitterungen zu erwarten.

Gemass vorlaufigen Berechnungen der SBB flr den Ausbauschritt 2035 befinden sich

die Gebaude im BBP-Perimeter ausserhalb des Konfliktbereichs Erschitterungen und

Kérperschall. Bei Uberschreitungen der Anhalts- und/oder Richtwerte sind seitens SBB
im Rahmen des Auflageprojekts Massnahmen an der Quelle vorzusehen.

Bei verbleibenden Uberschreitungen der Anhalts- und/oder Richtwerte sind Massnah-
men am Gebaude zu treffen. Gestultzt auf Art. 21 Abs. 1 USG muss die Bauherrschaft
im Rahmen des Baubeuwilligungsverfahrens den Nachweis erbringen, dass ein ange-
messener baulicher Schutz gegen Erschutterungen vorgesehen ist. Konkret ist nachzu-
weisen, dass die massgebenden Anhalts- und Richtwerte bei neu erstellten Gebauden,
die dem langeren Aufenthalt von Personen dienen, nicht Gberschritten werden. Gene-
rell ist im Sinne der Vorsorge auf eine erschitterungsunempfindliche Bausubstanz zu
achten (reduzierte Deckeneigenschwingungen). Durch Erschitterungsschutz kann der
Komfort fur die Bewohnenden auch unterhalb der Anhalts- und Richtwerte erhéht wer-
den.
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_ Ergénzung geméss Antrag AFU aus Beurteilung UVB vom 31.07.2025: Im Rahmen
der Baubewilligungsverfahren ist zu priifen, ob die Anhalts- und/oder Richtwerte fiir
die Beurteilung von Erschiitterungen und Kérperschall bei Schienenverkehrsanlagen
(BEKS) eingehalten werden kénnen. Bei verbleibenden Uberschreitungen der
Anhalts- und/oder Richtwerte sind Massnahmen am Gebé&ude fiir einen angemesse-
nen Schutz zu treffen (Art. 21 Abs. 1 USG).

9.4 Projektauswirkungen in der Bauphase

Wahrend der Bauphase ist mit erschitterungsrelevanten Arbeiten zu rechnen. Fir Bau-
grubenabschliisse kénnen je nach Baugrubentiefen sowie Untergrund- und Wasserver-
haltnissen Spund-, Pfahl- oder Schlitzwande zur Anwendung kommen.

Beim Einvibrieren von Spundwandprofilen entstehen sowohl Larm- als auch Erschiitte-
rungsimmissionen. Es existieren heute allerdings sogenannte resonanzfreie bzw. fre-
quenzgesteuerte Vibratoren, welche die Erschitterungen im Allgemeinen auf ein er-
tragliches Mass reduzieren.

Zur vorsorglichen Beweissicherung wird empfohlen, den Zustand der Strassen und Ge-
baude im Umkreis von ca. 25 m um die Baugruben vor Baubeginn visuell zu protokol-
lieren (amtliches Rissprotokoll). Beim Einvibrieren und Ziehen der Spundwandprofile
sind Setzungen im naheren Wandbereich unvermeidlich, was insbesondere an nahege-
legenen Gebauden, Strassen und darin verlegten Werkleitungen zu Schaden fihren
kann. Es empfiehlt sich daher, umliegende Strassen und Gebaude mit einem Prazisi-
onsnivellement vor, wahrend und nach der Bauphase periodisch zu Giberwachen. Falls
erschutterungsempfindliche Einrichtungen betroffen sind, wird zudem empfohlen, Er-
schutterungsmessungen durchzufihren.

_ Erschitterungsarme Bauverfahren (z.B. resonanzfreie bzw. frequenzgesteuerte Vib-
ratoren)
_ Weitere Massnahmen siehe Kapitel 8.4 (Baularm)

9.5 Beurteilung

Fundationen und Baugrubenabschlusse sollen moglichst schonend erstellt werden. Fir
Baugrubenabschlisse sind nach Méglichkeit Iarm- und erschitterungsarme Bauverfah-
ren einzusetzen (z.B. Bohren statt Rammen und Vibrieren). Wo der Abbauhammer zum
Einsatz kommt, sind die Arbeiten auf die weniger empfindlichen Tageszeiten zu legen.
Die Baugrubenarbeiten werden mittels vorsorglicher Beweissicherung (Rissaufnahme)
und allenfalls Erschiitterungsmessungen Gberwacht.
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10. Energie

10.1 Grundlagen

Der Zuger Kantonsrat hat am 26. Januar 2023 der Teilrevision des kantonalen Energie-
gesetzes zugestimmt. Das revidierte Energiegesetz und die dazugehdrige Verordnung
sind seit dem 1. Februar 2024 in Kraft.

Bereits seit dem 1. Januar 2023 missen Neubauten einen Teil der von ihnen bendtig-
ten Elektrizitat selber erzeugen. Die Art der Stromerzeugung ist frei wahlbar, in der Re-
gel wird sie mit PV-Anlagen erfolgen. Die zu installierende Leistung bemisst sich nach
der Energiebezugsflache des Gebaudes.

Die Regelung gilt auch bei Erweiterungen von bestehenden Gebauden. Als Befreiung
gilt, wenn die neu geschaffene Energiebezugsflache weniger als 50 m? betragt, oder
maximal 20% der Energiebezugsflache des bestehenden Geb&udes und nicht mehr
als 1'000 m? betragt.

10.2 Ist-/Ausgangszustand

Die bestehende Warmeversorgung des LG-Areals erfolgt Uber die Energiezentrale des
Warmeverbunds Siemensareal. Sie besteht aus einer Mehrstofffeuerung (9.3 MW) und
zwei Gas-/Olfeuerungen (je 8.0 MW), welche seit 2004 saniert sind und den Anforde-
rungen der LRV entsprechen. Geheizt wird mit Gas, Heiz6l und Reststoffen aus dem
Betrieb (Papier 64%, Karton 24% und Holz 12%). Die Kiihlung der Gebaude erfolgt mit
Wasser, das dem Zugersee entnommen wird und nach der Kalteentnahme wieder in
den Zugersee zurlckgeleitet wird. Ein Teil der Gebaude ist bereits heute Minergie-zerti-
fiziert.

Seit 2020 sind Teile der Zuger Innenstadt an den Warme- und Kalteverbund Circulago
angeschlossen. Die Energie fiir Circulago stammt aus dem Wasser des Zugersees.
Vier Quartierzentralen (Metalli, Lissi, Grafenau, Neustadt) versorgen die angeschlos-
senen Quartiere mit 6kologischer Energie fir Heizung, Warmwasser, Klimakalte und
Serverraumkihlung. Die Warme stammt zu mindestens 70% und die Kalte zu 100%
aus erneuerbaren Quellen. Fir die Spitzenabdeckung bei sehr tiefen Temperaturen
oder bei einem Ausfall des Systems kommt Erdgas zum Einsatz. Im Vollausbau resul-
tiert eine jahrliche CO»-Einsparung von rund 25'000 t. In Zukunft besteht die Mdglich-
keit, auch das LG-Areal zumindest teilweise in den Energieverbund Circulago einzu-
gliedern.
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Abbildung 12: Energieverbund Circulago, Stand: November 2023 (Quelle: WWZ Energie AG)

Stromversorgung Am 1. Dezember 2023 hat die WWZ die Elektro-Verteilnetzanlagen auf dem LG-Areal
ubernommen. Neu stellt WWZ die Stromversorgung aller Liegenschaften auch tber die
sechs erworbenen Trafostationen sicher.

10.3 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Waérme- und Kalteversorgung Die Warme- und Kalteversorgung wird in den einzelnen Liegenschaften grundsatzlich
autonom pro Grundeigentimer geldst. Wo sinnvoll und umsetzbar wird die Versorgung
mehrerer Baubereiche zusammengeschlossen. Alle Grundeigentimer streben dabei
den Energiebezug Uber fossilfreie Quellen an. Das Energiekonzept auf Stufe Bebau-
ungsplan [9] zeigt die zur Verfugung stehenden Méglichkeiten fiir den BBP-Perimeter
auf. Die Grundeigentiimer haben gemeinsam eine Machbarkeitsstudie zur Energiever-
sorgung des Areals durch die WWZ erarbeiten lassen. In diesem Zusammenhang wur-
den die moéglichen Energiequellen fur die Warme- und Kalteversorgung evaluiert:

Tiefengrundwassernutzung Fir die Gewinnung der Warme- und Kalteenergie besteht die Méglichkeit, Tiefengrund-
wasser zu nutzen. Es kann von einer Bandleistung mit 2 Brunnen a 750 kW ausgegan-
gen werden.

Energieverbund Circulago Das Seewasser-Quellennetz Circulago kann zu einem reduzierten Teil genutzt werden.

Es ist mit einer Restleistung von rund 2'200 kW erhaltlich.

Energiepfahle Die Nutzung der Fundierung als Energiepfahle ist fur neu erstellte Gebaude maglich.
Die Machbarkeitsstudie hat aufgezeigt, dass bei einer Gesamtsondenlange von z.B.
4'000 m und einer Leistung von 50 W/m (stetige Regeneration mittels Tiefengrundwas-
ser oder dem Quellennetz wahrend der Nacht) eine Bezugsleistung von 200 kW und
ein Warmeentzug von rund 400 MWh/a mdglich ist.

Weitere lokal verfligbare Energiequellen wurden als tendenziell ungeeignet beurteilt
(Aussenluft, Holz) oder sind nicht zulassig (Erdwarmsonden).

Energiebedarf Angaben zum Energiebedarf und zum aktuellen Stand der Systemwahl pro Grundei-
gentimer finden sich im Energiekonzept [9].
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Die Bebauungsplanbestimmungen LG-Areal (Ziff. 18) verlangen, gestutzt auf die neuen
Bestimmungen in Bebauungsplanen der Stadt Zug®, bei Neubauten im Baugesuch den
Nachweis fiir die Erfullung der Mindestanforderungen des jeweils glltigen Standards
Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS Silber) oder eines gleichwertigen Standards. Wei-
ter gelten folgende Anforderungen:

Bei Neubauten ist im Baugesuch die Einhaltung der Zielwerte der Norm SIA 380/1
oder eine Zertifizierung des jeweils gliltigen Labels MINERGIE® mit Zusatz A oder P
nachzuweisen.

Bei Umbauten von bestehenden Gebauden ist im Baugesuch die Einhaltung der
Grenzwerte SIA 380/1 oder eine Zertifizierung des jeweils glltigen Labels MINER-
GIE® Neubau nachzuweisen. Bei den erhaltenswerten Gebauden und beim
Schutzobjekt ist eine Abweichung von den Zielwerten mdglich.

Das Rahmenmobilitatskonzept (siehe Kapitel 5.8) sieht die Ausstattung der Parkplatze
fur Elektrofahrzeuge vor. Mit der Anordnung von Parkplatzen flr Elektrofahrzeugen und
der Bereitstellung der notwendigen Ladeinfrastruktur soll die Elektromobilitat geférdert
werden. Die Voraussetzungen dazu sollen bereits beim Bau geschaffen werden (siehe
SIA 2060 "Infrastruktur fiir Elektrofahrzeuge in Gebduden"). Der Ausbaustandard der
Parkplatze wird auf Stufe Bauprojekt festgelegt.

Aufgrund des hohen Anteils an Neubauten besteht auf dem Areal ein grosses Potenzial
zur Eigenstromerzeugung mittels PV-Anlagen, wozu aufgrund des niedrigen Verhaltnis-
ses zwischen Fussabdruck und Gebaudevolumen relativ wenig Dachflache, dafir umso
mehr Fassadenflache zur Verfigung steht. Zur Erhéhung des Eigenanteils sollen daher
photovoltaikintegrierte (Fassaden-)Losungen geprift und nach Méglichkeit umgesetzt
werden.

_ Mit den jeweiligen Baugesuchen ist ein Energiekonzept einzureichen, in welchem die
Einhaltung der Vorgaben gemass Ziff. 18 der Bebauungsplanbestimmungen nachge-
wiesen wird.

_ Die Eigenstromerzeugung bei Neubauten ist im Baubewilligungsverfahren nachzu-
weisen (Formular EN-104 "Eigenstromerzeugung bei Neubauten").

10.4 Beurteilung

Die Warme- und Kalteversorgung des LG-Areals wird kinftig grossteils mit erneuerba-
ren Energien erfolgen. Als Méglichkeiten stehen die Nutzung des Tiefengrundwassers,
die Eingliederung in den Energieverbund Circulago sowie die Nutzung der Fundierung

als Energiepfahle (bei neuen Gebauden) im Vordergrund. Neubauten und Erweiterun-

gen von bestehenden Gebauden missen einen Teil der von ihnen benétigten Elektrizi-
tat selber erzeugen. Die Massnahmen werden im Rahmen des Baubewilligungsverfah-
rens konkretisiert.

9 Neue Energiebestimmungen in Bebauungsplanen, Baudepartement Zug, Stadtplanung, 12. April 2023.
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11. Licht

11.1 Grundlagen

_ Schweizer Norm SN 586 491 (SIA 491) "Vermeidung unnétiger Lichtemissionen im
Aussenraum”, 2013.

_ Vollzugshilfe "Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtemissionen", BAFU, Stand
2021.

_ Merkblatt "Lichtverschmutzung", ZUDK, 2008.

_ Plan Lumiére, Stadt Zug, 2012.

11.2 Ist-/Ausgangszustand
Die Beleuchtung des LG-Areals wird neu konzipiert. Der Bereich Licht im Ausgangszu-
stand ist nicht relevant.

11.3 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Dem Thema Licht(-verschmutzung) im Betriebszustand kommt eine grosse Bedeutung
zu. Ubermassige kiinstliche Beleuchtung beeintréachtigt den Menschen und die Umwelt.
Zu den moglichen negativen Auswirkungen zahlen u.a. Beeintrachtigungen der naturli-
chen Nachtlandschaft, der Lebensraume nachtaktiver Tiere, Blendungen und Aufhel-
lung.

Die Norm SN 586 491 (SIA 491) unterscheidet zwischen sicherheitsrelevantem Licht
und dem Licht, das nur aus Werbe- oder Gestaltungszwecken installiert wird. Letzteres
unterliegt den Bestimmungen der Nachtruhe und soll ohne Nutzung von 22 bis 06 Uhr
ausgeschaltet werden. Durch das Areal verlaufen Strassen, Fuss- und Radwege, die
auch nachts beleuchtet sein missen. Die Beleuchtung richtet sich nach den stadti-
schen Vorgaben und soll dem neuesten Stand der Technik entsprechen.

Entsprechend der Vielfalt der Freiraumtypen sind auch die Beleuchtungsprinzipien orts-
spezifisch zu entwickeln. Das Richtprojekt unterscheidet zwischen Sicherheit und
Atmosphare sowie dunklen Zonen als Ruhebereiche fir Flora und Fauna. Im direkten
Umfeld des Bahnhofs werden Gber den Tag und das Jahr sichere und attraktive Stadt-
raume bendtigt. Das lineare Grundgerust wird in seiner Orientierungsrolle mit einem
durchgehenden Beleuchtungskonzept gekennzeichnet. Es sichert so die zentrale
Durchwegung im Quartier und die Erschliessung des Bahnhofs in den Randzeiten. Mit
atmospharischer Beleuchtung kann den grdsseren Platzen eine eigene Stimmung ver-
liehen werden.

Um stoérende Lichtemissionen zu vermeiden, sind Kandelaberleuchten fir die Signaletik
der Fahrbahn maoglichst zuriickhaltend zu verwenden. Die restlichen Freirdume kénnen
mit Pollerleuchten und Sensorensystemen ausgestattet werden, um bedarfsspezifisch
und faunafreundlich zu beleuchten. Um das Eindringen von Kleinlebewesen wie Insek-
ten oder Spinnen in die Leuchten zu verhindern, sind geschlossene Leuchten einzuset-
zen. Die Konkretisierung des Beleuchtungskonzeptes erfolgt in der weiteren Planung
bzw. im Rahmen der Baugesuche.
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Abbildung 13: Beleuchtungskonzept LG-Areal (Quelle: Studio Vulkan [3])

Die Beleuchtungsplanung richtet sich nach der Schweizer Norm SN 586 491 (SIA

491) "Vermeidung unnétiger Lichtemissionen im Aussenraum" sowie den anwendba-

ren Vollzugshilfen von Bund, Kanton und Stadt.

Nicht sicherheitsrelevante oder betriebsnotwendige Beleuchtungen sind ohne Nut-
zung von 22 bis 06 Uhr auszuschalten.

Mit den einzelnen Baugesuchen ist ein Beleuchtungskonzept vorzulegen, mit dem
die normgerechte Beleuchtung der Aussenraume aufgezeigt wird.

11.4 Beurteilung

Das auf Stufe Baugesuch zu erarbeitende Beleuchtungskonzept soll aufzeigen, wie
stérende Lichtemissionen vermieden werden. Beleuchtungen sind grundsatzlich auf
das aus Betriebs- und Sicherheitsgriinden erforderliche Minimum zu beschranken.
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12. Nichtionisierende Strahlung

12.1 Grundlagen

Die Anforderungen an Anlagen, welche elektromagnetische Strahlung erzeugen, sind
in der Verordnung Uber den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) festgelegt.
Sie legt fur bestimmte Anlagen wie Mobilfunkanlagen, Transformatorenstationen oder
Fahrleitungsanlagen, vorsorgliche Emissionsbegrenzungen (Anlagegrenzwerte, AGW)
fest (Anhang 1 NISV). Diese mussen an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN) ein-
gehalten werden.'® Daneben legt die NISV Immissionsgrenzwerte (IGW) fest (Anhang 2
NISV). Diese miissen uberall eingehalten werden, wo sich Menschen aufhalten kon-
nen.

12.2 Ist-/Ausgangszustand

Eine Mobilfunkantenne (4G) mit sehr kleiner Sendeleistung (bis 6 W) befindet sich in der
Nordwestecke des Gebaudes Zahlerweg 10 (GS 4538). Die Anlage wurden nach kanto-
nalem Baurecht von der Stadt Zug bewilligt.

Neue oder geanderte Trafostationen werden durch das Eidgendssische Starkstromin-
spektorat (ESTI) im Rahmen von Plangenehmigungsverfahren bewilligt. Am 1. Dezem-
ber 2023 hat die WWZ die Elektro-Verteilnetzanlagen auf dem LG-Areal Gbernommen.
Neu stellt WWZ die Stromversorgung aller Liegenschaften auch tber die sechs erwor-
benen Trafostationen sicher.

Im Zuge des Ausbaus der SBB-Linie 660 Thalwil-Zug—(Luzern) (vgl. Kapitel 3.5) wird
die Fahrleitungsanlage im Bereich von km 26.300 bis 28.900 (ca. Bahnhof Baar bis zur
neuen Personenunterfihrung Guthirt) im Sinne der NISV (Anhang 1 Ziff. 52 Abs. 2
NISV) geandert. Gemass geltender Rechtsprechung (BGE 1C_315/2017) sind bei einer
Anderung der Anlage im Sinne von Art. 18 USG grundsétzlich die fiir Neuanlagen
geltenden Vorgaben (Anhang 1 Ziff. 55 Abs. 1 NISV) anwendbar. Fir Eisenbahnen, die
mit Wechselstrom betrieben werden, gilt ein Anlagegrenzwert fir den Effektivwert der
magnetischen Flussdichte von 1 pT (Mikrotesla = Millionstel Tesla), gemessen als Mit-
telwert wahrend 24 Stunden.

Nach vorlaufiger Berechnung liegt die 1 uT-Linie (AGW) entlang der Strecke Baar-Zug
in einem Abstand von maximal 13 m ab dem &ussersten Gleis (Gleis 7). Im Bereich des
LG-Areals wird ein Abstand von deutlich kleiner als 10 m erwartet.'" Bei der Beurteilung
sind die neuen Anlageteile gemass Ausbauprojekt und der Verkehrshorizont 2035 be-
ricksichtigt. Die NISV-Berechnung wird im Rahmen des Auflageprojekts aktualisiert.

Im Gleisfeld der SBB suidostlich des BBP-Perimeters befindet sich der GSM-R Standort
ZGXX. Zu den Auswirkungen der kilinftigen Antennenleistung auf die stidéstlichen Bau-
bereiche liegen noch keine Angaben vor. Die NISV-Berechnung erfolgt im Rahmen des
Auflageprojekts.

10 Als Orte mit empfindlicher Nutzung gelten Raume wie Wohnungen, Biiros oder Schulrdume.
" Gemaéss Mitteilung Patrick Lustenberger, Wiederkehr & Villiger AG, E-Mail vom 30.05.2023.
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12.3 Projektauswirkungen im Betriebszustand
Die bestehende und bewilligte Anlage wird unverandert weiterbetrieben. Zurzeit sind
keine neuen Anlagen geplant.

Plangenehmigungsgesuche fur neue oder geanderte Trafostationen werden dem ESTI
mit den erforderlichen Unterlagen (NISV-Beurteilung, Standortdatenblatt) eingereicht.

Die Baukorper der ersten Bautiefe liegen in einem Abstand von mindestens 15 m ab
dem &ussersten Gleis. Der AGW von 1 puT-Linie wird somit aller Voraussicht nach ein-
gehalten. Der IGW von 300 uT ist erfahrungsgemass an allen fir Menschen zugangli-
chen Orten mit grosser Reserve eingehalten.

In bestehenden Bauzonen muss der AGW nicht eingehalten werden; OMEN durfen mit
einem gewissen Sicherheitsabstand zur Leitung frei nach den allgemeinen Regeln des
Baurechts gebaut werden. Dennoch ist zu empfehlen, innerhalb des NIS-Korridors im
Sinne der Vorsorge freiwillig auf den Bau von OMEN zu verzichten.

Neue und alte Anlagen missen gestitzt auf Art. 4 i.V.m. Anhang 1 Ziff. 65 NISV an
OMEN im massgebenden Betriebszustand die AGW einhalten. Sofern durch die Reali-
sierung von Nutzungsreserven in der Umgebung der Antennenanlage neue OMEN
entstehen, muss die Anlage gegebenenfalls so weit angepasst werden, dass die AGW
auch an diesen Orten eingehalten werden. Die Grenzwerte missen ab dem Zeitpunkt
eingehalten werden, in dem die realisierten Nutzungsreserven ihrem bestimmungsge-
massen Gebrauch Ubergeben werden (z.B. Bezug von Wohn- oder Arbeitsraumen).

_ Neue Trafostationen werden raumlich so angeordnet und ausgeristet, dass sie den
Anforderungen der NISV entsprechen.

12.4 Beurteilung

Neue Trafostationen werden so platziert und ausgerustet, dass die Anforderungen der
NISV eingehalten werden. Allfdllige Nachweise erfolgen mit separaten Plangenehmi-
gungsgesuchen.

13. Grundwasser

Die folgenden Ausfihrungen basieren auf der hydrogeologisch-geotechnischen Prog-
nose fur das Grundstick GS 4875 Dammstrasse [8] sowie auf frtheren Untersuchun-
gen [12] [16] [17].

Hinsichtlich Fundation, Baugrubensicherung und Wasserhaltung sind im Rahmen der
Bauprojekte projektspezifische Untersuchungen und eine Uberarbeitung der generellen
bautechnischen Empfehlungen erforderlich.
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13.1 Ist-/Ausgangszustand

Das LG-Areal (OKT ca. 420 m i.M.) liegt im siidlichen Bereich des Baarerbeckens. Die
Fullung dieses gegen 200 m tiefen Beckens besteht unten aus einer gespannt wasser-
fuhrenden Wechsellagerung aus Schottern, Seeablagerungen und Moranen mit artesi-
schem Druckniveau. Dariiber stehen eiszeitliche Seeablagerungen und bis gut 50 m
machtige nacheiszeitliche Delta- und Seeablagerungen an. Die obersten 5 m bestehen
aus wasserfuhrenden Lorzeschottern, Schwemm- und Sumpfablagerungen sowie
kiinstlichen Aufflllungen.

Die in Uber 50 m Tiefe anstehenden, vorbelasteten eiszeitlichen Seeablagerungen sind
in der Nachbarschaft tonig-siltig-sandig ausgebildet, lokal mit Kiesen, Steinen und BI6-
cken (bis Findlingsgrosse). Gegen oben gehen die eiszeitlichen Seeablagerungen in
vorwiegend locker gelagerte Delta- und Seeablagerungen Uber, die in der Regel einen
geschichteten und/oder unruhigen Aufbau aus sauberen bis siltigen Sanden mit verein-
zelt Kies und organischen Beimengungen aufweisen.

Uber den nacheiszeitlichen Delta- und Seeablagerungen liegen oberhalb etwa der Kote
415 m 0.M. Uber Wasser geschittete, locker gelagerte Lorzeschotter aus wechselnd
siltigen und kiesigen Sanden und sandigen Kiesen.

Zuoberst liegt eine wenige Meter machtige Deckschicht aus Schwemm- und Sumpfab-
lagerungen, die aus tonigen, sandigen Silten und siltigen Sanden, sowie vereinzelt
Lagen bzw. Rinnen aus kiesigem Sand bestehen. Es kénnen auch Schichten mit ho-
hem organischem Gehalt sowie reine Torflagen auftreten. Diese wurden vermutlich
teilweise durch kiinstliche Auffiillungen ersetzt.

Im Baarerbecken sind zwei Grundwasserstockwerke vorhanden. Das untere Grund-
wasserstockwerk umfasst den im Untergrund regional verbreiteten tiefliegenden Schot-
terkomplex, welcher ein artesisch gespanntes Grundwasservorkommen (Tiefengrund-
wasser) beherbergt. Dieses wird zu Heiz- und Kihlzwecken, aber (wegen Sauerstoffar-
mut) nicht als Trinkwasser genutzt. Im Projektperimeter liegt die Obergrenze dieses un-
teren Grundwasserleiters unter einer kompakten, praktisch undurchlassigen Moranen-
schicht in einer Tiefe von ca. 60-70 m (artesischer Uberdruck rund 10 m).

Das obere Grundwasservorkommen ist an den kiesigen Lorzeschwemmkegel gebun-
den. Dieser besteht aus machtigen, gut durchlassigen Schottern, wird gegen Suden
zum Zugersee hin zunehmend feinkdrniger und keilt nérdlich des Projektperimeters
vollstandig aus.

Der obere, freie Grundwasserspiegel wird im Projektperimeter rund 3.0 bis 6.5 m Uber
dem mittleren Seespiegel (Mittelwasser: 413.6 m i.M.) erwartet und schwankt mit die-
sem. Er weist ein flaches Gefalle in Richtung SW auf. Die Durchlassigkeit der Lorze-
schotter ist hier im Randbereich des Schwemmkegels etwas weniger hoch als im Zent-
rum, die k-Werte dirften um 10 bis 10 m/s liegen. Die Durchldssigkeit der nacheis-
zeitlichen Delta- und Seeablagerungen variiert ihrer Schichtung entsprechend stark

(kn £ 10 m/s, kv < 105 m/s).
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Gemass Grundwasserkarte des Kantons Zug liegt der Grundwasserspiegel bei Mittel-
wasser auf ca. Kote 416.5-420.0 m .M. (vgl. Abbildung 14) und damit nur knapp bis
maximal 3.5 m unter OK Terrain.
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Abbildung 14: Auszug Grundwasserkarte Kanton Zug (Quelle: ZugMap.ch)

Gemass Gewasserschutzkarte des Kantons Zug ist der Projektperimeter dem Gewas-
serschutzbereich Ay, tief (nutzbares Tiefengrundwasser) zugeordnet. Oberflachennah
gilt der Gewasserschutzbereich UB (Ubriger Bereich).

Aufgrund der Wassersattigung des Baugrunds bei Nasseperioden bis nahe OK Terrain
ist eine konzentrierte, punktférmige Versickerung des anfallenden Meteorwassers nicht
mdglich. Das Dachwasser muss mit Retentionsmassnahmen abgeleitet werden (siehe

Kapitel 15.3).

13.2 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Der Baugrund ist bis in grosse Tiefe von weicher Konsistenz bzw. locker gelagert und
nur wenig bis massig tragfahig. Eine Flachfundation ist héchstens fir kleinere, gedrun-
gene Einheiten mit einem Untergeschoss und nur wenigen Obergeschossen denkbar.
Eine grossflachige Bebauung des Areals mit mehreren Unter- und Obergeschossen ist
voraussichtlich nur mit einer Pfahlfundation oder mit einer kombinierten Pfahl-Platten-
Fundation mdoglich.
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Die Pfahle werden grosstenteils Giber Mantelreibung als "schwimmende" Pfahlung in die
Schicht der Seeablagerungen eingebunden. Der Ubergang der machtigen Seeablage-
rungen zu den sandig-kiesigen Schichten mit artesisch gespanntem Grundwasser er-
folgt in ca. 60—70 m Tiefe. Dieses untere, unter einer kompakten, praktisch undurchlas-
sigen Moranenschicht liegende Grundwasservorkommen wird durch die Pfahlung nicht
tangiert. Damit kann eine Gefahrdung des Gewasserschutzbereichs Au, tief mit hinrei-
chender Sicherheit ausgeschlossen werden. Eine gewasserschutzrechtliche Bewiilli-
gung gemass Art. 19 GSchG ist nicht erforderlich.

Es sind keine Massnahmen erforderlich.

13.3 Projektauswirkungen in der Bauphase

Bei der Gestaltung der Baugrubenabschliisse sind die Grundwasserverhaltnisse zu be-
ricksichtigen. Der Grundwasserspiegel ist daher mit einer geeigneten Wasserhaltung
(Wellpoint-Anlage/Kleinfilterbrunnen, allenfalls mit Zwischenstrangen, bewilligungs-
pflichtig) ausreichend tief unter das Niveau der Baugrubensohle abzusenken. Das an-
fallende Oberflachenwasser muss zusatzlich mittels offener Wasserhaltung und Pum-
pensumpfen gefasst und abgeleitet werden.

Zur Begrenzung der Immissionen (Setzungen von Werkleitungen, Nachbarbauten und
Strassen) infolge der Wasserhaltung sowie bei engen Platzverhaltnissen empfiehlt sich
ein wasserdichter Baugrubenabschluss in Form einer Spundwand. Je nach Einbinde-
tiefe und zulassigen Deformationen sind Abstitzungen (Anker, Spriesse) erforderlich.
Falls aus erdstatischen Griinden ein steiferer, deformationsarmerer Baugrubenab-
schluss erforderlich wird, stehen Pfahl- oder Schlitzwande zur Diskussion (Integration
in Fundationskonzept). Neben den erdstatischen Erfordernissen an den Baugrubenab-
schluss ist auch die hydraulische Bruchsicherheit der Baugrubensohle nachzuweisen.

Bei ausreichenden Platzverhaltnissen kénnen oberhalb des Grundwasserspiegels zur
Erstellung einer maximal 2 m tiefen Baugrube je nach Rolligkeit des auszuhebenden
Materials freie Béschungen mit Neigungen von 2:3 bis maximal 1:1 erstellt werden, so-
fern das anfallende Schicht- und Meteorwasser die Béschungen nicht destabilisiert
bzw. das Grundwasser entsprechend abgesenkt wurde. In diesem Fall ist zur Abdich-
tung und zur Begrenzung der Immissionen eine riickversetzte Spundwand im Sinne ei-
ner Dichtwand zweckmassig.

Bei der Wahl einer geschlossenen Spund-, Pfahl- oder Schlitzwand ist mit einem ver-
nachlassigbaren Grundwasseranfall in der Baugrube zu rechnen. Der Grundwasser-
spiegel wird nur innerhalb der Baugrube abgesenkt, sodass eine weiter reichende Was-
serspiegelabsenkung ausserhalb der Baugrube praktisch ausgeschlossen werden
kann.

_ Ergénzung geméss Antrag AFU aus Beurteilung UVB vom 31.07.2025: Im Bereich
des Grundwassers und im Schwankungsbereich des Grundwassers sind folgende
Vorgaben zu beachten: Die Verwendung von Magerbeton als Sauberkeitsschicht
und Bdschungssicherung sowie der grossflachige Einsatz von Spritzbeton als Bau-
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grubenabschluss sind unzuldssig. Bei Injektionsankern und Pféhlen fiir Baugruben-
abschliisse und Fundationen ist Zement mit thixotropen Eigenschaften zu verwen-
den. Die Baustoffe diirfen keine PFAS oder andere persistenten Stoffe enthalten,
welche das Grundwasser belasten und sich mit diesem ausbreiten kénnen.
Weitere Massnahmen siehe Kapitel 15.4 (Baustellenentwasserung)

13.4 Beurteilung

Das LG-Areal liegt im Grundwassergebiet des Baarerbeckens mit in diesem Bereich ar-
tesisch gespanntem Tiefengrundwasser (Gewasserschutzbereich Ay, tief). Eine Ge-
fahrdung des in Gber 60 m Tiefe liegenden unteren Grundwasserstockwerks durch die
Pfahlfundation der Gebaude kann ausgeschlossen werden. Oberflachennah gilt der
Gewasserschutzbereich UGB (Ubriger Bereich). Unter Berlicksichtigung der Ublichen
Grundwasserschutzmassnahmen beim Bau sind keine relevanten Auswirkungen auf
das Grundwasser zu erwarten.

14. Oberflichengewisser, aquatische Okosysteme

14.1 Grundlagen

Fliessgewasser durfen verandert oder verlegt werden, wenn dadurch der Zustand eines
bereits verbauten oder korrigierten Gewasserabschnitts verbessert werden kann (Art.
37 Abs. 1 Bst. ¢ GSchG). Dabei muss der natlrliche Verlauf des Gewassers moglichst
beibehalten oder wiederhergestellt werden. Gewasser und Gewasserraume muissen so
gestaltet werden, dass sie u.a. einer vielfaltigen Tier- und Pflanzenwelt dienen kénnen
und eine standortgerechte Ufervegetation gedeihen kann (Art. 37 Abs. 2 Bst. aund ¢
GSchG).

Das GSchG (Art 36a) und die GSchV (Art. 41a) verpflichten die Kantone, entlang der
oberirdischen Gewasser den Raumbedarf festzulegen. Grundlage fiir die Ermittlung
des Gewasserraums ist die naturliche Sohlenbreite. Der Kanton Zug hat diese Aufgabe
im Rahmen des Richtplans an die Gemeinden delegiert (Richtplantext L 8.4.1).

Die Stadt Zug hat die Gewasserraume noch nicht festgelegt resp. wird diese in der lau-
fenden Nutzungsplanungsrevision festlegen, weshalb aktuell die bundesrechtlichen
Ubergangsbestimmungen gelten. Um Rechtssicherheit fiir den Bebauungsplan zu er-
halten, wird die Gewasserraumfestlegung mittels kantonaler Spezialbaulinie zeitlich
vorgezogen. Der Stadtrat hat die entsprechenden Planungsdokumente [11] der Bau-
direktion zur Publikation und Festsetzung eingereicht.

Gewasserraume, welche bundesrechtskonform im Rahmen von Bebauungsplanen er-
mittelt und bereits mittels Spezialbaulinien festgelegt wurden, werden bei der allgemei-
nen Gewasserraumfestlegung tibernommen.

14.2 Ist-/Ausgangszustand

Das LG-Areal wird heute teilweise unterirdisch vom Siehbach (Gewassernetz-Route Nr.
1054) gequert, welcher norddstlich des Areals durch den Zusammenfluss des Grien-
bachs und des Arbachs entsteht und im Gebiet Schiitzenmatt in den Zugersee miindet.
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Die genaue Lage der Dole ist nicht bekannt und wird deshalb im Geoportal des Kan-
tons Zug [20] als "schematische Verbindung" bezeichnet (vgl. Abbildung 15). Im Sieh-
bach fliesst heute nur wenig Wasser, da der grosste Teil des Trockenwetterabflusses
durch den Hochwasserentlastungskanal gefihrt wird.

—— e S

Abbildung 15: Auszug Gewassernetz Kanton Zug (Quelle: ZugMap.ch)

Im Zusammenhang mit der Uberbauung Opus (2014) wurde im fast ein Hektar grossen
Innenhof ein von Schilf eingerahmter Teich realisiert. Der sogenannte Opus-Teich wird
durch eine Pumpenzuleitung ab dem Hochwasserentlastungskanal des Siehbachs ge-
spiesen. Als grosse offene Wasserflache bildet der Opus-Teich bereits heute ein eige-
nes Biotop im Herzen des LG-Areals.

14.3 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Im Zuge der Arealentwicklung wird der Siehbach teilweise offengelegt (separates Ver-
fahren; vgl. Kapitel 14-1), womit das urspriingliche Gewasser im Siedlungsraum wieder
wahrnehmbar und erlebbar wird. Durch das LG-Areal soll kiinftig der gesamte Trocken-
wetterabfluss in der Gréssenordnung von 40-80 I/s geflihrt werden, der Hochwasser-
abfluss verbleibt im Entlastungskanal.

Die Linienfihrung des Siehbachs im Abschnitt Nord wurde in einem Variantenstudium
evaluiert [11]. Die Bestvariante wurde derart optimiert, dass das Grundstiick GS 4815
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bebaubar bleibt und der offen geflihrte Siehbach in die Freiraumgestaltung integriert
werden kann.

Im Gegensatz dazu besteht im Abschnitt Sid kaum Spielraum flr alternative Gewas-
serfuhrungen. Die Lage des Siehbachs wird daher grundsatzlich nicht verandert.

Die technische Machbarkeit der Offenlegung wurde in einer Machbarkeitsstudie geprtift
[11]. Die Abstimmung mit dem Strassenprojekt und die groben hydraulischen Berech-
nungen haben ergeben, dass das Projekt aus hydraulischer und technischer Sicht
machbar ist.

Im nérdlichen Abschnitt ab der Theilerstrasse bis zur Dammstrasse wird der Siehbach
moglichst naturnah ausgebildet. Aufgrund der bestehenden Topografie muss der Ab-
flussquerschnitt abschnittsweise mit Stitzmauern gesichert werden. Die Stiitzmauern
sollen dabei mdéglichst strukturreich (z.B. Stampfbeton mit Lehm/Kiesnester) ausgefihrt
werden. Ab der Dammstrasse ist ein naturnaher Gewasserlauf aufgrund der Héhenlage
der Umgebung nicht umsetzbar, da der Opus-Teich auf der Tiefgarage der Uberbauung
einen Hohenfixpunkt darstellt.

Entlang der Dammstrasse muss der Siehbach aufgrund der vorhandenen Randbedin-
gungen (Gebaudezugange, Vorplatze, Velobahn) eingedolt werden. Vor dem Einlauf
und nach dem Auslauf des Opus-Teichs erfolgt eine offene Wasserfuhrung in Form von
leicht erhdhten technischen Bauwerken, die in die Umgebungsgestaltung integriert wer-
den.

Entlang der Landis + Gyr-Strasse wird der Siehbach in einem offenen Kanal geflihrt,
bevor er schliesslich die Aabachstrasse unterquert.

Der minimale Gewasserraum wird anhand der naturlichen Gerinnesohlenbreite (nGSB)
ermittelt. Die natlrliche Gerinnesohlenbreite entspricht bei urspriinglich bestehenden
Fliessgewassern in der Regel der Breite des Gewassers in seinem natlrlichen, unver-
bauten und nicht korrigierten Zustand.

Fir die Gewasserraumausscheidung wird der Siehbach im Bereich des LG-Areals in
zwei Abschnitte unterteilt (vgl. Abbildung 16):

_ Abschnitt 01: Teilbereich Bebauungsplan LG-Areal

_ Abschnitt 02: Teilbereich Landis + Gyr-Strasse
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Abbildung 16: Abschnittsbildung Siehbach [11]

Fir den sidlich des BBP-Perimeters gelegenen Abschnitt des Siehbachs im Gebiet An
der Aa Il wurde die natlrliche Gerinnesohlenbreite im Rahmen des Bebauungsplans
auf maximal 2 m bestimmt. In Analogie dazu kann im Bereich des LG-Areals von einer
nGSB von weniger als 2 m ausgegangen werden. Gemass Art. 41a Abs. 2 GSchV ist
fur Fliessgewasser mit einer nGSB von weniger als 2 m ein Gewasserraum von min-
destens 11 m auszuscheiden. Im Gewasserraum durfen nur standortgebundene, im 6f-
fentlichen Interesse liegende Anlagen wie Fuss- und Wanderwege oder Briicken er-
stellt werden (Art. 41c Abs. 1 GSchV).

Gemass Art. 41a Abs. 3 GSchV muss der Gewasserraum falls erforderlich erhéht wer-
den, a) zum Schutz vor Hochwasser, b) zur Raumsicherung fur eine Revitalisierung, c)
zur Gewabhrleistung besonderer Schutzziele oder d) zur Sicherung einer Gewassernut-
zung. Der Hochwasserschutz ist gewahrleistet. Hochwasser werden weiterhin Gber den
Entlastungskanal des Siehbachs abgeleitet. Eine Revitalisierung ist gemass kantonaler
Revitalisierungsplanung nicht vorgesehen. Natur- und Landschaftsschutzobjekte sind
nicht betroffen und es ist keine Gewassernutzung vorhanden oder geplant. Eine Erho-
hung des Gewasserraums ist folglich nicht erforderlich.

Soweit der Hochwasserschutz gewahrleistet ist, kann der Gewasserraum in dicht iber-
bauten Gebieten den baulichen Gegebenheiten angepasst werden (Art. 41a Abs. 4 Bst.
a GSchV). Das LG-Areal gilt aufgrund seiner Lage im Stadtzentrum als dicht Gberbaut.
Eine Reduktion des Gewasserraums ist somit grundsatzlich zuldssig. Der Gewasser-
raum wird den baulichen Gegebenheiten (bestehende und geplante Gebaudefassaden,
Strassen, Anlieferungsbereiche) angepasst. Dabei wird ein angemessener Spielraum
fir den Gebaudeunterhalt (Geriist, Fassadenreinigung etc.) berlicksichtigt. Es resultiert
ein Gewasserraum im Abschnitt 01 von 6 m Breite sowie im Abschnitt 02 von 5-6 m
und punktuell 11 m Breite.
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Abschnitt Anordnung Reduktion Gewasserraum [m]
Siehbach_LG_01 symmetrisch teilweise Anpassung an bauliche 6m

Gegebenheiten
Siehbach_LG_02 teilweise asymmetrisch teilweise Anpassung an bauliche 56 m
Gegebenheiten

Tabelle 9: Festlegung Gewasserraum Siehbach [11]

Der Hochwasserentlastungskanal entlang der Theiler- und Nordstrasse bleibt als tech-
nisches Bauwerk bestehen. Auf die Ausscheidung eines Gewasserraums beim Entlas-
tungskanal wird verzichtet.

Beim Opus-Teich sowie bei den Bauwerken vor dem Einlauf und nach dem Auslauf des
Opus-Teichs, die mit Randabschlissen ausgebildet werden, handelt es sich um techni-
sche Bauwerke. Solche technischen Bauwerke gelten nicht als Gewasser, weshalb
nach den Vorgaben des Bundesrechts keine Gewasserraumausscheidung notwendig
ist und auch die Abstandsvorschriften des kantonalen Rechts nicht zur Anwendung
kommen. Fur diese Bauwerke wird die offene Wasserfihrung im Bebauungsplan si-
chergestellt.

Bei einzelnen Abschnitten, welche aufgrund der bestehenden und geplanten Bebauung
sowie Strassen eingedolt werden mussen, wird auf die Ausscheidung eines Gewasser-
raums verzichtet.

Der teilweise offengelegte Siehbach wird Giber weite Strecken eingestaut sein, wodurch
die Fliessgeschwindigkeiten sehr tief sind. Damit kann auch bei wenig Wasser eine
Wassertiefe von mindestens 20 cm gewahrleistet werden. Die Fischgangigkeit ist damit
grundsatzlich gewahrleistet. Im Bereich der Dammstrasse und deren Querung wird die
Art der Eindolung im Rahmen des Wasserbauprojekts festgelegt. Bei einer Variante mit
Duiker ware die Fischgangigkeit nur beschrankt gewahrleistet. Bei der Projektierung
dieses Abschnitts ist eine Interessenabwagung zwischen Erschliessungsfunktion und
Fischgangigkeit vorzunehmen.

Fir die Bepflanzung sind standortgerechte und vorzugsweise einheimische Pflanzen zu
verwenden. Ausserdem ist auf eine angemessene Beschattung des Gewassers mittels
Gehdlzpflanzungen zu achten. Die fachgerechte und nachhaltige Pflege der 6kologi-
schen Flachen wird in einem Aufwertungs- und Pflegekonzept im Rahmen des Baube-
willigungsverfahrens aufgezeigt (siehe Kapitel 19 "Naturschutz").

_ Der Siehbach wird soweit méglich offen gefiihrt und von jeglicher Uberstellung frei-
gehalten.

_ Die offengelegten Bachabschnitte werden naturnah gestaltet, sodass maoglichst wert-
volle Lebensraume fiir Fische und andere Wassertiere entstehen.

_ Wo ein Gewasserraum festgelegt wird, betragt dieser grundsatzlich 6 m. Um den
baulichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, kann er auf bis zu 5 m reduziert wer-
den.
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Das Wasserbauprojekt wird erst umgesetzt, wenn der Gewasserraum fiir die Ausfih-
rung der Bauprojekte nicht mehr beansprucht wird.

Das Amt fir Wald und Wild (AFW) wird mdglichst friihzeitig in die weitere Planung
einbezogen.

Ergdnzung geméss Antrag AFU aus Beurteilung UVB vom 31.07.2025: Das Detail-
projekt fiir die Offnung des Siehbachs, insbesondere beziiglich der Bestockung, ist
mit dem ARV (Abteilung Natur und Landschaft) und dem AFW abzusprechen.

14.4 Projektauswirkungen in der Bauphase

Die Bauarbeiten im und am Gewasser sind so zu planen und auszufihren, dass tri-
bes/alkalisches oder sonstiges verschmutztes Abwasser gesammelt und behandelt wer-
den kann. Die Behandlung und Ableitung des in den Baugruben anfallenden Abwassers
erfolgt nach der SIA-Norm 431:2022 "Entwésserung von Baustellen" bzw. dem entspre-
chenden Merkblatt der ZUDK.

Die Bauarbeiten im und am Gewasser sind ausserhalb der Schonzeiten der Fische
(Oktober bis Ende April) in den Monaten Mai bis September zu planen und auszu-
fuhren.

Ergédnzung geméss Hinweis AFU aus Beurteilung UVB vom 31.07.2025: Aus Sicht
des AFW kénnen die Arbeiten im betroffenen Abschnitt des Siehbachs ganzjéhrig er-
folgen, da dieser Abschnitt derzeit keinen wertvollen Lebensraum bzw. kein wertvol-
les Laichgewdsser flir Forellen darstellt. Voraussetzung ist, dass die Arbeiten im Tro-
ckenbau erfolgen und vorgéngig durch das AFW gepriift wird, ob eine Abfischung
notwendig ist.

Die Zuleitung zum Opus-Teich muss wahrend der Bauphase sichergestellt sein, al-
lenfalls erfolgt eine temporare Umlegung der bestehenden Dole.

Weitere Massnahmen siehe Kapitel 15.4 (Baustellenentwasserung)

14.5 Beurteilung

Mit der teilweisen Offenlegung des Siehbachs wird das urspriingliche Gewasser im
Siedlungsraum wieder wahrnehmbar und erlebbar. Aus 6kologischer Sicht soll der
Siehbach mdglichst naturnah gestaltet und lediglich die Strassenquerungen oder Haus-
zugange eingedolt ausgefiihrt werden. Mit der Spezialbaulinie werden die naturraumli-
chen Interessen sowie die ortsbaulichen Anspriiche bestmdglich bericksichtigt und
aufeinander abgestimmt.
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15. Abwasser / Entwasserung

15.1 Grundlagen

Gemass Art. 7 GSchG ist nicht verschmutztes Abwasser grundsatzlich versickern zu

lassen. Erlauben die ortlichen Verhaltnisse dies nicht, so kann es in ein oberirdisches
Gewasser eingeleitet werden; dabei sind nach Méglichkeit Riickhaltemassnahmen zu
treffen.

Grundlage der Siedlungsentwasserung in der Stadt Zug bildet der Generelle Entwasse-
rungsplan (GEP). Der GEP der Stadt Zug wurde 1999 abgeschlossen und 2000 durch
den Kanton genehmigt. Die Stadt Zug setzt den GEP 1998 laufend um: Inzwischen
sind 70% der Siedlungsentwasserung auf das Trennsystem umgestellt. Dadurch hat
sich die Wasserqualitdt im Zugersee messbar verbessert und die Weiterleitmenge zur
Klaranlage Schoénau bei Regenereignissen massiv reduziert.

Der Anschluss der privaten Abwasseranlagen an das stadtische Abwassernetz hat
nach dem im GEP vorgesehenen Kanalisationssystem zu erfolgen.

15.2 Ist-/Ausgangszustand
Die Entwasserung in weiten Teilen der Stadt Zug einschliesslich des Projektperimeters
erfolgt im Trennsystem.

Die oberflachennahen Schichten im Projektperimeter weisen aufgrund ihrer feinkdrni-
gen Zusammensetzung nur eine geringe Wasserdurchlassigkeit und damit auch nur ein
sehr kleines Schluckvermdgen auf. Zudem ist zu erwarten, dass der bereits im natirli-
chen Zustand relativ hoch liegende Grundwasserspiegel nach langeren Niederschlags-
perioden oder nach einer Schneeschmelze noch weiter ansteigt. Aus diesen Grinden
ist eine konzentrierte, punktformige Versickerung des anfallenden Meteorwassers nicht
moglich. Das Dachwasser muss mit Retentionsmassnahmen zurlickgehalten und als
Brauchwasser genutzt oder einer geeigneten Vorflut, z.B. einer Meteorwasserleitung
oder dem nahen Siehbach, zugeleitet werden.

15.3 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Die Schmutz- und Regenwasserentsorgung auf dem Areal erfolgt im Trennsystem. Das
Schmutzwasser wird je nach Verschmutzungsgrad vorbehandelt und in die Kanalisa-
tion eingeleitet. Zusatzlich zu den bestehenden Schmutz- und Regenwasserleitungen
werden am 6stlichen Rand des LG-Areals neue Leitungen verlegt.

Das Richtprojekt sieht vor, das anfallende Meteorwasser nicht direkt abzuftihren, son-
dern nach dem Prinzip der Schwammstadt im Areal in Retentions- und Speichervolu-
men zu halten. Die Retentions- und Speichervolumen kénnen dabei begriint oder in
Platzgestaltungen integriert werden. Das Richtprojekt bezeichnet Eignungsflachen fir
die Retention und Versickerung in Relation zu den Flachen des Aussenraums. Die
genaue Lage und das bendtigte Ausmass sind im Rahmen der Bauprojekte zu Gberpru-
fen und festzulegen. Damit soll das Wasser auf den Platzen des Areals erlebbar ge-
macht werden und fiir eine gute Aufenthaltsqualitat und eine Kiihlung an Hitzetagen
sorgen.
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Um den Meteorwasseranfall gemass den stadtischen Vorgaben gedrosselt abgeben zu
koénnen, sind Retentionsmassnahmen vorzusehen. Dachflachen sind nach Méglichkeit
S0 zu gestalten, dass sie als Retentionsvolumen dienen. Am Boden wird das Meteor-
wasser Uber ein zusammenhangendes Netz aus offenen Rinnen entwassert oder in be-
pflanzte, in den Aussenraum integrierte Retentionsbereiche als Gestaltungselemente
geleitet.

Wege und Platze sollen wo technisch und betrieblich mdglich mit durchlassigen Bela-
gen (z.B. Uber offene Fugen) versehen werden, damit das Wasser flachig versickern
kann. Das auf den Grunflachen anfallende Wasser soll ebenfalls flachig versickern.

Das Richtprojekt zeigt die Materialisierung der Bodenbelage unter entwasserungstech-
nischen und stadtklimatischen Aspekten (vgl. Abbildung 17). Die Bodenbelage sind mit
Ausnahme der reinen Verkehrsflachen mit sickerfahigen Belagen auszubilden.

- Legende

| Belagsteppich mind. 50% sickerfahige Belage
erzielen (z.B. Gber offene Fugen), Griinflichen
maximieren > Vorsicht unterbaute Bereiche!
Neuer Asphalt nur wenn funktional erforderlich

- Identitatsstiftende Platze
Platzgestaltung: mind. 50% sickerfahige Belage

erzielen, Grunflichen maximieren

- Schattengarten
Ziel 100% sickerfahige Belage, minimaler Anteil

an Hartflachen (auf ndtige Verkehrsflachen
reduzieren) > Vorsicht unterbaute Bereiche!

Abbildung 17: Materialitdt Bodenbelage LG-Areal (Quelle: Studio Vulkan [3])



Basler & Hofmann

Massnahmen

Baugrubenabwasser

Massnahmen

Art. 18 VVEA

Schadstoffbelastung

Bebauungsplan LG-Areal Zug, UVB-Hauptuntersuchung 61

_ Die Bauten im Projektperimeter werden im Trennsystem entwassert. Mit den jeweili-
gen Baugesuchen sind die erforderlichen Retentionsmassnahmen nachzuweisen.

_ Mit einem ersten Baugesuch in den Ensembles und Planungseinheiten ist fir ent-
wasserungstechnisch zweckmassige Perimeter ein integrales Entwasserungskon-
zept (Areal-GEP) entsprechend den Vorgaben gemass Ziff. 24 der Bebauungsplan-
bestimmungen einzureichen.

15.4 Projektauswirkungen in der Bauphase

Die Behandlung und Ableitung des in den Baugruben anfallenden Abwassers erfolgt
nach der SIA-Norm 431:2022 "Entwésserung von Baustellen” bzw. dem entsprechen-
den Merkblatt der ZUDK. Baugrubenabwasser ist nach der Vorreinigung tber Absetz-
becken und allenfalls Neutralisation (alkalisches Abwasser) in die Schmutzwasserkana-
lisation abzuleiten. Pumpwasser aus Wasserhaltungen kann belastet sein und muss
allenfalls vorbehandelt werden (vgl. Kapitel 17.4).

_ Fur die Entwasserung der Baustellen gelten die Vorgaben der SIA-Norm 431:2022
"Entwé&sserung von Baustellen" bzw. des entsprechenden Merkblatts der ZUDK.

_ Das Baustellenentwasserungskonzept nach SIA 431:2022 wird dem AFU vor Bau-
beginn zur Genehmigung vorgelegt.

15.5 Beurteilung

Die geplante Entwasserung erflllt grundsatzlich die Anforderungen an die getrennte
Sammlung und Entsorgung von verschmutztem und nicht verschmutztem Abwasser
(Art. 7 GSchG). Die erforderlichen Retentionsmassnahmen sind im Rahmen des Bau-
bewilligungsverfahrens nachzuweisen.

16. Boden

16.1 Grundlagen

Gemass Art. 18 Abs. 1 VVEA ist abgetragener Boden mdglichst vollstandig zu verwer-
ten, wenn er sich fir die vorgesehene Verwertung eignet, die Richtwerte nach den An-
hangen 1 und 2 der VBBo einhalt und weder Fremdstoffe noch invasive gebietsfremde
Organismen enthalt (Verwertungspflicht).

16.2 Ist-/Ausgangszustand

Neben unbebauten Parkplatzen sowie mehrheitlich versiegelten Umgebungen von Ge-
bauden im Westen des Projektperimeters durchziehen begriinte Freirdume das LG-
Areal. Boden befindet sich insbesondere unter Rasenflachen oder den Familiengarten
sowie in der Umgebung des Wohngebaudes im Norden des Projektperimeters. Ver-
schiedenenorts finden sich Staudenflachen oder Einzelbdume bzw. Baumgruppen im
Perimeter. Der Bahndamm im Osten mit Wiesenbestanden befindet sich ausserhalb
des Projektperimeters.

Grosse Teile des Perimeters des Bebauungsplans sind im Prifperimeter fir Bodenver-
schiebungen (PBV) des Kantons Zug eingetragen. Die mdglichen Bodenbelastungen
gehen vom Altbaugebiet bzw. ehemaligen Industrieareal und von den Verkehrstragern
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(Strassen und Eisenbahn) aus. Schadstoffuntersuchungen im Hinblick auf den fachge-
rechten Umgang mit belastetem Bodenmaterial werden auf Stufe Baugesuch durchge-

fahrt.

Seit Ende der 1940-er Jahre befinden sich im dstlichen Bereich des Projektperimeters,
anschliessend an den Bahndamm bzw. den angrenzenden Fussweg (GS 434), Famili-
engarten. Der sudliche Teil wurde von der SBB als Mastenlager genutzt (siehe Kapitel
17.2.2). Heute ist der gesamte sudliche Teil (GS 434 und 4572) ein Parkplatz. Entspre-
chend den friiheren Nutzungen werden Belastungen durch Dinger und Pestizide

(v.a. Kupfer, organische Schadstoffe) bzw. Schwermetalle (v.a. Zink) durch Trennarbei-
ten an den Masten erwartet. Die Belastungen treten mit grosser Wahrscheinlichkeit in
der obersten Bodenschicht (Oberboden) auf. Aufgrund der gut bekannten Nutzungsge-
schichte wird mit einem eng begrenzten Schadstoffspektrum gerechnet.
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Abbildung 18: Luftbild mit Bebauungsplanperimeter (Quelle: ZugMap.ch)

Gemass der Neophytenkarte des Kantons Zug finden sich im Projektperimeter bis auf
ein Einzelvorkommen des Schmalblattrigen Greiskrauts (Senecio inaequidens) keine
invasiven Neophyten. Bei einer Begehung vor Ort am 10.10.2023 wurden folgende Vor-
kommen invasiver und potenziell invasiver Neophyten erfasst (vgl. Tabelle 10 und An-

hang 16-1):
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Art Status Bemerkung

Gotterbaum (Ailanthus altissima) invasiv angepflanzt, teilweise verwildert
Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus) invasiv verwildert

Robinie (Robinia pseudoacacia) invasiv angepflanzt, teilweise verwildert
Sommerflieder (Buddleja davidii) invasiv vermutlich angepflanzt

Armenische Brombeere (Rubus armeniacus) invasiv verwildert

Immergriine Kriech-Heckenkirsche (Lonicera potenziell invasiv angepflanzt

pileata)

Tabelle 10: Invasive und potenziell invasive Neophyten im Projektperimeter (Begehung am 10.10.2023)

16.3 Projektauswirkungen in der Bauphase

Der vorhandene Boden soll soweit moglich an Ort und Stelle belassen bzw. wiederver-
wertet werden. Wo Ober- und Unterboden abgetragen werden muss, ist er vorgangig
auf Schadstoffe zu untersuchen. Dessen Verwertung richtet sich nach Art. 18 Abs. 1
VVEA (Verwertungspflicht) bzw. dem Modul "Beurteilung von Boden im Hinblick auf
seine Verwertung" der Vollzugshilfe "Bodenschutz beim Bauen".

Die Weiterverbreitung von invasiven Neophyten durch Bauarbeiten, Materialtransporte
etc. ist nicht auszuschliessen. Dies muss auf den Baustellen mit geeigneten Massnah-
men soweit moglich verhindert werden. Zudem sind frisch angelegte, offene Flachen
anfallig fiir die Besiedlung durch ausbreitungs- und konkurrenzstarke invasive Neophy-
ten.

Vor Baubeginn sind die Bestande invasiver Neophyten innerhalb des Projektperimeters
mechanisch zu bekampfen. Das anfallende Pflanzenmaterial wird der Kehrichtverbren-
nung (KVA) zugefuhrt. Auch nach Abschluss der Bauarbeiten sind die Flachen regel-
massig auf invasive Neophyten zu kontrollieren und diese gegebenenfalls fachgerecht
zu bekampfen und zu entsorgen. Dies gilt insbesondere fiir die begriinten Flachdacher
und die Ruderalstandorte entlang des Gleisfelds der SBB.

Der Umgang mit den Baumbestanden von Robinie (Robinia pseudoacacia) und Gotter-
baum (Ailanthus altissima) wird in Kapitel 19 "Naturschutz" behandelt.

Wird Ober- und Unterboden abgetragen, so sind vorgangig Schadstoffuntersuchun-
gen durchzufuhren. Die Verwertung richtet sich nach Art. 18 Abs. 1 VVEA (Verwer-
tungspflicht) bzw. dem Modul "Beurteilung von Boden im Hinblick auf seine Verwer-
tung" der Vollzugshilfe "Bodenschutz beim Bauen".

Ergénzung geméss Hinweis AFU aus Beurteilung UVB vom 31.07.2025: Bei Ver-
dacht auf PFAS-Belastungen im Boden ist dieser diesbezliglich zu untersuchen.
Vor Baubeginn werden die Bestande invasiver Neophyten im Projektperimeter er-
neut erhoben, fachgerecht bekampft und das anfallende Pflanzenmaterial in einer
KVA entsorgt.

Die eingesetzten Baumaschinen sind sauber und frei von vermehrungsfahigem
Pflanzenmaterial invasiver Neophyten oder Problempflanzen zu halten.
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Wahrend der Bauphase sind offene Béden und Flachen mit lickenhafter Vegetation
regelmassig auf Neophyten zu kontrollieren. Aufkommende invasive Neophyten sind
zu bekampfen. Bodendepots und langere Zeit brachliegende Flachen sind so rasch
wie mdglich zu begrinen.

Offene Bodenflachen sind nach Abschluss der Bauarbeiten rasch zu begriinen. Bis
sich die Zielvegetation entwickelt hat sind sie regelmassig auf invasive Neophyten
zu kontrollieren. Aufkommende invasive Neophyten sind fachgerecht zu bekampfen
und zu entsorgen.

16.4 Beurteilung

Der vorhandene Boden soll soweit mdglich an Ort und Stelle belassen bzw. wiederver-
wertet werden. Aufgrund des Altbaugebietes bzw. ehemaligen Industrieareals und der
Verkehrstrager (Strassen und Eisenbahn) ist generell mit Schadstoffbelastungen des
Bodens zu rechnen. Der Boden ist zudem lokal biologisch belastet (invasive Neophy-
ten). Abzutragendes Bodenmaterial wird auf Stufe Baugesuch untersucht und fachge-
recht verwertet bzw. entsorgt.

17. Altlasten

17.1 Grundlagen

Das Vorgehen bei der Untersuchung, Uberwachung und Sanierung von belasteten
Standorten ist in der Altlasten-Verordnung (AltlV) geregelt. Bei Bauvorhaben ist insbe-
sondere Art. 3 relevant.

17.2 Ist-/Ausgangszustand

17.2.1 Geologische und hydrogeologische Situation

Die geologisch-hydrogeologischen Verhaltnisse am Standort sind in Kapitel 13 "Grund-
wasser" beschrieben.

17.2.2 Kataster der belasteten Standorte

Der Kataster der belasteten Standorte (KbS) des Kantons Zug verzeichnet im Projekt-
perimeter die beiden Betriebsstandorte 11_B_126c¢ ("belastet, keine schéadlichen oder
lastigen Einwirkungen zu erwarten”) und 11_B_126h ("belastet, weder liberwachungs-
noch sanierungsbedlirftig").

Standort- Grund- Grundeigen- Standorthame Branche Betriebs- Standort- Klassierung

Nr. stiick tiimer zeitraum  typ

11_B_126¢ 4873 Park Lane Landis & Gyr/ Herstellung von Mess-, 1930 bis Betriebs-  Belastet, keine schadlichen oder las-
Zug AG Siemens / Regel- und elektr. medi- heute standort tigen Einwirkungen zu erwarten

CKW-Hotspot  zinischen Geraten und (Untersuchungsstand gemass AltlV:
Zahlern Sanierung)

11_B_126h 289 UBS Fund Landis & Gyr/ Herstellung von Mess-, 1971 bis Betriebs-  Belastet, weder liberwachungs- noch
Management Siemens / Regel- und elektr. medi- heute standort sanierungsbediirftig (Untersuchungs-
(Switzerland) Bauten 19_22  zinischen Geraten und stand gemass AltlV: Detailuntersu-
AG Zahlern chung)

Tabelle 11: Angaben zu den KbS-Eintragen Kanton Zug gemiss Katasterauszug/Standortdatenblattern
(Quelle: ZugMap.ch)



Basler & Hofmann Bebauungsplan LG-Areal Zug, UVB-Hauptuntersuchung 65

Abbildung 19: Auszug KbS Kanton Zug (Quelle: ZugMap.ch)

KbS BAV Der KbS des BAV verzeichnet im 6stlichen Bereich des Projektperimeters, angrenzend
an das Gleisfeld der SBB, keine belasteten Standorte.

KbS SBB Der KbS der SBB verzeichnet auf den Grundstiicken GS 434 und 4572, angrenzend an
das Gleisfeld, den Betriebsstandort B.3630 ("belastet, weder i(iberwachungs- noch sa-
nierungsbediirftig”). Die angrenzenden Standorte B.1040 und B.7162 sind als unbelas-

tet klassiert.
Standort- Grund- Grundeigen- Standortname Standort- Klassierung
Nr. stiick  tiimer typ
B.3630 434, SBB AG Mastenlager Betriebs-  Belastet, weder iiberwachungs- noch
4572 Fahrleitung, standort sanierungsbedrftig (Untersuchungs-
Schrebergar- stand gemass AltlV: Historische Un-
ten tersuchung)

Tabelle 12: Angaben zum KbS-Eintrag SBB geméss Katasterauszug (Quelle: KbS SBB)
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Abbildung 20: Auszug KbS SBB (orange: belastet, weder iiberwachungs- noch sanierungsbediirftig;
griin: unbelastet; grau: nicht im Zusténdigkeitsbereich SBB)

Betriebsstandort B.3630 (SBB): Das KbS-Objekt B.3630 (SBB) befindet sich westlich der Gleisanlage des Bahnhofs

:)"e‘:;z’t’;ger Fahrleitung, Schre- 7,9 anschliessend an den Bahndamm bzw. den angrenzenden Fussweg. Seit Ende
der 1940-er Jahre befinden sich im nérdlichen Teil des Objekts Familiengarten. Der
sudliche Teil wurde von der SBB als Mastenlager genutzt. Heute ist der gesamte siid-
liche Teil ein Parkplatz. Entsprechend den friiheren Nutzungen werden Belastungen
durch Dinger und Pestizide (v.a. Kupfer, organische Schadstoffe) bzw. Schwermetalle
(v.a. Zink) durch Trennarbeiten an den Masten erwartet. Die Belastungen treten mit
grosser Wahrscheinlichkeit in der obersten Bodenschicht (Oberboden) auf. Aufgrund
der gut bekannten Nutzungsgeschichte wird mit einem eng begrenzten Schadstoff-
spektrum gerechnet, weshalb der Standort im Rahmen der Historischen Untersuchung
[19] als belastet, weder tUiberwachungs- noch sanierungsbediirftig beurteilt wurde.

17.2.3 Durchgefiihrte Untersuchungen

Fir die folgenden Ausfihrungen konnten vorhandene Untersuchungen [12]..[18] zu den
von den KbS-Eintragen betroffenen Grundstiicken ausgewertet werden. Weitere histori-
sche oder technische Untersuchungen wurden nicht durchgefiihrt.

17.2.4 Standorthistorie
Die Bau- und Nutzungsgeschichte des Landis & Gyr-Areals (heutiges LG-Areal) ist aus
Abbildung 21 und Tabelle 13 ersichtlich.
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LANDIS & GYR

asselisplad

N——————
WPU-WDS 2368/ August 1991

Abbildung 21: Situationsplan Landis & Gyr-Areal, August 1991

Gebaude Baujahr Nutzung Untersuchungen / Sanierungen
Bau 1 Werkhalle 1994: Totalsaniert
Heute: Uberbauung Opus nicht im KbS eingetragen
Bau 2 Bis 1991: Decolletage, Stanzerei und Perwasch- Belastungen méglich
anlage nicht im KbS eingetragen
2009: Riickbau
Bau 3 Lagerraum nicht bekannt
Bau 4 Bau: 1968 Bis 1972: Harterei 1994: keine KW und Cyanide nachgewiesen
Umbauten 1972, 2003 Heutige Heizungszentrale 2013: Entlassung aus KbS
Bau 5 Bau: 1933 Ehemalige Heizungszentrale 2008, 2012: keine KW-Belastung festgestellt [13]
Umbau: 1968 und 1988 Ab 1957: erdverlegter Rohdltank 2013: Entlassung aus KbS
1968: Ausserbetriebnahme des Rohéltanks, Um-
nutzung als Notwasserreservoir
1988: Erstellung eines Burogebaudes uber dem
UG der ehemaligen Heizungszentrale
Bau 6 Bau: 1950-1955 EG und OG: Biros, Labor- und Chemieraume 2013: Entlassung aus KbS
Laborgebaude Aufstockung/Erweiterung: UG: Archiv, Lager, Schutzraume, Abstellrdume,

1954-1959

Umbau: 1992-1997
Totalumbau Bau 6 quer:
2005

Garderobe, Versuchsrdume, Messrdume

Anbau West: Produktelager (keine Fliissigkeiten)
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Gebaude Baujahr Nutzung Untersuchungen / Sanierungen
Bau 6 Bau: 1955 Mittelteil: Galvanik bis ca. 1975/1980 und Lackie- 1994 bis 2012: keine Belastungen mit CKW, SM,
Shedhalle Rickbau Auffangbecken: rerei CrVI und Cyaniden festgestellt
1975/1980 Keller: Auffangbecken fir Galvanik 2013: Entlassung aus KbS
Umbau: 1993-1997 Sudteil: Werkstatt (Produktion von Warmetechni-
schen Geréten)
Nordteil: Leiterplattenproduktion mit Galvanikteil
Bau 6 Bau: ca. 1960 2008: im Grundwasser: Spuren von KW und

Speditionshalle

Rickbau: 1973
Totalsanierung: 2010

CKW, im Untergrund: erhéhte KW- und SM-
Gehalte

2010: Entfernung der kontaminierten Auffillung,
Entlassung aus KbS [15]

Bau 7 Bau: 1943 Verwaltungsgebaude nicht bekannt
Erweiterung: 1947 Keller: mechanisches Labor fir Eichen der Zah-
ler
Bau 9 Olkeller 1994: 6lkontaminierte Betonplatte
2009: Teilsanierung des CKW-Hotspot Theiler-
platz, Aushub bis 3.2 m u.T., CKW-Belastung
reicht bis mind. 4.8 m u.T.
Bau 10 ¢ Bis 1991: Holzschuppen mit Lagerung von élhal- nicht bekannt
tigen Spanen in Stahlcontainer
Bau 11 Bau: 1953 Bis heute: Personalrestaurant keine Kontamination zu erwarten
Westlich Bau Bau 1960 Biroprovisorien, auf kurzen Pfahlen fundierte Ba- keine Kontamination zu erwarten
11 Entfernung: 1990 racken
Bau 16 Bau: 1964 Heute: Keller: Lagerraum, OVD-Labor, Garde- keine Kontamination zu erwarten
robe
EG und OG: Zentrallager, Labore der Material-
priifstelle, Wareneingang der Rohprodukte
Sidlich Bau 16 1938-1968: Stehtanklager 2008 und 2011: keine KW festgestellt
Danach: Nutzung als Léschwasserreservoir 2011: Entlassung aus KbS
Bau 17 Bau: 1969 Hochbau: Hochregallager, Buros keine Kontamination zu erwarten
Erweiterung: 1977 Flachbau: EG: Spedition der Zahler und Eichla-
bore
Bis 1975: Hightech-Labor in Clean-Raumen
Bis 2000: im 1. OG Zahler-Endmontage
Heute: Kompetenzcenter, Cerberus-Labor
(Brandversuche, Prazisionsgalvanik und Werk-
statten)
Bau 18 2009: Riickbau nicht bekannt
Bau 19 (heute Bau: 1971 Fruher: Klimaversuchshaus keine Belastungen erwartet
Bau 18a) 2013: Entlassung aus KbS
Bau 22 (heute Bau: 1979 Friiher: Abwasserreinigungsanlage (Entgiftungs- 2012: keine Verschmutzung, jedoch kiinstliche

Bau 18b)

anlage): Aufbereitung/Entgiftung von Galvanik-
wassern in geschlossener Anlage, insgesamt 4
Tanks oberirdisch

Ab 2010: Wertstoff-Sortieranlage

Aufflllung mit Schlacke (0.9-1.3 m u.T.) [12]
2013: Neuerfassung im KbS als 11_B_126h (be-
lastet, weder Uberwachungs- noch sanierungs-
bedrftig)

Tabelle 13: Bau- und Nutzungsgeschichte
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17.2.5 Umweltrelevante Tatigkeiten

Der "Branchenkatalog zur historischen Erhebung von Altstandorten" (Landesanstalt fur
Umweltschutz Baden-Wdrttemberg, Stand 2016) listet fur die Branchen "Elektroindust-
rie" und "Apparatebau-Industrie" folgende kontaminationstrachtige Faktoren auf:
Leckagen an Behaltnissen und Anlagen (Kuhlschmierstoffe) / ggf. Freiwerden von
Kompressorendl (Druckluft- und Hydraulikanlagen) / Ablagerung élverunreinigter Me-

tallspane

Leckagen an Badern (Entfetten, Beizen, Galvanisieren) / Handhabungs- und Abtropf-
verluste (insbesondere bei Tauchverfahren) / Ablassen von Beiz- und Galvanisierba-
dern (u.U. Versickerung im Boden, Kanalisation) / Ablagern von Rickstanden aus
der Oberflachenbehandlung (Schlamme)

Leckagen an Lagerbehaltnissen, Lackieranlagen und Nassabscheidern (Spritzkabi-
nen) / Handhabungs- und Abtropfverluste bei Umfll- und Mischvorgangen / Ablage-
rung von Lackriickstdnden und -schlammen

Welche Prozesse betrieben und welche Stoffe eingesetzt wurden, ist nicht im Einzel-
nen bekannt. Aufgrund der Standorthistorie dirften die folgenden betrieblichen Tatig-
keiten im Vordergrund gestanden haben:

_ Einsatz von CKW inkl. Transport und Ableitung der Abwasser

_ Galvanisieren inkl. Transport und Aufbereitung der Abwasser

17.2.6 Belastung Untergrund

Gemass obigen Ausfihrungen sind folgende Belastungen im Untergrund zu erwarten:
Der heutige KbS-Eintrag 11_B_126c¢ befindet sich rund um den ehemaligen CKW-
Hotspot Theilerplatz (Bau 9). Dort wurden ab damaliger Aushubsohle in 3.2 m u.T.
leicht erh6hte CKW-Gehalte bis mindestens 4.8 m u.T. festgestellt. Die Ausdehnung
der Restbelastung ist nicht bekannt. Jedoch kénnen CKW tief reichende und lange
Belastungsfahnen bilden. Solche Belastungsfahnen kénnen allenfalls auch eine alt-

lastenrechtliche Relevanz haben.

Im Bereich der Galvanikstandorte und der Abwasserbehandlung wurden bisher keine
grésseren Belastungen gefunden. Nicht untersucht wurde dabei die Stoffgruppe der
PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen), welche bei dieser Art Nutzung hau-
fig vorhanden sind."?

Ergédnzung geméss Hinweis AFU aus Beurteilung UVB vom 31.07.2025: Es beste-
hen Hinweise darauf, dass der Betrieb liber eine Betriebsfeuerwehr verfiigte. Es ist
daher nicht auszuschliessen, dass auf dem Geldnde Léschiibungen oder bei
Brandereignissen Léscheinsétze mit PFAS-haltigen L6schschdumen durchgefiihrt
wurden. Bei Bauvorhaben sind diesbezliglich die notwendigen Abklarungen und alt-
lastenrechtlichen Massnahmen (iber die bereits genannten PFAS-Verdachtsflachen
hinaus durchzufiihren.

Im Bereich des heutigen Standorts 11_B_126h ist in einer Tiefe von 0.9-1.3 m u.T.
eine kunstliche Auffillung mit Schlacke vorhanden.

2 Fir die Stoffgruppe der PFAS wurden in der AltlV, VVEA und GSchV bisher keine allgemeingtiltigen Grenz-
werte festgelegt. Fir die Beurteilung der Sanierungsbeddrftigkeit von belasteten Standorten auf die Gewasser
gemass AltlV wird derzeit ein toxizitdtsgewichteter Summengrenzwert von 50 ng TEQ/I (K-Wert) angewendet.
Da es zurzeit noch keinen PFAS-Wert in den entsprechenden Anhéngen der AltlV gibt, muss fur diesen Wert
gemass Anhang 1 Abs. 1 AltlV einzelfallweise die Zustimmung des BAFU eingeholt werden.
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_ Erfahrungsgemass kann Torf aufgrund seines hohen Bindungsvermdgens erhdhte
Schwermetallgehalte aufweisen.
_ Generell ist mit klinstlichen Aufflillungen zu rechnen.

17.2.7 Belastung Grundwasser

Gemass den vorhandenen Daten sind keine altlastenrelevanten Schadstoffbelastun-
gen im Grundwasser vorhanden. Dies zeigt auch die Klassierung der beiden KbS-
Standorte.

Bisher wurde nur das Grundwasser in den obersten (wenigen) Metern untersucht. Es
kann nicht ausgeschlossen werden, dass in grosserer Tiefe erhohte CKW-Gehalte
vorhanden sind.

Im Abstrom der ehemaligen Galvanikbereiche (inkl. Abwassersystem) und Orten mit
Léschschaumeinsatz kénnten PFAS-Belastungen vorhanden sein.

17.2.8 Belastung Oberflichengewasser

Der Hochwasserentlastungskanal des Siehbachs liegt unter dem Grundwasserspiegel.
In den Kanal eindringendes belastetes Grundwasser kdnnte damit zu einer Belastung
des Bachwassers fiihren. Zurzeit ist nicht bekannt, ob der Kanal Undichtigkeiten auf-
weist und ob im Grundwasser Belastungen vorhanden sind.

17.3 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Im Projektperimeter sind verschiedene Belastungen nachgewiesen, fir andere besteht
ein Belastungsverdacht. Nachfolgend werden deshalb die potenziellen Auswirkungen
solcher Belastungen im Betriebszustand gepriift.

Belastungen im Feststoff haben, solange sie zu keiner relevanten Belastung in einem
Schutzgut fuhren, keine Auswirkungen im Betriebszustand. Allenfalls kdnnten solche
Belastungen im KbS eingetragen werden.

Falls Belastungen im Grundwasser vorhanden sind (insbesondere CKW, PFAS), so

konnte dies, je nach Hohe der Schadstoffgehalte, auch altlastenrechtliche Massnah-

men auslosen, die in der Betriebsphase zu realisieren waren. Dies konnten beispiels-

weise folgende sein:

_ bei Uberwachungsbedarf: Uberwachung des Grundwassers

_ bei Sanierungsbedarf: Umsetzung von Sicherungs- oder Sanierungsmassnahmen
(wie hydraulische Sicherung mittels Einbauten ins Grundwasser oder Brunnen)

Der Siehbach wird teilweise offengelegt. Die Bachsohle liegt tiber dem mittleren Grund-
wasserspiegel. Durch versickerndes Bachwasser konnten Schadstoffe aus dem Unter-
grund ins Grundwasser ausgewaschen werden. Es ist entsprechend sicherzustellen,
dass das Bachwasser gar nicht (Sohlenabdichtung) oder nur durch unverschmutzten
Untergrund versickern kann.

Falls im Untergrund Belastungen mit flichtigen Stoffen, insbesondere CKW, vorhanden
sind, so kdnnten diese, je nach Lage und Hoéhe der Schadstoffgehalte, durch die Aus-
senwande oder die Bodenplatte in die Untergeschosse eindringen und zu erhdhten Ge-
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halten in der Raumluft genutzter Rdume fiihren. In diesem Fall kénnten altlastenrechtli-
che Massnahmen nétig sein, die in der Betriebsphase zu realisieren waren. Dies kdnn-
ten beispielsweise folgende sein:

_ Schliessen von Undichtigkeiten

Bellftung

Grundwasserbeprobung im Abstrom der PFAS-Verdachtsflachen (Galvanikbereiche,

Aufbereitungsanlage der Galvanikwasser, Abwassersystem, Einsatz von Lésch-

schaumen) und der CKW-Hotspots

Sollten die Grundwasserproben relevante Belastungen zeigen, so richten sich die

weiteren Untersuchungen und Massnahmen nach der AltlV:

_ Detailuntersuchung, ggf. Sanierungsuntersuchung

_ Bei Uberwachungsbedarf: Uberwachung des Grundwassers

_ Bei Sanierungsbedarf: Umsetzung von Sicherungs- oder Sanierungsmassnahmen
(z.B. hydraulische Sicherung mittels Einbauten ins Grundwasser oder Brunnen)

Es ist sicherzustellen, dass das Bachwasser gar nicht (Sohlenabdichtung) oder nur

durch unverschmutzten Untergrund versickern kann.

Verhinderung von Schadstoffanreicherungen in der Raumluft von bodenberihrenden

Raumen (z.B. durch Schliessen von Undichtigkeiten oder Bellftung)

17.4 Projektauswirkungen in der Bauphase

Im Projektperimeter sind verschiedene Belastungen nachgewiesen, fir andere besteht
ein Belastungsverdacht. Nachfolgend werden deshalb die potenziellen Auswirkungen
solcher Belastungen im Betriebszustand gepriift.

Im Bereich der KbS-Standorte sind bauliche Massnahmen vorgesehen:
_ Rickbau von Bestandsbauten und Erstellung von Neubauten
_ Teilentsiegelung (z.B. fir Baumgruben)

Geméss Art. 3 AltlV diirfen belastete Standorte durch die Erstellung oder Anderung von

Bauten und Anlagen nur verandert werden, wenn:

a. sie nicht sanierungsbediirftig sind und durch das Vorhaben nicht sanierungsbedirf-
tig werden; oder

b. ihre spatere Sanierung durch das Vorhaben nicht wesentlich erschwert wird oder
sie, soweit sie durch das Vorhaben verandert werden, gleichzeitig saniert werden.

Die Einhaltung dieser Bedingungen ist wie folgt zu beurteilen: Basierend auf der aktuel-
len Klassierung der beiden KbS-Standorte besteht kein Sanierungsbedarf. Da die be-
kannten Belastungen unter dem Grundwasserspiegel liegen (CKW-Restbelastungen)
oder schlecht wasserl6slich sind (Auffullung mit Schlacke), dirfte durch das Bauvorha-
ben auch kein solcher entstehen.

Die derzeitige Klassierung im KbS berticksichtigt eine mogliche Belastung mit PFAS
(noch) nicht. Erfahrungsgemass kénnen bei Galvanikbetrieben und Einsatz von Lésch-
schaumen (ab 1960 bis heute) relevante PFAS-Belastungen vorhanden sein, sodass
ein Uberwachungs- oder Sanierungsbedarf nicht ausgeschlossen werden kann. Glei-
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ches gilt fur mogliche CKW-Belastungen im tieferen Grundwasser. Im weiteren Projekt-
verlauf sind entsprechende Untersuchungen durchzufiihren und im Bedarfsfall Mass-
nahmen zur Einhaltung von Art. 3 AltlV zu planen und umzusetzen.

Anfallendes verschmutztes Aushubmaterial ist zu triagieren und gemass den Vorgaben
der VVEA zu entsorgen (vgl. dazu Kapitel 18 "Abfélle, Materialbewirtschaftung").

Far Bauarbeiten unter dem Grundwasserspiegel ist eine Wasserhaltung erforderlich.
Dabei kann belastetes Grundwasser anfallen, welches allenfalls zu behandeln ist.

_ Der Umgang mit verschmutztem Aushubmaterial ist in der weiteren Projektierung zu
konkretisieren und in einem Entsorgungskonzept festzuhalten (siehe Kapitel 18.4).

_ Ergénzung geméss Hinweis AFU aus Beurteilung UVB vom 31.07.2025: Fiir weitere
notwendige altlasten- und abfallrechtliche Abklédrungen ist das AFU friihzeitig einzu-
binden.

17.5 Beurteilung

Die lange industrielle Nutzung hat Belastungen im Untergrund verursacht, die aber zu
einem grossen Teil bereits entfernt wurden. Dies zeigt sich auch darin, dass nur noch
zwei kleinere Arealbereiche im KbS eingetragen sind. Nicht berlicksichtigt sind dabei

allféllige CKW-Belastungen im tieferen Grundwasser sowie PFAS-Belastungen. Erst

weitere Abklarungen werden zeigen, mit welchen Massnahmen die Bedingungen von
Art. 3 AltlV erfillt werden kdnnen.

18. Abfélle, Materialbewirtschaftung

18.1 Grundlagen

Verwertung und Entsorgung von Bauabfallen richten sich nach den Anforderungen der
Verordnung Uber die Vermeidung und Entsorgung von Abfallen (VVEA), dem Modul
"Bauabfalle" der Vollzugshilfe VVEA sowie dem Merkblatt von Umwelt Zentralschweiz
"Umgang mit Boden beim Planen und Bauen". Ein neues Merkblatt des AFU behandelt
den Umgang mit PFAS belastetem Aushub und halt die derzeit vom AFU vorgeschla-
genen PFAS-Grenzwerte fest.®

Gemass Art. 19 Abs. 1 VVEA ist unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial mog-
lichst vollstandig zu verwerten, als Baustoff auf Baustellen, als Rohstoff fur die Herstel-
lung von Baustoffen oder fur die Wiederauffillung von Materialentnahmestellen (Ver-
wertungspflicht).

Rickbaumaterialien missen bei Um- und Rickbauvorhaben an allen Gebauden und
Infrastrukturbauten, welche vor 1990 errichtet wurden, auf Bauschadstoffe (materialbe-
dingte Schadstoffe wie Asbest, PCB in Fugendichtungen und Farben vor 1976, PAK in

8 Merkblatt: Umgang mit PFAS-belastetem Aushub, Feststoffgrenzwerte geméss Abfallverordnung (VVEA),
Baudirektion Kanton Zug, Amt fir Umwelt, Stand: 15. Oktober 2024.
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Teeranwendungen etc.) untersucht werden; Umfang und Durchfiihrung der Untersu-
chungen richten sich nach den Vorgaben des Moduls "Bauabfalle" der Vollzugshilfe
VVEA.

18.2 Ist-/Ausgangszustand

Bei allen Gebauden mit Baujahr vor 1990 kénnen Gebaudeschadstoffe vorhanden sein.
Dies trifft fir folgende von Baumassnahmen betroffenen Gebaude zu:

_ Bestandsbauten an der Aabachstrasse: Gebaude-Nr. 22, 19, 6 (vgl. Abbildung 21)

_ Bestandsbauten nérdlich Zentrum: Gebaude-Nr. 4, 5, Tanklager

_ Kleinbauten entlang SBB

Untersuchungen wurden bisher nur vereinzelt durchgefiihrt.

Bei Gebauden, in denen mit Schadstoffen umgegangen wurde, kénnen nutzungsbe-
dingte Belastungen vorhanden sein:
_ Gebaude-Nr. 22, 6, 4, 5, Tanklager (vgl. Abbildung 21)

Belastungen im Untergrund werden an folgenden Stellen erwartet:

Ehemaliger CKW-Hotspot Theilerplatz (Bau 9), CKW in einer Tiefe von 3.2—mind.
4.8 mu.T.

Im Bereich der Galvanikstandorte und der Abwasserbehandlung sind Belastungen
mit PFAS mdglich.'

Im Bereich des heutigen Standorts 11_B_126h ist in einer Tiefe von 0.9-1.3 m u.T.
eine kunstliche Auffillung mit Schlacke vorhanden.

Erfahrungsgemass kann Torf aufgrund seines hohen Bindungsvermdgens erhéhte
Schwermetallgehalte aufweisen.

Generell ist mit kiinstlichen Auffillungen zu rechnen.

Aufgrund des Altbaugebietes bzw. ehemaligen Industrieareals und der Verkehrstrager
(Strassen und Eisenbahn) ist generell mit Schadstoffbelastungen des Bodens zu rech-
nen. Der Boden ist zudem lokal biologisch belastet (invasive Neophyten).

18.3 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Die Sammlung und Entsorgung von Abfallen in der Betriebsphase fligt sich in das be-
stehende Abfallentsorgungskonzept ein. An geeigneten Standorten sind Unterflursam-
melstellen zu realisieren. Im Situationsplan werden entsprechende Entsorgungsstellen
vorgeschlagen.

_ Die Neubauten werden in das bestehende Abfallentsorgungskonzept integriert. Im
Rahmen der weiteren Planung sind die Unterflursammelstellen festzulegen und im
Detail zu planen.

_ Die Entsorgung von Gewerbeabfallen und Gringut ist in den jeweiligen Baugesu-
chen aufzuzeigen.

4 PFAS sind in der VVEA bisher nicht geregelt. Auf Anfrage und mit Zustimmung des BAFU legt das AFU im
Einzelfall standortspezifische PFAS-Grenzwerte fest. Als Grenzwert fir unbelasteten abgetragenen Boden und
unverschmutztes Aushubmaterial ("U") schlagt das AFU den Wert von 0.1 pg/kg vor (gilt fur die Summe aller
gemass Analyseprogramm untersuchten PFAS-Einzelsubstanzen).
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18.4 Projektauswirkungen in der Bauphase

Wahrend der Bauarbeiten ist sowohl mit unverschmutztem als auch mit verschmutztem
Aushubmaterial zu rechnen (vgl. Kapitel 17 "Altlasten”). Unverschmutztes, sandig-kiesi-
ges Material aus den Kofferungen kann vor Ort verwertet werden. Das Ubrige unver-
schmutzte Material muss abgefuhrt und extern verwertet werden. Belastete Aushubma-
terialien mussen der gesetzeskonformen Verwertung bzw. Entsorgung zugefuhrt wer-
den. Zu den anfallenden Mengen liegen zurzeit noch keine Angaben vor.

Im Projektperimeter sind Gebaude und Verkehrsflachen vorhanden, welche riickgebaut
werden. In den Gebauden kdnnen Bauteile vorhanden sein, die schadstoffhaltige Mate-
rialien enthalten (insbesondere Asbest, PCB, CP, Schwermetalle). Die Belage konnen
zudem teerhaltig sein. Schadstoffhaltige Materialien missen vor dem Ruckbau fachge-
recht ausgebaut und entsorgt werden. Die Gibrigen Rickbaumaterialien werden gemass
den Vorgaben der VVEA verwertet. Weitergehende Angaben zur Entsorgung der anfal-
lenden Abfalle einschliesslich des Entsorgungskonzeptes nach VVEA erfolgen im Rah-
men der Baugesuche.

Im Hinblick auf eine mogliche Wiederverwendung von Materialien ist zu prufen, ob ein-
zelne Materialien vor Ort wiederverwendet oder in den Materialkreislauf zuriickgefiihrt
werden kénnen.

Erganzende Untersuchung auf Gebaudeschadstoffe in allen von Bauarbeiten be-
troffenen Gebauden mit Baujahr vor 1990 (bisher nicht untersuchte Bauteile und
Schadstoffe) sowie Untersuchung der Belage und Bodenplatten (Durchfiihrung ge-
mass Modul "Bauabfalle" der Vollzugshilfe VVEA)

Bestandesaufnahme der verbauten Materialien vor dem Riickbau in Bezug auf die
Wiederverwendung

Soweit moglich Einsatz von Recyclingbaustoffen sowie 6kologischen, schadstoffar-
men und kreislauffahigen Materialien

Erganzende Untersuchung des verschmutzten Untergrundes im Hinblick auf die Tri-
age und Verwertung bzw. Entsorgung

Falls im Grundwasser erhohte PFAS-Gehalte gefunden werden, ist auch der Unter-
grund auf PFAS zu untersuchen, da diese Schadstoffe schwierig zu entsorgen sind.
Bei Galvanikbetrieben und Einsatz von Loschschaumen (ab 1960 bis heute) sind
PFAS gemass Merkblatt des AFU bei Bauvorhaben mit Umlagerungen von Boden
und Aushub immer zu untersuchen.

Aushubmaterial sowie weitere Bauabfalle wie Ausbauasphalt, Strassenaufbruch, Be-
tonabbruch, brennbares Material oder Bausperrgut sind auf der Baustelle zu trennen
und der geeigneten Verwertung bzw. Entsorgung zuzufiihren.

Die Rickbauarbeiten werden durch eine Fachperson Gebaudeschadstoffe begleitet.
In Bereichen mit Belastungsverdacht werden die Aushubarbeiten durch eine Fach-
person Altlasten begleitet.

Mit den einzelnen Baugesuchen resp. spatestens vor Baubeginn werden der Stadt
Zug die Entsorgungskonzepte gemass Art. 16 Abs. 1 VVEA eingereicht.

Ergdnzung geméss AFU aus Beurteilung UVB vom 31.07.2025: Nach Abschluss der
Bauarbeiten ist die korrekte Verwertung bzw. Entsorgung der Bauabfille mittels Ent-
sorgungsnachweis nachzuweisen.
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Ergénzung geméss Hinweis AFU aus Beurteilung UVB vom 31.07.2026: Fiir die Ent-
sorgungskonzepte bzw. die Entsorgungsnachweise ist das Formular "Entsorgungsta-
belle Bauabfélle" des BAFU zu verwenden.

18.5 Beurteilung

Bei den Bauvorhaben auf dem LG-Areal fallen noch unbekannte Mengen an Rickbau-
und Aushubmaterial an. Unter BerUlcksichtigung der vorgesehenen Massnahmen kon-
nen diese der korrekten Verwertung bzw. Entsorgung zugefiihrt werden.

19. Naturschutz

19.1 Ist-/Ausgangszustand
Die vorhandenen Natur- und Landschaftsschutzkarten verzeichnen im Projektperimeter
und in dessen Umgebung keine Gebiete oder Objekte, die unter Naturschutz stehen.

Far den Projektperimeter bzw. dessen nahere Umgebung liegen Hinweise zum Vor-
kommen der schweizweit geschiitzten Zauneidechse (Lacerta agilis) vor (Rote Liste:
verletzlich, Nationale Prioritat: 4). Aktuelle Untersuchungen im Zusammenhang mit
dem Ausbau der SBB-Strecke Baar—Zug (vgl. Kapitel 3.5) konnten das Vorkommen der
Zauneidechse nicht bestatigen. Anlasslich der Begehungen im Herbst 2023 konnte je-
doch die Mauereidechse (Podarcis muralis) festgestellt werden (Rote Liste: nicht ge-
fahrdet, Nationale Prioritat: -)."®

Das Gebaude Zahlerweg 7 und 9 wird im Gebaudebruterinventar der Stadt Zug gefuhrt
(siehe Geoportal des Kantons Zug [20]). Am Gebaude sind Brutstandorte des Mauer-
seglers (Apus apus) und der Mehlschwalbe (Delichon urbicum) verzeichnet. Wahrend
der Mauersegler im Jahr 2018 in Storenkasten im Innenhof briitete, handelt es sich bei
der Meldung aus dem Jahr 2021 um einen Verdacht. Im Jahr 2013 wurde ein natrli-
ches Mehlschwalbennest verzeichnet, was sich aber 2021 nicht bestatigen liess, ver-
mutlich aufgrund fehlender Jagdgebiete und Nistmaterial.

Finden wahrend der Brutzeit (April bis September) Bauarbeiten im unmittelbaren Be-
reich sowie im ndheren Umfeld der Nistplatze statt, kann dies zur Aufgabe der Brut-

platze bzw. zur Zerstérung der Kolonie flihren. Die Gebaudebrutersituation ist daher
friihzeitig vor Baubeginn mit der Abteilung Tiefbau der Stadt Zug abzuklaren.

Im Projektperimeter befinden sich an drei Standorten angepflanzte Robinien (Robinia
pseudoacacia), welche jeweils als Baumgruppen bzw. Baumreihen angeordnet wurden,
sowie ein Einzelexemplar des Goétterbaums (Ailanthus altissima) (vgl. Anhang 16-1).
Diese und weitere Einzelbaume im Projektperimeter wie Sumpfzypresse (Taxodium
distichum), Winterlinde (Tilia cordata), Sommerlinde (Tilia platyphylios), Bergahorn
(Acer pseudoplatanus), Feldahorn (Acer campestre), Platane (Platanus x hispanica),
Hainbuche (Carpinus betulus), Sauleneiche (Quercus robur), 'Fastigiata’ und Fichte
(Picea abies) sind im Baumkataster der Stadt Zug verzeichnet.

5 Gemaéss Mitteilung Ariane Vogelmann, Planikum AG, E-Mail vom 26.01.2024.
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Insgesamt weist das LG-Areal im heutigen Zustand bis auf punktuelle Zonen des geoff-
neten Siehbachs nur sehr wenige 6kologisch wertvolle Flachen auf.

19.2 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Fir das Richtprojekt besteht ein Freiraumplan [3]. Angestrebt wird eine Maximierung
der Freirdume sowie die Vernetzung der Freirdume untereinander. Das Freiraumgerust
besteht aus dem alle Baufelder verbindenden linearen Grundgertst, den daran angela-
gerten Offentlichen Platzen und den am Gleis befindlichen Gleisgarten. Mit extensiven
Grinflachen, Trockenstandorten mit Pioniervegetation und Schotterrasen werden neue,
naturnahe Freiflachen geschaffen. Weitere Freiraumelemente bilden der teilweise of-
fengelegte Siehbach, Baume und Straucher. Anhang 19-1 zeigt die geplanten Aufwer-
tungs- und Ausgleichsmassnahmen.

Die Bestandsbaume sollen im Sinne von § 31 der stadtischen Bauordnung soweit mog-
lich erhalten und mit neuen Baumpflanzungen erganzt werden. Das Richtprojekt sieht
fur Baumpflanzungen innerhalb des LG-Areals unterschiedliche Bezugsperimeter (iden-
titatsstiftende Aufenthaltsplatze, arealbezogene Freirdume, Strassenrdume) mit jeweils
unterschiedlichen Anforderungen an den Wurzelraum vor. Fir Baumensembles soll der
Wurzelraum in erster Prioritat in direkter Verbindung zum Erdreich geplant werden.
Grosskronige Baume durfen nicht unterbaut werden. Bei klein- und mittelkronigen Bau-
men auf neuen Untergeschossen ist eine durchwurzelbare Substratschicht von mindes-
tens 1.5 m Tiefe zu gewahrleisten. Einheimische und standortgerechte Arten sind zu
bevorzugen. Monokulturen sollen generell vermieden werden. Als Schattenspender
und aufgrund ihres Beitrags zur Evapotranspiration zahlen Bdume zu den effektivsten
Massnahmen zur Hitzeminderung. Ziel fur das LG-Areal ist eine Baumkronenflache von
30% (10'800 m?), bezogen auf die Summe aller Bezugsperimeter (36'000 m?), wobei
lokal fehlende Kronenflache in unmittelbarer Nahe kompensiert werden soll.

Der 6kologischen Ausgestaltung der Freirdume entgegen steht der Erhalt der invasiven
gebietsfremden Bestandsbaume Robinie (Robinia pseudoacacia) und Goétterbaum
(Ailanthus altissima). Sowohl die Robinie als auch der Gétterbaum zahlen zwar nicht zu
den verbotenen invasiven gebietsfremden Organismen gemass Anhang 2 der Freiset-
zungsverordnung (FrSV), dennoch muss der Umgang mit diesen Organismen so erfol-
gen, dass weder Menschen, Tiere und Umwelt gefahrdet noch die biologische Vielfalt
und deren nachhaltige Nutzung beeintrachtigt werden (Art. 15 Abs. 1 FrSV). Da sich
die Robinien in unmittelbarer Umgebung bestehender Gebaude befinden, ist eine Ent-
fernung kaum sinnvoll. Stattdessen soll eine Weiterverbreitung auf dem Areal mit einer
angepassten Bewirtschaftung verhindert werden.

Die trockenen Standorte, insbesondere anschliessend an die Gleisgarten, sollen zu Ru-
deralstandorten umgestaltet werden. Sie dienen damit als Trittsteine durch das Quartier
fur zahlreiche im 6stlich angrenzenden Gleisfeld lebende Kleintiere, wie beispielsweise
die Mauereidechse (Podarcis muralis), und Pflanzen. Die bestehenden Grinflachen un-
ter der Baumreihe am Zahlerweg sollen zu Trockenstandorten aufgewertet werden (vgl.
Abbildung 22 und Anhang 19-1). Nach Mdglichkeit sollen die Ruderal- und Trocken-
standorte zudem mit Kleinstrukturen (Totholz, Wurzelstécke, Steinhaufen, Sandlinsen)
zur spezifischen Art- und Lebensraumforderung erganzt werden.
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Abbildung 22: Biodiversitit und Vernetzung LG-Areal (Quelle: Studio Vulkan[3])

Siehbach

Der Siehbach wird zwischen Theilerstrasse und Dammstrasse gedffnet und moéglichst

naturnah ausgebildet (vgl. Kapitel 14.3), womit ein Beitrag in 6kologischer und stadtkli-
matischer Hinsicht entsteht. Der Siehbach bietet Lebensraum fur Pflanzen und Tiere; er
wird insbesondere flr Fischpopulationen wieder attraktiv. Entsprechend ist bei der Ge-
staltung auf Ruckzugsbereiche zu achten.



Basler & Hofmann

Retentionsbereiche

Dachflachen

Okologischer Ausgleich

Aufwertungs- und Pflegekonzept

Bebauungsplan LG-Areal Zug, UVB-Hauptuntersuchung 78

Neu in den Stadtraum integrierte Retentionsbereiche (vgl. Kapitel 15.3) bieten zusatz-
lich zum Siehbach wechselfeuchte Habitate (vgl. Abbildung 22 und Anhang 19-1). Die
Retentionsbereiche sollen nach dem naturlichen Vorbild einer Hochstaudenflur ausge-
bildet und mit Strauchern und Baumen bepflanzt werden (oder Trége, wenn Uberbaut).

Dachflachen zeichnen sich durch extreme Standortbedingungen wie Hitze, Wind und
Trockenheit aus, was bei der Festlegung des Vegetationsziels und der Zielartenaus-
wahl bertcksichtigt werden muss. Analog zu den Ruderal- und Trockenstandorten am
Boden sorgen die Dachflachen fir eine Vernetzung und bieten sich fliegend fortbewe-
genden Lebewesen Trittsteine im dicht bebauten Siedlungsgebiet. Die Dacher der
Hochhauser werden extensiv begrint, Dacher mittlerer Hohe werden Uberwiegend ex-
tensiv und teilweise intensiv begrint (vgl. Abbildung 22). Im Vordergrund steht die
Schaffung von Lebensraumen fiir Zielarten. Auf bestehenden Dachern sollen wo mdg-
lich Aufwertungsmassnahmen (im Rahmen der statischen Tragfahigkeit) umgesetzt
werden. Planung und Ausfiihrung richten sich nach der SIA-Norm 312 "Begriinung von
Déchern" und dem Merkblatt zur extensiven Flachdachbegriinung der Stadt Zug.

Der Anteil der 6kologischen Ausgleichsflachen (6kologisch wertvolle Flachen, Dachbe-
grinung) an der gesamten Arealflache betragt rund 55% (vgl. Tabelle 14 und Anhang
19-2).

Flache [m?] Anteil
in %

50% sickerfahige Belage 19'000 19.9%
100% sickerfahige Belage 1'460 1.5%
Versiegelte Flachen 8'950 9.4%
Extensive Dachbegriinung 6'600 6.9%
Uberwiegend extensive Dachbegriinung, teilweise intensiv 19'615 20.5%
Ruderalstandort 4'150 4.3%
Trockenstandort 4'550 4.8%
Feuchte/wechselfeuchte Standorte 11'560 12.1%
Extensive Griinflache 4'800 5.0%
Retentionselemente mit Bepflanzung 1210 1.3%
Bestandsbauten unverandert 13'740 14.4%
Total 95'635 100.0%
Anteil Dachbegriinung an Dachfléche gesamt (39'955 m?) 26215 65.6%
Anteil 6kologischer Ausgleich an BBP-Perimeter* 52'485 54.9%

* 6kologisch wertvolle Flachen (Ruderalstandort, Trockenstandort, feuchte/wechselfeuchte Standorte, exten-
sive Grunflache, Retentionselemente mit Bepflanzung), Dachbegriinung

Tabelle 14: Flachenbilanz LG-Areal

Die fachgerechte und nachhaltige Pflege der 6kologischen Flachen wird in einem Auf-
wertungs- und Pflegekonzept im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens aufgezeigt.
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Ergénzung geméss Empfehlung AFU aus Beurteilung UVB vom 31.07.2025: Damit die
neu geschaffenen Lebensrdume ihre ékologische Qualitét halten kénnen, ist mittel- und
langfristig eine fachgerechte Pflege sicherzustellen. Es ist darauf zu achten, dass sich
keine Neophyten (auch auf Déachern) etablieren kénnen. Oftmals wird ein zu néhrstoff-
reiches Substrat ausgebracht, entsprechend empfiehlt das ARV eine sorgféltige Abkla-
rung und Abstimmung auf die Zielvegetation.

Bei der Planung der Neubauten sind Massnahmen zu treffen, mit denen sich Vogelkolli-
sionen vermeiden lassen. Die Fassaden sind so zu gestalten, dass sie von Vdgeln als
Hindernisse wahrgenommen werden. Dies geschieht durch die Wahl geeigneter Glaser
(Aussenreflexionsgrad max. 15%) sowie kontrastreiche Markierungen an der Anflug-
seite (z.B. Streifen oder Punktraster).

Die im Bebauungsplan bezeichneten 6kologischen Flachen sind naturnah zu gestal-
ten.

Die Bestandsbaume sollen soweit mdglich erhalten und mit neuen Baumpflanzungen
erganzt werden. Zu fallende Baume sind an geeigneter Lage innerhalb des BBP-Pe-
rimeters 1:1 zu ersetzen. Eine Weiterverbreitung von Robinie (Robinia pseudoaca-
cia) und Goétterbaum (Ailanthus altissima) auf dem Areal soll mit einer angepassten
Bewirtschaftung verhindert werden.

Fir die Begriinung sind standortgerechte und vorzugsweise einheimische Pflanzen
zu verwenden. Rasen- und Wiesenflachen sind als artenreiche Vegetationsflachen
zu erstellen und zu unterhalten.

Mit den jeweiligen Baugesuchen wird ein Aufwertungs- und Pflegekonzept vorgelegt.
Ergénzung geméss Antrag AFU aus Beurteilung UVB vom 31.07.2025: Eine Daten-
abfrage bei InfoSpecies bezliglich der bekannten Vorkommen von geschiitzten nati-
onal prioritdren und geschlitzten Arten ist zu tétigen und die Erkenntnisse daraus
sind entsprechend zu beriicksichtigen. Insbesondere soll auf im Siedlungsraum gut
férderbare Arten eingegangen werden.

Dachflachen bei Neubauten, neubauahnlichen Umbauten und Aufstockungen, die
nicht als Terrassen genutzt werden, sind zu begriinen, auch dort wo PV-Anlagen
installiert werden. Planung und Ausfiihrung der Dachbegriinungen richten sich nach
der SIA-Norm 312 "Begriinung von Dédchern” und dem Merkblatt zur extensiven
Flachdachbegriinung der Stadt Zug.

Bei der Planung der Fassaden sind die Empfehlungen der Vogelwarte Sempach
(Broschure "Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht") zu bericksichtigen.

19.3 Projektauswirkungen in der Bauphase

Zum Schutz der Mauereidechse (Podarcis muralis) sind in der Regel wahrend der Bau-
phase keine spezifischen Schutzmassnahmen notwendig, da die Art nérdlich der Alpen
nicht autochthon und gegenuber der seltener anzutreffenden Zauneidechse relativ kon-
kurrenzstark ist. Mit den neu geschaffenen Ruderalstandorten entlang des Gleisfelds
findet die Art nach Abschluss der Bauphase einen idealen Lebensraum, wodurch sich
die Population an Ort und Stelle erholen kann und ihr ein Mehrwert geboten wird.
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Die Gebaudebritersituation ist friihzeitig vor Baubeginn mit der Abteilung Tiefbau der
Stadt Zug abzuklaren. Ziel ist es, abzuklaren, in welcher Form Brutplatze von den Bau-
arbeiten betroffen sind und welche Massnahmen zum Schutz der Gebaudebriter er-
griffen werden kénnen oder ob gegebenenfalls Wiederherstellungs- oder Ersatzmass-
nahmen zu treffen sind.

Vor Baubeginn ist mit der Stadt Zug (Abteilung Tiefbau) abzuklaren, in welcher Form
Brutplatze von den Bauarbeiten betroffen sind und welche Massnahmen zum Schutz
der Gebaudebrtiiter ergriffen werden kénnen oder ob gegebenenfalls Wiederherstel-
lungs- oder Ersatzmassnahmen zu treffen sind.

Die zu erhaltenden Baume sind gemass dem Merkblatt "Baumschutzmassnahmen
auf Baustellen" der Vereinigung Schweizerischer Stadtgartnereien und Gartenbau-
amter (VSSG) zu schitzen.

19.4 Beurteilung

Mit der Schaffung von Ruderal- und Trockenstandorten, der teilweisen Offenlegung des
Siehbachs sowie natirlich ausgebildeten Retentionsbereichen entstehen dkologisch
wertvolle Freiflachen, welche zusammen mit den begriinten Dachflachen arealiibergrei-
fend als Vernetzungsraume dienen. Damit weist das Areal trotz hoher baulicher Dichte
ausreichend Flachen mit unterschiedlichen Habitatqualitaten auf, welche nicht zuletzt
dank zahlreicher Baumpflanzungen einen wichtigen Beitrag zum innerstadtischen 6ko-
logischen Ausgleich und zur Verbesserung des Stadtklimas leisten.

20. Stadtraum, Landschaft (inkl. Erholung), Ortsbild

20.1 Ist-/Ausgangszustand

Das LG-Areal steht beispielhaft fur die historische Entwicklung eines ausserstadtischen
Industrieareals, das im Zuge der Siedlungserweiterung vom Stadtkérper eingeschlos-
sen wurde, ohne dabei seine eigenstandige Identitat zu verlieren. Wahrend der Be-
triebsjahre entwickelte sich das Areal als "verbotene Stadt" hinter dem Zaun zu einem
Ensemble, das Industriebauten der unterschiedlichsten Epochen verband. Nach Auf-
gabe der Produktion wurden die Konglomerate von Industriebauten grésstenteils abge-
brochen und durch neue Bauten ersetzt, ohne dass ein zusammenhangendes stadte-
bauliches Konzept verfolgt wurde. Das Ergebnis ist ein Areal, das durch verschiedene
Ensembles und mehrere Einzelbauten gepragt wird.

Die Arealanbindung ist sowohl fiir den Veloverkehr als auch fur den Fussverkehr opti-
mal. Von Norden nach Suden fuhrt ein Ubergeordneter, kantonaler Veloweg durch das
LG-Areal. Anbindungen Richtung Osten und Westen befinden sich in unmittelbarer
Nahe. Entlang des Bahndamms fiihrt ein Wanderweg.

20.2 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Das LG-Areal wird als Gesamtensemble unter Einbezug der Bestandsbauten struktu-
riert. Innerhalb der stadtebaulichen Grundstruktur entstehen drei neue, differenzierte
Teilgebiete: Das Gebiet zwischen Dammstrasse und Gleisfeld, der Theilerplatz sowie
das Areal 6 zwischen Zahlerweg und Aabachstrasse. Diese Teilgebiete erganzen die
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bestehenden Teilbereiche Foyer im Siden und Opus in der Mitte. Alle Bereiche werden
durch ein Ubergeordnetes Freiraumgeruist miteinander verbunden und in Beziehung
gesetzt. Den Auftakt zum LG-Areal bilden jeweils charakteristische Platze, welche als
Schnittstellen zu den angrenzenden Quartieren dienen.

Die Hochhauser sind integrale Bestandteile des Gesamtensembles. Die Einbettung in
den stadtebaulichen Kontext erfolgt Gber eine sorgfaltige vertikale Gliederung, die auf
der Hohenentwicklung und Bauweise der benachbarten Bestands- und Neubauten
grundet. Es entsteht eine neue, differenzierte Stadtsilhouette, die von Westen nach
Osten ansteigt. Mit den Hochpunkten Park Tower (Bestand) im Stiden und Hochhaus
am Theilerplatz wird das Quartier in der Gesamtstadt verankert. Die Hochhauser entwi-
ckeln sich aus der Stadtebene — stufenweise in volumetrisch verwandten Ensembles
aus mehreren Gebauden und durch die Gliederung der Baukdrper in Strassenebene
(bis 9 m), Stadtebene (bis 24 m) und Hochhausebene (bis 80 m).

Die aussere Erschliessung des LG-Areals ergibt sich aufgrund der verkehrstechnisch
optimalen Lage in unmittelbarer Nahe zum Bahnhof und zu Bushaltestellen. Die kanto-
nale Veloroute, welche gemass kantonalem Richtplan als Velobahn ausgebildet wird,
fuhrt Gber die Dammstrasse (vgl. Abbildung 23) und verlasst das Areal nach Norden
bzw. Sliden, wo sie an libergeordnete Wegnetze anknupft.

Der heute entlang des Bahndamms fiihrende Wanderweg wird rickwartig zur Damm-
strasse durch das LG-Areal gefihrt.

Innerhalb des Areals verlauft das kommunale Velonetz in Ost-West-Richtung durch das
Quartier. Ebenso besteht kiinftig eine Durchwegung flr den Fussverkehr in diese Rich-
tung, u.a. mit dem Bau der Personenunterfiihrung Guthirt und einem Durchgang durch
den Baubereich 18 (CS#1). Der westliche Abschnitt des linearen Grundgerusts dient
als reine Fussgangerpromenade.
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Abbildung 23: Erschliessung und Durchwegung LG-Areal (Quelle: Studio Vulkan [3])

Das Freiraumgerist besteht aus einem alle Baufelder verbindenden linearen Grundge-
rust, den daran angelagerten 6ffentlichen Platzen und den seitlich angeordneten Gleis-
garten. Wahrend stark frequentierte Platze mit einer hochwertigen Materialitat auf eine
héhere Nutzungsintensitat ausgelegt sind, finden sich ebenso Platze, die wie Nischen
wirken und im Schatten von Bdumen zu Ruhe und Erholung einladen. Artenreiche Fla-
chen am Boden und auf Dachern sollen dafiir sorgen, dass die Biodiversitat im Gebiet
erhoht wird. Die wesentlichen Elemente der Freiraumgestaltung sind:

Platzabfolge mit unterschiedlich gestalteten und begriinten Aufenthaltsflachen, wel-
che als Treffpunkte und Aufenthaltsraume dienen

das alle Freiraume verbindende lineare Grundgertist, das eine hohe Aufenthaltsqua-
litdt und Funktionalitat (Retention, Kihlung Stadtklima) bietet

spiel- und erlebnisorientierter Aufenthaltsflachen

Okologisch wertvoll gestaltete Grunflachen

der abschnittsweise offengelegte und naturnah ausgebildete Siehbach

extensive bzw. nach Moglichkeit intensive Dachbegriinungen
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_ Erhalt von Bestandsbaumen sowie Pflanzung von standortgerechten, vorzugsweise
einheimischen Baumen und Hecken.

Das Beurteilungsgremium wirdigte das Richtkonzept 2021 im Beschlussbericht [4] "als
stringente Weiterentwicklung des im Studienauftrag ausgewéhlten Projekts von
Salewski & Kretz | pool zusammen mit Studio Vulkan. Die im Rahmen des Schluss-
workshops durchgefiihrte Konsultativabstimmung im Beurteilungsgremium empfiehlt
das Richtkonzept 2021 zusammen mit den unverénderten Elementen aus dem Richt-
konzept 2019 (insbesondere das Freiraum- und Erschliessungskonzept) einstimmig zur
Weiterbearbeitung bzw. als Grundlage fiir den ordentlichen Bebauungsplan. Weiter
regt das Beurteilungsgremium an, bei der Erarbeitung des Bebauungsplans konse-
quent auf die Vorgaben zur qualitédtsvollen Umsetzung des Aussenraums zu achten”.

Im Rahmen der Beurteilung der Bauanfrage zu den Nutzungsanderungen, Rickbauten
und Aufstockungen der Liegenschaften Baubereich 18 (CS#1) und 20 (CS#2) nahm die
Stadtbildkommission (SBK) an ihren Sitzungen vom 05.04.2023 und 07.06.2023 Stel-
lung. Mit Blick auf die etappenweise Realisierung empfahl die SBK, bei den Umge-
bungsplanen auf Inhalte zu verzichten, welche erst im Richtprojekt Freiraum fir den
Bebauungsplan oder dann definitiv mit dem Baugesuch fiir die Aufstockung geklart
werden kénnen.

An der Sitzung vom 06.12.2023 (Kommissionsbericht Nr. 8 /2023) wies die SBK darauf
hin, dass das Freiraumangebot gemass Richtprojekt das Minimum an Freirdumen dar-
stellt. Laut SBK muss das knappe Angebot dazu flhren, dass die neuen Freirdume als
offentlich zuganglich gesichert werden. Der Bebauungsplan soll zudem sicherstellen,
dass an jedem Platz eine teilweise bzw. partielle publikumsattraktive Nutzung geschaf-
fen wird. Weitere Prazisierungen betrafen die Durchwegung, die Baumstandorte im Be-
reich der wichtigen Platze (nicht unterkellert) und die Bepflanzung.

Im Zuge der gestalterischen Konkretisierung des Freiraumrings wurdigte die SBK an
ihrer Sitzung vom 21.01.2026 dessen Weiterentwicklung und Umdeutung in ein Uberge-
ordnete Stadtraumgerust als wichtigen Beitrag zur raumlichen Klarung und Starkung
der Freiraumstruktur. Die klassische Ausgestaltung wird als férderlich fur die Freiraum-
gestaltung bewertet, da sie eine klare Differenzierung innerhalb des Bebauungsplange-
bietes ermoglicht. Positiv hervorgehoben wurde zudem, dass das Konzept konsequent
bis an den Rand des Planungsperimeters weitergedacht wurde. Besonders anerkannt
wurden die gestérkte raumliche Struktur, die Uberlagerung von Strassen- und Platzrau-
men sowie die Festlegung von Bereichen fiir Baumpflanzungen mit nicht unterbautem
Wurzelraum. Diese Elemente tragen aus Sicht der SBK wesentlich zur hohen Qualitat
des Freiraumkonzepts bei.

An der Sitzung von 04.03.2026 wurdigte die SBK das Stadtraumgerist erneut als ins-
gesamt sehr stimmig und gut durchdacht. Besonders positiv hervorgehoben wurden die
klaren Prazisierungen zu Vegetation, Beleuchtung und Mobiliar sowie die schlissige,
differenzierte Behandlung der Platzraume. Diese Elemente tragen aus Sicht der SBK
wesentlich dazu bei, dass das Richtprojekt eine iberzeugende raumliche und atmo-
sphéarische Grundlage fur die Entwicklung des LG-Areals schafft.
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Der Bebauungsplan LG-Areal sichert die stadtebaulichen, architektonischen und frei-
raumlichen Qualitaten des aus dem qualitatssichernden Konkurrenzverfahren ermit-
telten Siegerprojekts.

Bauten und Anlagen sind sowohl fir sich als auch im Gesamtzusammenhang beson-
ders gut zu gestalten. Sie haben die wesentlichen Vorziige gemass § 32 Abs. 2 PBG
zu erfillen.

Die Bauten in den "Baubereichen erhaltenswerte Gebaude" sind identitatsstiftende
Zeugen der Industriegeschichte des Areals. Sie sind grundsatzlich zu erhalten. Sie
dirfen unter Wahrung des Erscheinungsbilds umgebaut und umgenutzt werden.

20.3 Beurteilung

Das LG-Areal wird als Gesamtensemble strukturiert. Die historischen Bauten werden
stimmig in das Gesamtensemble integriert und verleihen dem Areal als Zeitzeugen ei-
nen unverwechselbaren Charakter. Eine qualitativ hochwertige Gestaltung und Begri-
nung des 6ffentlichen Raums gewahrleistet eine hohe Aufenthaltsqualitat auf Strassen
und Platzen. Das Projekt erfiillt die Forderung nach baulicher Verdichtung bei hoher
stadtebaulicher Qualitat.

21. Kulturdenkmaler, Archaologie

21.1 Grundlagen

Bundesinventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeu-
tung (ISOS)

Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS)

Verzeichnis der geschitzten Denkmaler / Inventar der schutzenswerten Denkmaler
des Kantons Zug (ZugMap.ch)

Kantonaler Richtplan, Richtplankarte, Teilkarte S. 7.3: Archaologische Fundstatten
Zonenplan Stadt Zug: Archaologische Fundstatten

ISOS-Ortsbilder in der Stadt Zug 2000—-2020, Schlussbericht und Anhang, Fach-
hochschule Graubtinden / Baudepartement Stadt Zug, Stand 27. Januar 2023

21.2 Ist-/Ausgangszustand

Das Bundesinventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS Nr. 5216 Zug)
weist auf das Fabrikareal der ehemaligen Landis & Gyr (14) als "grosster Industriebe-
trieb der Stadt, ausgedehnte Fabrikanlage mit grossen Verwaltungs- und Werkbauten
aus verschiedenen Ausbauetappen, seit 1929" mit dem Erhaltungsziel C (Erhalten des
Charakters) hin. Als Einzelelemente werden das "Alte Verwaltungsgebaude, Wahrzei-
chen der Anlage" (14.0.1) mit dem Erhaltungsziel A (Erhalten der Substanz) sowie der
"Vorbereich mit Griinanlagen, Parkplatzen und Kantinengebaude von 1957" (14.0.2)
aufgefiihrt (ausserhalb BBP-Perimeter).

Die Stadt Zug hat eine umfassende Interessenabwagung zwischen den bewahrenden
und verandernden Aspekten ihres ISOS-Ortsbilds durchfihren lassen (siehe Dokumen-
tation ISOS-Ortsbilder in der Stadt Zug 2000-2020, Stand 27. Januar 2023). Die Ana-
lyse des Gebietes 14 ehemalige Landis & Gyr ergab, dass das 6ffentliche Interesse an
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der Innenentwicklung zugunsten einer baulichen Verdichtung das 6ffentliche Interesse
an der Erhaltung des ISOS-Ortsbilds tberwiegt.

Das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) verzeichnet im
Projektperimeter keine Objekte von nationaler, regionaler oder lokaler Bedeutung.

Das "Verzeichnis der geschiitzten Denkmaler" des Kantons Zug verzeichnet im Projekt-
perimeter das Objekt "Fabrikbau B6, Zahlerweg 3-9" (vgl. Abbildung 24). Laut Unter-
schutzstellungsverfligung kommt dem Fabrikbau am Zahlerweg als pragender Teil des
ehemaligen Landis & Gyr-Areals eine dusserst hohe kulturelle, heimatkundliche und
wissenschaftliche Bedeutung zu. Sudlich angrenzend ist das Objekt "Verwaltungsge-
baude Gubelstrasse 22" (ausserhalb BBP-Perimeter) im "Inventar schitzenswerter
Denkmaler" aufgelistet.

Gemass dem kantonalen Richtplan, Teilkarte S 7.3, tangiert der Projektperimeter keine
archaologischen Fundstatten. Da in der Umgebung aber archaologische Fundstellen
bekannt sind, kénnen bisher unbekannte archiologische Uberreste grundsétzlich nicht
ausgeschlossen werden.

- i
Lauried)|§~

\ L 27T
[ Archéologische Fundstatte S7

[ penkmaeler geschuetzt
Denkmaeler schuetzenswert

Abbildung 24: Auszug Denkmadler und archaologische Fundstétten Kanton Zug (Quelle: ZugMap.ch)

21.3 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Fir das Fabrikareal der ehemaligen Landis & Gyr (14) muss entsprechend dem Erhal-
tungsziel C (Erhalten des Charakters) ein Gleichgewicht zwischen Alt- und Neubauten
bewahrt sowie die fir den Charakter wesentlichen Elemente integral erhalten werden.
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Das stadtebauliche Richtprojekt sieht eine differenzierte, zusammenhangende Stadt-
morphologie unter Einbezug der historischen Bestandsgebaude vor. Die markante Ho-
henentwicklung ergab sich aus den Pramissen des Erhalts historischer Gebaude als
gut nutzbare Zeitzeugen sowie dem Ziel, bei einer sehr hohen baulichen Dichte genu-
gend und attraktive Freirdume fir ein Uberwiegend fir Wohnen genutztes Quartier zu
sichern.

Das als Einzelelement ausgewiesene "Alte Verwaltungsgebaude" (14.0.1) liegt slidlich
angrenzend an den Projektperimeter. Die historische Dominanz des Direktionsgebau-
des (heutiges Stadthaus) soll erhalten bleiben. Die zukiinftige Stadtebene soll daher
die Traufkante nicht Uberschreiten. Das Erhaltungsziel A (Erhalten der Substanz) ist
durch das Vorhaben nicht gefahrdet.

Das im "Verzeichnis der geschitzten Denkmaler" gefiihrte Objekt "Fabrikbau B6, Zah-
lerweg 3-9" soll baulich verandert, aufgestockt und umgenutzt werden. Ein Teil der an-
gebauten Shedhalle soll zuriickgebaut werden, womit die Westfassade der Liegen-
schaft Baubereich 18 (CS#1) und die Sudseite der Liegenschaft Baubereich 20 (CS#2)
freigestellt werden. Dies ermdglicht eine bessere Belichtung der Erdgeschosse, wah-
rend der neu geschaffene Zwischenraum als Retentionsbereich genutzt werden kann.
In einer zweiten Etappe werden die beiden Gebaude um vier (CS#1) bzw. drei Ge-
schosse (CS#2) aufgestockt. In mehreren Sitzungen mit der kantonalen Denkmalpflege
wurden Varianten fur die Sanierung und Aufstockung geprift, welche eine Unterschutz-
stellung des Gebaudes CS#1 zuliessen. Die kantonale Denkmalpflege hat dem Bau-
vorhaben unter Auflagen zugestimmt (Baubewilligung, Beschluss Nr. 680.23, Sitzung
vom 05.12.2023).

21.4 Projektauswirkungen in der Bauphase

_ Falls wahrend der Bauarbeiten unerwartete archaologische Befunde zu Tage treten,
ist die Kantonsarchaologie unverzuglich zu informieren. Die Fundstelle darf nicht ver-
andert werden.

21.5 Beurteilung

Das Vorhaben hat Auswirkungen auf Kulturgiter. Das im "Verzeichnis der geschutzten
Denkmaler" geflhrte Objekt "Fabrikbau B6, Zahlerweg 3-9" soll baulich verandert und
die beiden Liegenschaften Baubereich 18 (CS#1) und 20 (CS#2) um mehrere Ge-
schosse aufgestockt werden. Die Erarbeitung des Projekts wurde durch die kantonale
Denkmalpflege begleitet. Die stadtebauliche Komposition ermdglicht eine differenzierte,
zusammenhangende Stadtmorphologie unter Einbezug der historischen Bestandsge-
baude. Die Hohenentwicklung im Areal nimmt auf die historischen Gebaude Rucksicht.
Das Vorhaben steht im Einklang mit den Vorgaben des ISOS und des Denkmalschut-
zes. Aktenkundige archaologische Fundstatten sind nicht betroffen. Im Rahmen der
Bauausfuhrung ist sicherzustellen, dass allféllige archdologische Funde rechtzeitig er-
kannt, gemeldet und gesichert werden.
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Ergénzung geméss Antrag AFU aus Beurteilung UVB vom 31.07.2025:

22. Umweltbaubegleitung

Um die Einhaltung der Umweltvorschriften auf der Baustelle sicherzustellen, ist durch
die Bauherrschaft eine Umweltbaubegleitung (UBB) vorzusehen. Sie legt die notwendi-
gen Massnahmen in Absprache mit der Baubewilligungsbehérde und dem AFU fest
und kontrolliert deren Umsetzung. Ein vom AFU genehmigtes Pflichtenheft regelt die
Aufgaben und Verantwortlichkeiten und soll zusammen mit dem Baugesuch der Baube-
willigungsbehdrde eingereicht werden. Eine Ansprechperson ist dem AFU friihzeitig

zu melden.

23. Massnahmeniibersicht

Die folgende Zusammenstellung fasst die vorgesehenen Massnahmen zum Schutz der
Umwelt zusammen. Weitere notwendige Umweltabklarungen im Rahmen der Baugesu-
che sind rot markiert.

Massnahme (Beschreibung) Zeitpunkt der Umsetzung

Ergénzung geméss Antrag AFU aus Beurteilung UVB vom 31.07.2025: Baugesuche

Die Bauherrschaft beauftragt eine Umweltbaubegleitung. Sie legt die not-  Ausschreibung / Bauphase
wendigen Massnahmen in Absprache mit der Baubewilligungsbehérde

und dem AFU fest und kontrolliert deren Umsetzung. Ein vom AFU geneh-

migtes Pflichtenheft regelt die Aufgaben und Verantwortlichkeiten und

soll zusammen mit dem Baugesuch der Baubewilligungsbehérde einge-

reicht werden. Eine Ansprechperson ist dem AFU friihzeitig zu melden.

Luftreinhaltung / Stadtklima

Parkplatzbewirtschaftung: Parkplatze fir Besuchende, Kundschaft und Betriebsphase
Beschéaftigte bei Neubauten und neubaudhnlichen Umbauten sind dauer-

haft ab der ersten Minute monetar und lenkungswirksam zu bewirtschaf-

ten.

Mobilitdtskonzept: Das Rahmenmobilitdtskonzept und die mit den jeweili-  Baugesuche / Betriebsphase
gen Baugesuchen einzureichenden Mobilitatskonzepte sehen Massnah-

men zur Verlagerung des MIV auf den OV, Fuss- und Veloverkehr und zur

Forderung der Elektromobilitét vor. Die Massnahmen sind dauerhaft si-

cherzustellen.

Umfangreich begriinte Dachflachen (siehe Kapitel 19.2) erhdhen die Ver-  Bauprojekt
dunstungsleistung und erzeugen einen kiihlenden Effekt.

Auswahl von standortgerechten, vorzugsweise einheimischen Baumsor- Bauprojekt / Ausschreibung
ten, die auf die Klimaerwarmung abgestimmt sind.

Die teilweise Offenlegung des Siehbachs sorgt mit einer schattenspenden- Bauprojekt
den Ufervegetation lokal fur einen kiihlenden Effekt.

Integration von Retentionselementen in die Freiraumgestaltung zur lokalen Bauprojekt
Retention des anfallenden Regenwassers (Prinzip Schwammestadt; siehe
Kapitel 15.3).




Basler & Hofmann

Umweltbereich

Bebauungsplan LG-Areal Zug, UVB-Hauptuntersuchung

88

Massnahme (Beschreibung)

Mit den einzelnen Baugesuchen wird ein Baulogistikkonzept eingereicht,

welches Angaben zu folgenden Punkten enthalt:

_ Bauphasen, Dauer, Arbeitszeiten

_ Bauinstallationen, Baustellenerschliessung

_ Anzahl Bautransporte und Zeiten, Verkehrsfiihrung, Abstimmung mit
angrenzenden Baustellen, Warterdume fur Lastwagen, Just-in-time-
Anlieferung

Zeitpunkt der Umsetzung

Baugesuche

Die auf der Baustelle eingesetzten dieselbetriebenen Maschinen und Ge-
rate werden mit Partikelfiltersystemen gemass BAFU-Filterliste ausgerus-
tet:

_ Leistung > 37 kW: alle

_ Leistung 18-37 kW: ab Baujahr 2010

Ausschreibung / Bauphase

Benzinbetriebene Arbeitsgerate mit 2-Takt- und 4-Takt-Motoren ohne Ka-
talysator sind mit Geratebenzin nach SN 181 163 zu betreiben.

Ausschreibung / Bauphase

Staubbekampfung:

_ Bauzufahrt und Verkehrsflachen regelmassig reinigen und wenn nétig
befeuchten

_ Radwaschanlage bei der Baustellenausfahrt (bei grésseren Aushubar-
beiten)

_ Bei staubintensiven Arbeiten mit Maschinen und Geraten staubmin-
dernde Massnahmen treffen (z.B. Benetzen, Erfassen, Absaugen,
Staubabscheiden)

_ Abbruch-/Riickbauobjekte mdglichst grossstlickig zerlegen und geeig-
nete Staubbindung vorsehen (z.B. WasserbedUlsung oder -vorhang)

Ausschreibung / Bauphase

Fir die Bautransporte werden Transportfahrzeuge verlangt, welche der
Abgasnorm EURO 6 oder héher entsprechen.

Ausschreibung / Bauphase

Strassenverkehrslarm

Reduktion Parkplatzangebot: Das festgelegte Parkplatzangebot von maxi- Betriebsphase
mal 1'623 Parkplatzen liegt im unteren Bereich der Bandbreite gemass

Parkplatzreglement der Stadt Zug von minimal 713 bis maximal 4'264

Parkplatzen.

Parkplatzbewirtschaftung: siehe Kapitel 6.3 (Luftreinhaltung) Betriebsphase

Mobilitdtskonzept: siehe Kapitel 6.3 (Luftreinhaltung)

Baugesuche / Betriebsphase

Erfolgskontrolle: Zur Uberpriifung der projektbedingten Verkehrsverande-
rungen ist eine Erfolgskontrolle durchzufiihren. Das detaillierte Konzept
wird dem AFU mit dem Baugesuch fiir das Projekt Dammstrasse einge-
reicht.

Baugesuch Projekt Damm-
strasse

Bei larmkritischen Abweichungen des tatsachlichen vom prognostizierten
Mehrverkehr sind im Einvernehmen mit Stadt und Kanton weitergehende
Massnahmen zu prifen.

Betriebsphase

Bauphase: siehe Kapitel 8.4 (Baularm)

Ausschreibung / Bauphase

Betriebslarm (inkl. Baularm)

Die Innenseiten der geschlossenen Rampen (Wénde, Decken) der neuen  Baugesuche
Tiefgaragen sind auf einer Lange von 10 m absorbierend zu verkleiden.

Neue Anlageteile wie Anlieferungen sowie Heizungs-, Liftungs- und Kli- Baugesuche
maanlagen mussen bei larmempfindlichen Raumen die Planungswerte

nach Anhang 6 LSV einhalten.

Bei einer Anderung des Siemens-Parkhauses durch Umbau oder Erweite- Baugesuch

rung ist mit dem Baugesuch der Nachweis zu erbringen, dass bei den be-
troffenen larmempfindlichen Rdumen die Planungswerte nach Anhang 6
LSV eingehalten werden.
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Massnahme (Beschreibung)

Mit den jeweiligen Baugesuchen ist ein Larmgutachten einzureichen, wel-
ches die detaillierten Massnahmen zur Einhaltung der Anforderungen der
LSV aufzeigt.

Zeitpunkt der Umsetzung

Baugesuche

Larmarmer Rickbau (z.B. Entkernung bei geschlossener Gebaudehdlle,
geschossweise Demontage mit Kleinbagger/Beisszange, Abtransport der
Materialien Uber internen Lift, Hebebiihnen oder mit Kran/Mulden)

Ausschreibung / Bauphase

Alternative Verfahren zum Abbruch nach dem "schlagenden Prinzip" (z.B.
Schneiden statt Spitzen, hydraulisches Spalten, hydraulische Schere/Be-
tonbeisser)

Ausschreibung / Bauphase

Alternativen zum Rammen (z.B. Bohren statt Rammen und Vibrieren)

Ausschreibung / Bauphase

Zeitbeschrankung fur larmintensive Bauarbeiten (07 bis 12 Uhr und 14 bis
17 Uhr)

Ausschreibung / Bauphase

Provisorische Abschirmungen (wo mdglich)

Ausschreibung / Bauphase

Orientierung der Larmbetroffenen

Bauphase

Anlaufstelle fir Baularmfragen

Bauphase

Fir die Bautransporte werden Transportfahrzeuge verlangt, welche dem
anerkannten Stand der Technik entsprechen (EURO 6 oder héher; vgl.
"Luftreinhaltung / Stadtklima").

Ausschreibung / Bauphase

Erschitterungen / Kérperschall

Ergénzung geméss Antrag AFU aus Beurteilung UVB vom 31.07.2025: Im
Rahmen der Baubewilligungsverfahren ist zu priifen, ob die Anhalts-
und/oder Richtwerte fiir die Beurteilung von Erschiitterungen und Kérper-
schall bei Schienenverkehrsanlagen (BEKS) eingehalten werden kdnnen.
Bei verbleibenden Uberschreitungen der Anhalts- und/oder Richtwerte
sind Massnahmen am Gebd&ude fiir einen angemessenen Schutz zu tref-
fen (Art. 21 Abs. 1 USG).

Baugesuche

Erschutterungsarme Bauverfahren (z.B. resonanzfreie bzw. frequenzge-
steuerte Vibratoren)

Ausschreibung / Bauphase

Weitere Massnahmen siehe Kapitel 8.4 (Baularm)

Ausschreibung / Bauphase

Energie Mit den jeweiligen Baugesuchen ist ein Energiekonzept einzureichen, in Baugesuche
welchem die Einhaltung der Vorgaben gemass Ziff. 18 der Bebauungs-
planbestimmungen nachgewiesen wird.

Die Eigenstromerzeugung bei Neubauten ist im Baubewilligungsverfahren Baugesuche
nachzuweisen (Formular EN-104 "Eigenstromerzeugung bei Neubauten").

Licht Die Beleuchtungsplanung richtet sich nach der Schweizer Norm SN 586 Bauprojekt
491 (SIA 491) "Vermeidung unnétiger Lichtemissionen im Aussenraum”
sowie den anwendbaren Vollzugshilfen von Bund, Kanton und Stadt.

Nicht sicherheitsrelevante oder betriebsnotwendige Beleuchtungen sind Betriebsphase
ohne Nutzung von 22 bis 06 Uhr auszuschalten.

Mit den einzelnen Baugesuchen ist ein Beleuchtungskonzept vorzulegen, Baugesuche
mit dem die normgerechte Beleuchtung der Aussenrdume aufgezeigt wird.

Nichtionisierende Strahlung Neue Trafostationen werden raumlich so angeordnet und ausgerdustet, Bauprojekt

dass sie den Anforderungen der NISV entsprechen.
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Massnahme (Beschreibung)

Ergédnzung geméss Antrag AFU aus Beurteilung UVB vom 31.07.2025: Im
Bereich des Grundwassers und im Schwankungsbereich des Grundwas-
sers sind folgende Vorgaben zu beachten: Die Verwendung von Magerbe-
ton als Sauberkeitsschicht und Bdschungssicherung sowie der grossfla-
chige Einsatz von Spritzbeton als Baugrubenabschluss sind unzuldssig.
Bei Injektionsankern und Pféhlen fiir Baugrubenabschliisse und Fundatio-
nen ist Zement mit thixotropen Eigenschaften zu verwenden. Die Baustoffe
diirfen keine PFAS oder andere persistenten Stoffe enthalten, welche das
Grundwasser belasten und sich mit diesem ausbreiten kénnen.

Zeitpunkt der Umsetzung

Baugesuche

Weitere Massnahmen siehe Kapitel 15.4 (Baustellenentwasserung)

Ausschreibung / Bauphase

Oberflachengewasser, aquatische
Okosysteme

Der Siehbach wird soweit méglich offen gefiihrt und von jeglicher Uberstel- Bauprojekt
lung freigehalten.

Die offengelegten Bachabschnitte werden naturnah gestaltet, sodass még- Bauprojekt
lichst wertvolle Lebensrdume fir Fische und andere Wassertiere entste-

hen.

Wo ein Gewasserraum festgelegt wird, betragt dieser grundséatzlich 6 m. Bauprojekt
Um den baulichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, kann er auf bis zu

5 m reduziert werden.

Das Wasserbauprojekt wird erst umgesetzt, wenn der Gewasserraum fir ~ Bauprojekt
die Ausfiihrung der Bauprojekte nicht mehr beansprucht wird.

Das Amt fur Wald und Wild (AFW) wird mdglichst friihzeitig in die weitere ~ Bauprojekt

Planung einbezogen.

Ergédnzung geméss Antrag AFU aus Beurteilung UVB vom 31.07.2025:
Das Detailprojekt fiir die Offnung des Siehbachs, insbesondere beziiglich
der Bestockung, ist mit dem ARV (Abteilung Natur und Landschaft) und
dem AFW abzusprechen.

Die Bauarbeiten im und am Gewasser sind ausserhalb der Schonzeiten
der Fische (Oktober bis Ende April) in den Monaten Mai bis September
zu planen und auszufiihren.

Ergdnzung geméss Hinweis AFU aus Beurteilung UVB vom 31.07.2025:
Aus Sicht des AFW kdnnen die Arbeiten im betroffenen Abschnitt des
Siehbachs ganzjahrig erfolgen, da dieser Abschnitt derzeit keinen wertvol-
len Lebensraum bzw. kein wertvolles Laichgewésser fiir Forellen darstellt.
Voraussetzung ist, dass die Arbeiten im Trockenbau erfolgen und vorgén-
gig durch das AFW gepriift wird, ob eine Abfischung notwendig ist.

Ausschreibung / Bauphase

Die Zuleitung zum Opus-Teich muss wahrend der Bauphase sichergestellt
sein, allenfalls erfolgt eine temporare Umlegung der bestehenden Dole.

Bauphase

Weitere Massnahmen siehe Kapitel 15.4 (Baustellenentwasserung)

Ausschreibung / Bauphase

Abwasser / Entwasserung

Die Bauten im Projektperimeter werden im Trennsystem entwassert. Mit
den jeweiligen Baugesuchen sind die erforderlichen Retentionsmassnah-
men nachzuweisen.

Baugesuche

Mit einem ersten Baugesuch in den Ensembles und Planungseinheiten ist
fur entwasserungstechnisch zweckmassige Perimeter ein integrales Ent-
wasserungskonzept (Areal-GEP) entsprechend den Vorgaben gemass
Ziff. 24 der Bebauungsplanbestimmungen einzureichen.

1. Baugesuch je Ensemble /
Planungseinheit

Fir die Entwasserung der Baustellen gelten die Vorgaben der SIA-Norm
431:2022 "Entwésserung von Baustellen"” bzw. des entsprechenden Merk-
blatts der ZUDK.

Ausschreibung / Bauphase

Das Baustellenentwasserungskonzept nach SIA 431:2022 wird dem AFU
vor Baubeginn zur Genehmigung vorgelegt.

Ausschreibung / vor Baubeginn
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Massnahme (Beschreibung)

Wird Ober- und Unterboden abgetragen, so sind vorgangig Schadstoffun-
tersuchungen durchzufiihren. Die Verwertung richtet sich nach Art. 18
Abs. 1 VVEA (Verwertungspflicht) bzw. dem Modul "Beurteilung von Bo-
den im Hinblick auf seine Verwertung" der Vollzugshilfe "Bodenschutz
beim Bauen".

Ergénzung geméss Hinweis AFU aus Beurteilung UVB vom 31.07.2025:
Bei Verdacht auf PFAS-Belastungen im Boden ist dieser diesbeziiglich zu
untersuchen.

Zeitpunkt der Umsetzung

Baugesuche
Ausschreibung / Bauphase

Vor Baubeginn werden die Bestande invasiver Neophyten im Projektperi-
meter erneut erhoben, fachgerecht bekampft und das anfallende Pflanzen-
material in einer KVA entsorgt.

vor Baubeginn

Die eingesetzten Baumaschinen sind sauber und frei von vermehrungsfa-
higem Pflanzenmaterial invasiver Neophyten oder Problempflanzen zu
halten.

Bauphase

Wahrend der Bauphase sind offene Béden und Flachen mit liickenhafter
Vegetation regelméssig auf Neophyten zu kontrollieren. Aufkommende
invasive Neophyten sind zu bekampfen. Bodendepots und langere Zeit
brachliegende Flachen sind so rasch wie mdglich zu begriinen.

Bauphase

Offene Bodenflachen sind nach Abschluss der Bauarbeiten rasch zu be-
grinen. Bis sich die Zielvegetation entwickelt hat sind sie regelmassig auf
invasive Neophyten zu kontrollieren. Aufkommende invasive Neophyten
sind fachgerecht zu bekdmpfen und zu entsorgen.

Bauphase

Altlasten

Grundwasserbeprobung im Abstrom der PFAS-Verdachtsflachen (Galva-
nikbereiche, Aufbereitungsanlage der Galvanikwéasser, Abwassersystem,
Einsatz von Léschschdumen) und der CKW-Hotspots

Bauprojekt

Sollten die Grundwasserproben relevante Belastungen zeigen, so richten

sich die weiteren Untersuchungen und Massnahmen nach der AItIV:

_ Detailuntersuchung, ggf. Sanierungsuntersuchung

_ Bei Uberwachungsbedarf: Uberwachung des Grundwassers

_ Bei Sanierungsbedarf: Umsetzung von Sicherungs- oder Sanierungs-
massnahmen (z.B. hydraulische Sicherung mittels Einbauten ins Grund-
wasser oder Brunnen)

Bauprojekt

Es ist sicherzustellen, dass das Bachwasser gar nicht (Sohlenabdichtung)
oder nur durch unverschmutzten Untergrund versickern kann.

Bauprojekt

Verhinderung von Schadstoffanreicherungen in der Raumluft von boden-
berihrenden Raumen (z.B. durch Schliessen von Undichtigkeiten oder
Beliftung)

Bauprojekt

Der Umgang mit verschmutztem Aushubmaterial ist in der weiteren Pro-
jektierung zu konkretisieren und in einem Entsorgungskonzept festzuhal-
ten (siehe Kapitel 18.4).

Bauphase

Ergdnzung geméss Hinweis AFU aus Beurteilung UVB vom 31.07.2025:
Fiir weitere notwendige altlasten- und abfallrechtliche Abkldrungen ist das
AFU friihzeitig einzubinden.

Bauprojekt

Abfélle / Materialbewirtschaftung

Die Neubauten werden in das bestehende Abfallentsorgungskonzept inte-
griert. Im Rahmen der weiteren Planung sind die Unterflursammelstellen
festzulegen und im Detail zu planen.

Betriebsphase

Die Entsorgung von Gewerbeabfallen und Griingut ist in den jeweiligen
Baugesuchen aufzuzeigen.

Baugesuche
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Massnahme (Beschreibung)

Erganzende Untersuchung auf Gebaudeschadstoffe in allen Gebauden
(bisher nicht untersuchte Bauteile und Schadstoffe) sowie Untersuchung
der Belage und Bodenplatten (Durchfiihrung gemass Modul "Bauabfalle”
der Vollzugshilfe VVEA)

Zeitpunkt der Umsetzung

Bauprojekt / Ausschreibung

Bestandesaufnahme der verbauten Materialien vor dem Riickbau in Be-
zug auf die Wiederverwendung

Bauprojekt

Soweit mdglich Einsatz von Recyclingbaustoffen sowie ékologischen,
schadstoffarmen und kreislauffahigen Materialien

Bauprojekt / Ausschreibung

Erganzende Untersuchung des verschmutzten Untergrundes im Hinblick
auf die Triage und Verwertung bzw. Entsorgung

Bauprojekt

Falls im Grundwasser erhohte PFAS-Gehalte gefunden werden, ist auch
der Untergrund auf PFAS zu untersuchen, da diese Schadstoffe schwierig
zu entsorgen sind. Bei Galvanikbetrieben und Einsatz von Léschschau-
men (ab 1960 bis heute) sind PFAS gemass Merkblatt des AFU bei Bau-
vorhaben mit Umlagerungen von Boden und Aushub immer zu untersu-
chen.

Bauprojekt

Aushubmaterial sowie weitere Bauabfalle wie Ausbauasphalt, Strassen-
aufbruch, Betonabbruch, brennbares Material oder Bausperrgut sind auf
der Baustelle zu trennen und der geeigneten Verwertung bzw. Entsorgung
zuzuflhren.

Ausschreibung / Bauphase

Die Riickbauarbeiten werden durch eine Fachperson Gebaudeschadstoffe Bauphase
begleitet.

In Bereichen mit Belastungsverdacht werden die Aushubarbeiten durch Bauphase
eine Fachperson Altlasten begleitet.

Mit den einzelnen Baugesuchen resp. spatestens vor Baubeginn werden ~ Baugesuche

der Stadt Zug die Entsorgungskonzepte gemass Art. 16 Abs. 1 VVEA ein-
gereicht.

Ergénzung geméss AFU aus Beurteilung UVB vom 31.07.2025: Nach Ab-
schluss der Bauarbeiten ist die korrekte Verwertung bzw. Entsorgung der
Bauabfélle mittels Entsorgungsnachweis nachzuweisen.

nach Bauabschluss

Naturschutz

Die im Bebauungsplan bezeichneten 6kologischen Flachen sind naturnah
zu gestalten.

Bauprojekt

Die Bestandsbaume sollen soweit mdglich erhalten und mit neuen Baum-
pflanzungen ergénzt werden. Zu fallende Baume sind an geeigneter Lage
innerhalb des BBP-Perimeters 1:1 zu ersetzen. Eine Weiterverbreitung
von Robinie (Robinia pseudoacacia) und Gétterbaum (Ailanthus altissima)
auf dem Areal soll mit einer angepassten Bewirtschaftung verhindert wer-
den.

Bauprojekt

Fir die Begriinung sind standortgerechte und vorzugsweise einheimische
Pflanzen zu verwenden. Rasen- und Wiesenflachen sind als artenreiche
Vegetationsflachen zu erstellen und zu unterhalten.

Bauprojekt

Mit den jeweiligen Baugesuchen wird ein Aufwertungs- und Pflegekonzept
vorgelegt.

Ergédnzung geméss Antrag AFU aus Beurteilung UVB vom 31.07.2025:
Eine Datenabfrage bei InfoSpecies bezliglich der bekannten Vorkommen
von geschlitzten national prioritdren und geschiitzten Arten ist zu tétigen
und die Erkenntnisse daraus sind entsprechend zu beriicksichtigen. Ins-
besondere soll auf im Siedlungsraum gut forderbare Arten eingegangen
werden.

Baugesuche
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Massnahme (Beschreibung)

Dachflachen bei Neubauten, neubaudhnlichen Umbauten und Aufstockun-
gen, die nicht als Terrassen genutzt werden, sind zu begriinen, auch dort
wo PV-Anlagen installiert werden. Planung und Ausfihrung der Dachbe-
grinungen richten sich nach der SIA-Norm 312 "Begriinung von D&chern”
und dem Merkblatt zur extensiven Flachdachbegriinung der Stadt Zug.

Zeitpunkt der Umsetzung

Bauprojekt

Bei der Planung der Fassaden sind die Empfehlungen der Vogelwarte
Sempach (Broschire "Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht") zu
beriicksichtigen.

Bauprojekt

Vor Baubeginn ist mit der Stadt Zug (Abteilung Tiefbau) abzuklaren, in
welcher Form Brutplatze von den Bauarbeiten betroffen sind und welche
Massnahmen zum Schutz der Gebaudebriter ergriffen werden kénnen
oder ob gegebenenfalls Wiederherstellungs- oder Ersatzmassnahmen zu
treffen sind.

vor Baubeginn

Die zu erhaltenden Baume sind gemass dem Merkblatt "Baumschutz-
massnahmen auf Baustellen" der Vereinigung Schweizerischer Stadtgart-
nereien und Gartenbauamter (VSSG) zu schitzen.

Bauphase

Stadtraum, Landschaft (inkl. Erho-
lung), Ortsbild

Der Bebauungsplan LG-Areal sichert die stédtebaulichen, architektoni-
schen und freirdumlichen Qualitdten des aus dem qualitatssichernden
Konkurrenzverfahren ermittelten Siegerprojekts.

Bauprojekt

Bauten und Anlagen sind sowohl fir sich als auch im Gesamtzusammen-
hang besonders gut zu gestalten. Sie haben die wesentlichen Vorziige ge-
mass § 32 Abs. 2 PBG zu erfllen.

Bauprojekt

Die Bauten in den "Baubereichen erhaltenswerte Gebaude" sind identi-
tatsstiftende Zeugen der Industriegeschichte des Areals. Sie sind grund-
satzlich zu erhalten. Sie dlrfen unter Wahrung des Erscheinungsbilds
umgebaut und umgenutzt werden.

Bauprojekt

Kulturdenkmaler, Arch&ologie

Falls wéahrend der Bauarbeiten unerwartete archaologische Befunde zu
Tage treten, ist die Kantonsarch&ologie unverziglich zu informieren. Die
Fundstelle darf nicht verandert werden.

Ausschreibung / Bauphase
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Anhang 1-1
Stadtebau

8. Nutzungsverteilung auf dem LG-Areal

- Legende

Wohnen

Gewerbe / Biiro / Wohnnebennutzung

Parkierung

Bestand

Axonometrie Nutzungsverteilung Quelle: Salewski Nater Kretz

Salewski Nater Kretz | pool | Studio Vulkan | Emch+Berger | TEAMverkehr Richtprojektdossier | Marz 2026 | 13



Anhang 6-1a
UVB Bebauungsplan LG-Areal

Klimakarten Kanton Zug — Hinweiskarte Tag

Legende:

Situation Tag

Belastung durch Warme im dberbauten Gebiet [14.00 Uhr|

Sohwache Warmebslastung gnringor Hanobengbadarf

Mazaige Warmebelasung
Starke Warmebelasiung

Sahr starke Wiirmebalasiung

1]

Extrema Warembelastung heter Handlungsbada

Aufenthaltsqualitdt der Grin- und Freiflachen (bezogen auf Warme)

- Hach peringer Handlungsbedar
- Iy

Garing

Gahr gating haher Handlungsbadarf

Bildquelle: Baudirektion Kanton Zug, 25.08.2021



Anhang 6-1b
UVB Bebauungsplan LG-Areal

Klimakarten Kanton Zug — Hinweiskarte Nacht
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et fene
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—d
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R ) N

N,
~.7

' \;§t. Verena

Legende:

Situation Nacht (4:00 Uhr)
Icalthuft im Siedhingsgebist
:::} Kaltiuftbahnan [Takab-, Hangab- und Flurwinda)
| Groase Kaltheftstrome [Talabwind)
| eitbahn Tdadwwind
——  Fontaktsaom Ealtluft - Siediung [Hangabwind)
f{f///, Swdlingsgebiet, das von der Kalthuft durchatromt ist
1 Windbekd
Gehiet, wo de Kaltfull entsteh!
- Griimflachen avsserhalb des Kalthd tsystes mit siadlungsklimatischer Bedautung
Uberwarmung im Siedlungsraum
Eainz
Gering
IMazaig

- Hazh

Stehende Gewasaer

Stehende Gewasser [Wassar als War I"lES;]EIGhL-r bei Wassertemperatur > 20" L5}

Bildquelle: Baudirektion Kanton Zug, 11.10.2021



Larmimmissionen Strassenlarm 2040 BBP allein Tag

Anhang 7-1a
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Braun Keya
Schreibmaschine
Lärmimmissionen Strassenlärm 2040 BBP allein Tag


Larmimmissionen Strassenlarm 2040 BBP allein Nacht

Anhang 7-1b
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Braun Keya
Schreibmaschine
Lärmimmissionen Strassenlärm 2040 BBP allein Nacht


Larmquellen Industrie- und Gewerbelarm LG-Areal

Anhang 8-1
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Braun Keya
Schreibmaschine
Lärmquellen Industrie- und Gewerbelärm LG-Areal


Anhang 8-2a

Larmimmissionen Industrie- und Gewerbelarm LG-Areal Tag
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Braun Keya
Schreibmaschine
Lärmimmissionen Industrie- und Gewerbelärm LG-Areal Tag


Anhang 8-2b

Larmimmissionen Industrie- und Gewerbelarm LG-Areal Nacht
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Braun Keya
Schreibmaschine
Lärmimmissionen Industrie- und Gewerbelärm LG-Areal Nacht


Anhang 16-1
B&H Plan-Nr. A4 04389.039-16.1
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(Begehung am 10.10.2023)
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Armenische Brombeere

Bildquelle: GIS Kanton Zug

UVB Bebauungsplan LG-Areal
Grinflachen / Neophyten

Situation 1:2°000




Stadtebau

6. Stadtebauliche Situation - Dachaufsicht und Freiraum
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Belag Vorzone an Hauptplétzen

Belag Vorzone weitere Gebéude

Asphalt hell (Veloroute)

Asphalt Trottoir

Asphalt Fahrbahn

Chaussierung/Kies

Extensive Grinfiache

Schotterrasen
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Belagpatchwork fur aktive Vorzonen
im iine: igerisi

Trockenstandort mit Pioniervegefation

@

Gewasserraum Siehbach

Verlauf Siehbach

Retentionselemente
mit Bepflanzung

Parzellengrenze

Baulinie Nord-/Aabachstrasse

Anlieferungszufahrt

Feuerwenr-Zufairt

Freihaltefiache kantonaler Wanderweg

Abbruch Tiefbau

!lg|:n:l!ulg'ua::g“mail

Anhang 19-1
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Baume identittsstittende
Platze
. Baume Gleiswiese/Gleisgarten
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ur Massgebendes Terrain in Meter uber Meer F
Bau fallen y
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P Hecken

Adressierung (Lage Schematischj
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Salewski Nater Kretz | pool | Studio Vulkan | Emch+Berger | TEAMverkehr

Quelle: Studio Vulkan, Salewskl Nater Kretz

Richtprojektdossier | Marz 2026 | 11



Anhang 19-2

wessessesasenceeesen Perimeter: 95'635 m?
50 % sickerfahige Belage

100 % sickerfahige Belage

Versiegelte Flachen

Extensive Dachbegrinung
(S —

Uberwiegend extensive Dachbegriinung, teilweise intensiv
Ruderalstandort

4'550 m*  Trockenstandort ‘

Feuchte/wechselfeuchte Standorte —‘

Extensive Grinflache

Retentionselemente mit Bepflanzung J

Baume: Zielwert Kronenflache: 10'800 m2

-

Flachenbilanz Bebauungsplan
09.02.2025
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